
STADT BECKUM 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und 

Demografie findet am Mittwoch, dem 03.04.2019 um 17:00 Uhr im Sitzungssaal des 

Rathauses in Neubeckum, Hauptstraße 52, 59269 Beckum statt.  

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der 

Sitzung eingeladen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1.  Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2.  Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie 

vom 06.02.2019 – öffentlicher Teil – 

3.  Bericht der Verwaltung 

4.  Geplante Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich des Steinbruchs 

Kollenbusch der Phoenix Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG 

– Vorstellung einer geänderten Vorgehensweise 

Vorlage: 2019/0068 

5.  Entwicklung von Wohnbauflächen und Wohnraum 

– Sachstandsbericht zur Umsetzung der Wohnbedarfsanalyse 

Vorlage: 2019/0070 

6.  Verkehrsentwicklungsplan 2030 

Vorlage: 2019/0064 

7.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1.  Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie 

vom 06.02.2019 – nicht öffentlicher Teil – 

2.  Bericht der Verwaltung 

3.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 

 

Beckum, den 21. März 2019 gezeichnet 

Rudolf Goriss 

1. stellvertretender Vorsitz 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Denkert 2019/0068 

Telefon: 02521 29-170 öffentlich 

Geplante Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich des Steinbruchs 

Kollenbusch der Phoenix Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG 

– Vorstellung einer geänderten Vorgehensweise 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

03.04.2019 Kenntnisnahme 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die geänderte Vorgehensweise und der Wunsch der Weidbusch GmbH & Co. KG, die Frei-

flächenphotovoltaikanlage im Bereich des Steinbruchs Kollenbusch nunmehr über die Auf-

stellung eines Bebauungsplanes zu sichern, werden zur Kenntnis genommen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Sach- und Personalkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen und Satzungen nach den §§ 34 und 35 

Baugesetzbuch (BauGB) erfolgt im Rahmen der gemeindlichen Planungshoheit nach den 

Vorschriften des BauGB. 

Ein Beteiligungsverfahren zur Planänderung der Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung 

würde auf der Grundlage des Verwaltungsverfahrensgesetzes durchgeführt. Die Regelun-

gen des BauGB wären zu beachten. 

Der Masterplan „Erneuerbare Energien“ wurde im Rahmen der kommunalen Selbstverwal-

tung erstellt. 

Demografischer Wandel 

Aspekte des demografischen Wandels sind nicht zu berücksichtigen.  
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Erläuterungen 

In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Demografie am 11.10.2017 hat 

die Weidbusch GmbH & Co. KG aus Werl ihre Pläne vorgestellt, auf Flächen der Phoe-

nix Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG im Steinbruch Kollenbusch eine Freiflä-

chenphotovoltaikanlage zu errichten. Die Anlage soll auf den tieferliegenden, bereits wie-

derverfüllten Steinbruchflächen entlang der Stromberger Straße entstehen. Grundsätzlich 

wurde das Vorhaben vom Ausschuss positiv gesehen, da es um eine „Zwischennutzung“ 

bereits abgegrabener Flächen vor der Rekultivierung als landwirtschaftliche Fläche geht 

(siehe Vorlage 2017/0250 – Geplante Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage im 

Bereich des Steinbruchs Kollenbusch der Firma Phoenix Zementwerke Krogbeumker GmbH 

& Co. KG – und Anlage 1 zu dieser Vorlage). 

Die Weidbusch GmbH & Co. KG verfolgt diese Planung weiterhin. Im Zuge der Planungs-

konkretisierung und weiteren Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden hat sich je-

doch herausgestellt, dass die bisher vorgesehene Vorgehensweise einer Änderung der Ab-

grabungsplanung im Zuge der Planfeststellung an seine Grenzen stößt. Insbesondere liefe 

die Genehmigung auch für die Photovoltaikanlage mit Auslaufen der Planfeststellung im 

Jahr 2036 aus. Selbst bei zügiger Errichtung der Photovoltaikanlage wäre damit nur eine 

Betriebszeit von circa 16 Jahren abgesichert. Danach müsste die Photovoltaikanlage abge-

baut sein. Eine Betriebszeit von 16 Jahren ist jedoch nach Aussage der Antragstellerin nicht 

wirtschaftlich und umwelttechnisch weniger sinnvoll, da die Materialen zur umweltfreundli-

chen Energiegewinnung nicht ausgeschöpft werden. 

Die Weidbusch GmbH & Co. KG möchte das Verfahren daher auf eine Genehmigung über 

einen Bebauungsplan umstellen. Dies hätte den Vorteil, dass die Laufzeit der Anlage unbe-

grenzt oder über einen sogenannten Bebauungsplan auf Zeit gemäß § 9 Absatz 2 BauGB 

auf einen anlagenspezifischen Zeitraum von zum Beispiel 30 Jahren festgesetzt werden 

kann. 

Die Aufstellung von Bebauungsplänen zur Ermöglichung von Freiflächenphotovoltaikanla-

gen wurde jedoch im Rahmen der Aufstellung des Masterplans „Erneuerbare Energien“ der 

Stadt Beckum auf wenige Suchräume begrenzt (siehe Anlage 2 zur Vorlage). Die vorgese-

hene Anlage befindet sich außerhalb dieser festgelegten Suchräume, da der Masterplan 

bestehende Abgrabungsbereiche ausgenommen hat. Um dem Wunsch der Antragstellerin 

nachzukommen, müsste daher eine Einzelfallentscheidung getroffen werden, die die be-

sonderen Umstände an diesem Standort (derzeitige Abgrabungsfläche) würdigt. Auch 

müsste zunächst die Planfeststellungsbehörde diesen Teilbereich aus der Planfeststellung 

entlassen. Zudem wäre der Flächennutzungsplan zu ändern. Weder für die Änderung des 

Flächennutzungsplanes noch für die Begleitung der Aufstellung eines Bebauungsplanes 

sind in der Verwaltung Kapazitäten eingeplant. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stehen daher folgende Verfahrensszenarien im Raum: 

a) Aufgrund der entgegenstehenden Aussagen im Masterplan „Erneuerbare Energien“ 

und fehlender Bearbeitungskapazitäten in der Verwaltung muss die Antragstellerin 

den bisher vorgesehenen Verfahrensweg weiter beschreiten und eine Genehmigung 

der Photovoltaikanlage im Rahmen der Änderung der Planfeststellung erwirken. 

Eine zeitliche Verlängerung der Betriebsdauer der Photovoltaikanlage zur wirtschaftli-

chen Auskömmlichkeit muss die Antragstellerin ebenfalls mit der Planfeststellungs-

behörde verhandeln. 
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b) Dem Wunsch der Antragstellerin auf Aufstellung eines Bebauungsplanes wird ent-

sprochen. Die Verwaltung wird aufgefordert, die entsprechenden Bauleitplanverfah-

ren (Bebauungsplan und Flächennutzungsplan) zu begleiten und die zeitlichen Kapa-

zitäten zu Lasten anderer Projekte einzuplanen. 

Im Bebauungsplan kann die betriebswirtschaftlich erforderliche Laufzeit der Photovol-

taikanlage unmittelbar berücksichtigt werden. Das wirtschaftliche Risiko der Antrag-

stellerin wird dadurch reduziert. Gleichwohl hat die Antragstellerin zunächst die Ent-

lassung der Flächen aus der Planfeststellung bei der Planfeststellungsbehörde zu be-

antragen. 

c) Um eine möglichst geringe zeitliche Verzögerung durch Planverfahren zu generieren, 

beantragt die Antragstellerin zunächst eine Änderung der Planfeststellung mit dem 

Ziel der Zwischennutzung der zu rekultivierenden Flächen mit Photovoltaikanlagen 

auf Basis der bereits erarbeiteten Unterlagen. Dies sichert den Betrieb der Anlagen 

zumindest bis zum Jahr 2036. 

Zur Absicherung der betriebswirtschaftlich erforderlichen Laufzeit der Photovoltaikan-

lagen über 2036 hinaus könnten parallel die Voraussetzungen für die Aufstellung ei-

nes Bebauungsplanes durch die Antragstellerin vorbereitet und zu einem späteren 

Zeitpunkt in ein förmliches Aufstellungsverfahren eingebracht werden. Auf die Auf-

stellung eines entsprechenden Bebauungsplanes besteht kein Rechtsanspruch. 

Der derzeitige Wunsch der Weidbusch GmbH & Co. KG entspricht Szenario b. 

Die Hintergründe zum Wunsch auf Änderung des Verfahrensweges werden in der Sitzung 

von der Antragstellerin erläutert. 

 

Anlage(n): 

1 Vorhabenbeschreibung 

2 Suchräume Photovoltaikanlagen laut Masterplan „Erneuerbare Energien“ 
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Weidbusch GmbH & Co. KG 
Kunibertstraße 9 
59457 Werl 
Tel.:  0 29 22 / 91 20-134 
Fax.: 0 29 22 / 91 20-136 
mail:  info@weidbusch.de 
www.weidbusch.de

���	��������������

Anlage zu Vorlage 2017/0250
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Schreibmaschinentext
Anlage 1 zur Vorlage 2019/0068
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Legende 

geeignete Potenzialflächen entlang von Infrastrukturachsen und in Siedlungsnähe 

 

Abb. 19 Grafische Darstellung der Potenzialflächenkulisse nach Durchführung der Stufe III 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Fachbereich Jugend und Soziales 

Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Auskunft erteilt: Herr Denkert 2019/0070 

Telefon: 02521 29-170 öffentlich 

Entwicklung von Wohnbauflächen und Wohnraum 

– Sachstandsbericht zur Umsetzung der Wohnbedarfsanalyse 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

03.04.2019 Kenntnisnahme 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der Sachstandsbericht zur Umsetzung der Wohnbedarfsanalyse wird zur Kenntnis genom-

men. 

Kosten/Folgekosten 

Aus der Berichterstattung ergeben sich keine Kosten oder Folgekosten. 

Finanzierung 

Für die Berichterstattung ist keine Finanzierung erforderlich. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Analyse des Wohnbedarfs erfolgt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. 

Demografischer Wandel 

In den Jahren 2014 bis 2016 stieg die Bevölkerung auf 37 507 Personen am Stichtag 

31.12.2016 an (städtischer Fortschreibung der Melderegisterzahlen). In 2017 und 2018 wa-

ren die Bevölkerungszahlen leicht rückläufig, sodass zum Stichtag 31.12.2018 

37 441 Personen zu verzeichnen waren. Ein klarer Abwärtstrend ist jedoch nicht erkennbar, 

bis zum 01.03.2019 stieg die Bevölkerungszahl auf 37 531. 

Neben der reinen Bevölkerungszahl spielt für die Betrachtung der zukünftigen Wohnbe-

dürfnisse jedoch insbesondere auch die Haushaltsgröße und der gesamt betrachtete 

Wohnflächenbedarf pro Einwohnerin beziehungsweise Einwohner eine Rolle. 
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Erläuterungen 

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 die durch die Stadt- und 

Regionalplanung Dr. Jansen GmbH erarbeitete Wohnbedarfsanalyse diskutiert. Die in dem 

Gutachten ermittelten Bedarfe (Ersatz- und Neubedarfe) von circa 70 Neubauwohneinhei-

ten pro Jahr mindestens bis zum Jahr 2035 wurden als politisches Leitziel beschlossen (sie-

he Vorlage 2017/0301 – Entwicklung von Wohnbauflächen und Wohnraum, Erarbeitung 

einer Wohnbedarfsanalyse, Bestätigung eines Leitzieles und Arbeitsauftrages). Die Verwal-

tung wurde beauftragt, die im Gutachten genannten Handlungsoptionen auf ihre An-

wendbarkeit und Umsetzbarkeit in Beckum zu prüfen. 

In den Jahren 2017 und 2018, den ersten beiden Jahren des Betrachtungszeitraumes der 

Wohnbedarfsprognose, wurde die ermittelte Bedarfsquote von 70 Neubauwohneinheiten 

pro Jahr erfreulicherweise durch private Investitionen mehr als erfüllt. Der Fach-

dienst Bauordnung hat in diesen Jahren 124 Baugenehmigungen beziehungsweise 

205 Bauanzeigen für neue Wohneinheiten registriert. 

Auch im Jahr 2019 scheint sich dieser Trend fortzusetzen. Eine wesentliche Ursache besteht 

sicherlich in der Lage am Finanzmarkt, wo Kredite für Baumaßnahmen sehr günstig zu er-

halten sind. Gleichzeitig steigen auch die Preise für Grundstücke, sodass für mehr Flächen-

eigentümerinnen und Flächeneigentümer unbebauter Flächen ein Verkauf ihrer Flächen 

attraktiv wurde. 

Ein Indikator sind die im September 2015 im Rahmen des Baulandkatasters von der 

Stadt Beckum online gestellten 35 Flächen für einen möglichen Bau von Mehrfamilienhäu-

sern. Von diesen privaten Flächen ist oder wird inzwischen 1/3 bebaut. Ein weiterer Grund 

ist die Bereitstellung von neuem Bauland durch die Stadt Beckum. In Neubeckum konnte 

die auch vom Gutachter als 1. Umsetzungspriorität eingestufte Fläche des Bebauungspla-

nes N 67 „Vellerner Straße“ in einem weiteren Abschnitt für die Bebauung freigegeben 

werden (Fläche 3, siehe Anlage zur Vorlage). 

Die weiteren 5 vom Gutachter benannten Flächen der 1. Umsetzungspriorität (bis 2025) 

befinden sich ebenfalls in Vorbereitung. Insbesondere haben die Flächeneigentümerinnen 

und Flächeneigentümer der Fläche 4 im Bebauungsplangebiet Südring im vergangenen 

Jahr eine Entwicklungsgesellschaft gegründet und Pläne für die Entwicklung der Fläche im 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie am 12.12.2018 vorgestellt (vergleiche 

Vorlage 2018/0199 – Änderung des Bebauungsplans Nr. 37 "Südring" – Projektvorstellung). 

Die sogenannte Renfert-Fläche (Fläche 5) ist bereits im Flächenpool enthalten und soll ge-

mäß Beschluss des Rates vom 21.02.2019 (vergleiche Vorlage 2019/0020 – Beitritt zur 

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH unter anderem im Zusammenhang mit der 

Planung einer neuen Feuer- und Rettungswache im Stadtteil Beckum) auch über die „ko-

operative Baulandentwicklung“ vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt werden. Für die 

Fläche 1 (Wohnbauentwicklung Nord) wurden erste Gutachten zur Baugrund- und Ver-

kehrsuntersuchung angestoßen. Für die Fläche 2 in Roland werden derzeit Entwicklungs-

konzepte erarbeitet. 
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Die im Fachdienst Bauordnung registrierten Baugenehmigungen/Bauanzeigen zeigen, dass 

etwa 2/3 der Neubauten im Geschosswohnungsbau und 1/3 im Einfamilienhaus- und Zwei-

familienhausbau entstehen. Dies entspricht in ausreichendem Maße der ermittelten Auftei-

lung, die auch der Gutachter prognostiziert hat. Es entstehen dabei sowohl Wohnungen 

zur Selbstnutzung im Eigentum als auch Vermietungsobjekte. 

Für das spezifische Segment „sozialer Wohnungsbau“ hat der Gutachter einen Neubaube-

darf von circa 17 bis 21 Einheiten pro Jahr ermittelt, insbesondere da viele bisher gebun-

dene Wohnungen in den kommenden Jahren aus der Bindung herausfallen. Durch die 

Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH werden derzeit im Stadtteil Neubeckum 26 neue 

Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbau geschaffen. 

Bei der Vermarktung des nächsten Bauabschnitts im Bebauungsplangebiet „Veller-

ner Straße“ wird eine weitere Fläche von circa 1 200 Quadratmetern zur Bebauung mit so-

zial gebundenem Wohnraum vorgehalten. Diese wäre für eine Bebauung mit ebenfalls cir-

ca 14 Wohneinheiten geeignet. 

In Beckum ist derzeit ein Projekt eines privaten Eigentümers bekannt, das 10 neue 

Wohneinheiten im sozial gebundenen Segment schaffen soll. Die Verwaltung bemüht sich 

zudem, mit allen Investorinnen und Investoren zu Absprachen zu kommen, die einen ge-

wissen Anteil an sozialem Wohnraum generieren. Im Stadtteil Beckum wird insbesondere 

für die Entwicklung der sogenannten Renfert-Fläche auch ein Anteil sozial gebundenen 

Wohnraums angestrebt. Er ist zudem Voraussetzung für eine Förderung durch das Pro-

gramm „kooperative Baulandentwicklung“ des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Die zuvor beschriebenen Entwicklungen decken die auch in der Wohnbedarfsanalyse er-

mittelten Bedarfe derzeit vollständig ab, sodass weitere Maßnahmen zur Generierung und 

Qualifizierung von Wohnraum nicht akut erforderlich sind. Gleichwohl bereitet die Verwal-

tung sowohl die Erreichbarkeit weiterer Neubauflächen weiter vor, als auch prüft sie stän-

dig, ob die weiteren vom Gutachter vorgeschlagenen Handlungsoptionen in Beckum er-

forderlich werden und greifen können (vergleiche Kapitel 6 der Wohnbedarfsanalyse). 

Wesentliche Bausteine hat die Stadt bereits aufgegriffen, zum Beispiel über die Erarbeitung 

und Überarbeitung der integrierten Handlungskonzepte für die Innenstädte in Neubeckum 

und Beckum, die Fortführung von Programmen für die Attraktivierung der Innenstädte 

(zum Beispiel das Hof- und Fassadenprogramm) oder Projekte des sozialen Wohnungs-

baus (wie oben beschrieben). 

 

Anlage(n): 

Auszug aus der Wohnbedarfsanalyse für die Stadt Beckum (Seite 35, kurzfristige Flächen-

entwicklung) 
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STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Stadtentwicklung 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Fachbereich Recht, Sicherheit und Ordnung 

Fachbereich Umwelt und Bauen 

Auskunft erteilt: Herr Denkert 2019/0064 

Telefon: 02521 29-170 öffentlich 

Verkehrsentwicklungsplan 2030 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie 

03.04.2019 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

10.04.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Der Verkehrsentwicklungsplan 2030 wird beschlossen. 

Kosten/Folgekosten 

Die Kosten für die Leistungen des Planungsbüros betragen für die Erstellung des Verkehrs-

entwicklungsplanes rund 107.000,00 Euro. 

Finanzierung 

Durch entsprechende Abschlagszahlungen sind in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 für 

die Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes bereits 101.681,45 Euro beansprucht wor-

den. 

Die noch erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 5.087,25 Euro stehen im 

Haushaltsplan 2019 unter dem Produktkonto 090101.542944/742944 – Verkehrsentwick-

lungsplan Beckum – als übertragene Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2018 zur Ver-

fügung. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes erfolgt im Rahmen der kommunalen Pla-

nungshoheit. 

Demografischer Wandel 

Die Feststellung und Berücksichtigung der maßgeblichen Aspekte des demografischen 

Wandels sind Teil der Planung. 
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Erläuterungen 

Um die verkehrliche Entwicklung in der Stadt Beckum zu sichern, verträglicher zu gestalten 

und die notwendige Mobilität zu gewährleisten, hat die Verwaltung bereits im Jahr 1993 

einen Verkehrsentwicklungsplan (VEP) aufgestellt. 

Mittlerweile wurde die Eignung dieses VEP als Planungsgrundlage für die Zukunft in Frage 

gestellt, sodass eine Anpassung der Ziele durch eine Neuaufstellung des VEP erfolgen soll-

te. 

Da die Stadt Beckum die Erarbeitung eines VEP nicht in Eigenleistung durchführen kann, 

wurde hierzu die SHP Ingenieure GbR aus Hannover beauftragt. 

Zu Beginn der Planungsphase wurde durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und De-

mografie für die Begleitung der Erarbeitung des VEP ein Arbeitskreis beschlossen. 

Nach umfangreicher Bestandserhebung wurden seit 2016 insgesamt 7 Sitzungen des Ar-

beitskreises durchgeführt. In diesem wurden jeweils themenbezogen die Bestandergebnis-

se, Schlussfolgerungen und Vorschläge des beauftragten Büros diskutiert. Im Einzelnen 

wurden folgende Themen erörtert: 

 1. Termin: Konstituierung Arbeitskreis, Einführung, Leitbild 

 2. Termin: Kernbereich Beckum, Vorbehaltsnetz 

 3. Termin: Stadtteile Neubeckum, Vellern, Roland 

 4. Termin: Funktionale Gliederung des Straßennetzes, Szenarien Verkehrsmodell 

 5. Termin: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Park & Ride (P & R) 

 6. Termin: Fußverkehr, Radverkehr 

 7. Termin: Ergebnispräsentation 

Im Nachgang zur letzten Sitzung des Arbeitskreises wurden den Fraktionen ein Entwurf 

zum Verkehrsentwicklungsplan und die Ergebnispräsentation zur Verfügung gestellt. 

Darauf folgend hatte sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Demografie mehrfach 

mit den Ergebnissen befasst, sodass nun der Schlussbericht zum Verkehrsentwicklungs-

plan 2030 vorliegt und durch den Rat der Stadt Beckum beschlossen werden kann. Die 

Schlussfassung der Verkehrsentwicklungsplanes 2030 ist der Vorlage als Anlage beigefügt. 

 

Anlage(n): 

Verkehrsentwicklungsplan 2030 

 



STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

Verkehrsentwicklungsplan 2030

Fachdienst Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Anlage zur Vorlage 2019/0064
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Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und
Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes
zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-
und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments
und für Bürgerentscheide.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informati-
onsständen der politischen Parteien und Wählergruppen sowie das Einlegen, Aufdru-
cken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine
Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien und Wählergruppen oder sie unterstüt-
zende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt
hiervon unberührt.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der
Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug
zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Partei-
nahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.
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1 Einführung

Die Stadt Beckum hat zuletzt im Jahre 1993 einen Verkehrsentwicklungsplan
(VEP) aufgestellt. Vor dem Hintergrund der allgemeinen gesellschaftlichen Ent-
wicklung, deren Einfluss bereits spürbar Auswirkungen auf das Mobilitätsverhal-
ten hat und der Innovationen ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung und
teilweise eine Neuausrichtung der Verkehrsplanung erforderlich. Nur so können
neue Erkenntnisse im allgemeinen Umgang mit der Mobilität, wie der zuneh-
mende Stellenwert der Nahmobilität, neue Mobilitätsformen wie Sharing-
Konzepte und neue Trends wie die Elektromobilität berücksichtigt werden.
Funktion und Gestaltung der Verkehrsräume können besser aufeinander abge-
stimmt  und insgesamt kann die Mobilität besser „gemanagt“ werden.

Die abzusehenden demografischen Veränderungen werden auch in Beckum zu
einer weiteren Differenzierung der Verkehrsnachfrage führen. Wirtschaftliche
und städtebauliche Entwicklungen verlangen nach neuen Verkehrsangeboten
und einer aktualisierten Planung der Mobilität. Daher hat die Stadt Beckum die
Aufstellung eines VEP mit dem Zieljahr 2030 beschlossen.

Der  VEP  Beckum  2030  umfasst  auf  gesamtstädtischer  Ebene  Strategien  und
Maßnahmen zur nachhaltigen Gestaltung der Mobilität der Zukunft. Die Ver-
kehrsentwicklungsplanung korrespondiert mit der Flächennutzungsplanung. Als
Planungsmaßstab eignet sich dafür der Übersichtsplan über das gesamte Stadt-
gebiet. Qualitativ werden verkehrsplanerische Aussagen auf der Ebene der Flä-
chennutzungsplanung getroffen. Die Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt
im Rahmen der entsprechenden Teilkonzepte beziehungsweise problembezo-
gen punktuell (zum Beispiel Straßenraumgestaltung ausgewählter Straßen, neue
Netzelemente im Hauptstraßennetz, Parkraumkonzept).

Wesentliche Bestandteile der Analyse beziehungsweise der Beleuchtung der
Entwicklungsszenarien sollen mit Hilfe des Verkehrsmodells der Stadt Beckum
erarbeitet werden. In einem Verkehrsmodell lassen sich zentrale Kennwerte wie
beispielsweise die Kfz-Fahrleistung des gesamten Stadtraums oder Belastungen
für einzelne Straßenräume berechnen und ablesen. Durch Anpassungen zentra-
ler Mobilitätsparameter (zum Beispiel durch Verschiebung kürzerer Wege auf
den Umweltverbund), lassen sich auch Aussagen über zukünftige Parameter
treffen. Des Weiteren können auf Basis dieser Daten die heutigen und zukünfti-
gen Treibhausgasemissionen und Endenergieverbräuche im Sektor der Mobilität
noch genauer berechnet werden.

1.1 Beckum als Planungsraum

Die Stadt Beckum (circa 37 600 Einwohnerinnen und Einwohner) besteht aus
den 4 Stadtteilen Beckum, Neubeckum, Vellern und Roland und ist eine mittlere
kreisangehörige Stadt im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen. Siedlungs-
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schwerpunkte sind Beckum und Neubeckum. Die Einwohner verteilen sich über
die Stadtteile folgendermaßen1:

- Stadtteil Beckum: 24.758 = 65,8 Prozent
- Stadtteil Neubeckum 10.615 = 28,2 Prozent
- Stadtteil Roland: 1.124 = 3 Prozent
- Stadtteil Vellern: 1.129 = 3 Prozent.

Beckum liegt südöstlich von Münster verkehrsgünstig an der A 2, die das Stadt-
gebiet durchschneidet. Weiterhin verläuft die Bundesstraße 58 durch das Stadt-
gebiet von Beckum, an die sich die B 475 in Richtung Neubeckum anschließt.
Mit der Bahnstrecke Hamm-Bielefeld ist in Neubeckum ein guter Anschluss an
das Schienennetz gegeben.

Abbildung 1 – Übersichtskarte Beckum

1 Stadt Beckum; Stand: September 2016
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1.2 Planungsprozess zum Verkehrsentwicklungsplan Beckum

Verkehrsentwicklung und Mobilität sind seit langem ein Themenfeld stark pola-
risierter gesellschaftlicher Positionen. Die Notwendigkeit der Beteiligung aller
gesellschaftlich relevanten Gruppen mit dem Ziel der Konsensbildung ist inzwi-
schen unstrittig. Neue Beteiligungsverfahren - sogenannte kooperative Pla-
nungsprozesse - haben sich dabei auf der Ebene der gesamtstädtischen Mobili-
tätsplanung bewährt.

Kooperative Planungsprozesse haben das Ziel, die Arbeit des Gutachters durch
eine Gruppe aus Politik, Verwaltung und Interessenvertretern begleiten zu las-
sen. Durch einen Ausgleich der Interessen soll ein Konsens erzielt werden, der
dann als Empfehlung in den Abstimmungs- und Entscheidungsprozess der poli-
tischen Gremien mit eingeht. Durch die Berücksichtigung der örtlichen Akteu-
rinnen und Akteure ist zugleich sichergestellt, dass der vor Ort vorhandene
Sachverstand in die Planung einfließt.

Im Planungsprozess für den VEP Beckum wurde ein projektbegleitender Ar-
beitskreis eingerichtet. Der Arbeitskreis setzt sich aus etwa 25 Personen zusam-
men. Dazu gehören Interessenvertreterinnen und -vertreter von Organisationen
und öffentlichen Einrichtungen, die sich schwerpunktmäßig mit Fragen des Ver-
kehrs- und Mobilitätsentwicklung beschäftigen. Sie wurden ergänzt durch Ver-
treterinnen und Vertreter der Ratsfraktionen (CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen,
FWG, FDP) sowie Vertreterinnen und Vertretern der Fachverwaltung (Fachdienst
Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, Tiefbau, Recht und Ordnung, Umwelt
und Grün) und den Planern des Büros SHP Ingenieure.

Abbildung 2  –  Zusammensetzung des Arbeitskreises zum VEP Beckum 2030
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Der Arbeitskreis tagte insgesamt 7-mal. Der gesamte Planungsprozess dauerte
etwas über 1,5 Jahre. Die Sitzungsdauer betrug jeweils zwischen 2 und 3 Stun-
den.

Der Planungsprozess begann mit einer gemeinsamen Zielformulierung –
zusammengeführt im Leitbild für den VEP Beckum – und einem Austausch über
Szenarien der Stadt- und Verkehrsentwicklung. Das Leitbild soll begleitend zum
weiteren Prozess weiterentwickelt und am Ende reflektiert werden, um festzu-
stellen, ob mit dem entwickelten Handlungskonzept die Ziele des Leitbildes er-
reicht werden konnten.

Wesentliche Aufgabe der Arbeitsgruppe war jedoch die ausführliche Diskussion
über Probleme, Maßnahmen und Handlungskonzepte für die wichtigsten Hand-
lungsfelder der Verkehrsplanung. Je nach Schwerpunkthema des Arbeitskreises
wurden dazu verschiedene Interessenvertreterinnen und -vertreter wie bei-
spielsweise die Aufgabenträgerin und -träger des Öffentlichen Personen Nah-
verkehrs (ÖPNV) in Beckum dazu geladen.

Weiterhin hat zum Ende der Bearbeitung eine Klausurtagung stattgefunden, in
der die Ausschussmitglieder ausführlich mit den Gutachtern und der Verwaltung
über die vorgeschlagenen Maßnahmen diskutieren konnten.

1.3 Allgemeine Verkehrsentwicklung in Deutschland

Die allgemeine Verkehrsentwicklung beschreibt die sich unabhängig von kom-
munalen Ansätzen zur Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl ergebende Ent-
wicklung des Verkehrsaufkommens, resultierend aus den Entwicklungen des
Fahrzeugbestands und der Fahrzeugnutzung.

Aktuelle Prognosen für den Fahrzeugbestand weisen rückläufige Zunahmen mit
dem Trend zur Sättigung auf. Die mittlere Fahrleistung eines Pkw als Maßeinheit
für die Fahrzeugnutzung ist tendenziell rückläufig, da die Zahl der potenziellen
Fahrzeugführerinnen und -führer kaum noch ansteigt und die zunehmend älte-
ren Fahrzeugführerinnen und -führer im Mittel kürzere Strecken zurücklegen.
Trotzdem werden – vor allem im Güterverkehr – Zunahmen des Verkehrsauf-
kommens erwartet, wobei starke regionale Unterschiede auftreten.
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Abbildung 3  –  Verkehrs- und Fahrleistungen der Pkw in Deutschland/Quelle: Shell Mobility
Scenario 2009

Weitere Daten für diese Entwicklung liefert die Verkehrsverflechtungsprognose
für Deutschland 20302, die sowohl bundesweite als auch auf regionale Entwick-
lungen bezogene Zuwachsraten enthält. Die Zunahme für die regionalen Bezie-
hungen im Raum Beckum liegt dabei deutlich unter dem bundesweiten Ansatz
im Fernverkehr. Folgende Ansätze werden verwendet:

- Im Pkw-Verkehr wird in der Verflechtungsprognose im Kreis Warendorf ei-
ne Zunahme von etwa 5 Prozent bis 2030 erwartet.

- Im Schwerverkehr lässt sich aus der Verflechtungsprognose ein Zuwachs
des regionalen Verkehrsaufkommens von 15 Prozent ermitteln.

2  Intraplan Consult GmbH/BVU Beratergruppe Verkehr + Umwelt GmbH/Ingenieurgruppe IVV GmbH&Co.KG/Planco Consulting
GmBH
Verkehrsverkehrsverflechtungsprognose 2030, Bericht zu FE-Nr. 96.0981/2011, München/Freiburg, 2014
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2 Leitbild Verkehrsentwicklungsplan Beckum 2030

Mit dem Planungsleitbild werden die grundsätzlichen Ziele der Planung abge-
steckt. Das Planungsleitbild ist gleichzeitig ein Maßstab für die Bewertung von
Maßnahmenwirkungen. Obwohl die Definition der Planungsziele verständli-
cherweise am Anfang der Bearbeitung steht, wird während des Bearbeitungs-
prozesses und insbesondere bei der Formulierung des Handlungskonzeptes da-
rauf zurückgegriffen und eine Rückkoppelung der zunächst formulierten Ziele
mit den Maßnahmenempfehlungen vorgenommen. In Beckum ergibt sich zu-
sätzlich die Notwendigkeit, die Planungsziele mit denen des parallel bearbeite-
ten Lärmaktionsplans abzustimmen. Das Leitbild stellt in gewissem Maße eine
Selbstbindung der Stadt dar.

Der von den Gutachtern anhand andernorts bewährter Zielformulierungen erar-
beitete Vorschlag für ein Leitbild wurde der begleitenden Arbeitsgruppe vorge-
stellt und dort diskutiert. Das Leitbild unterscheidet in Werteziele und pla-
nungsorientierte Handlungsziele. Die Ebene der Werteziele beinhaltet dabei
die übergeordneten gesellschaftlichen Ziele, während die Handlungsziele sich
eher mit konkreten Zielen der Stadtverkehrsplanung befassen.
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Abbildung 4 – Leitbild des VEP Beckum 2030
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2.1 Werteziele

Mobilität für Alle!
Unter dieser Überschrift werden Ziele einer gleichwertigen und den Bedürfnis-
sen aller Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmern entsprechenden Abwicklung
der Mobilität zusammengefasst.
Ein besonderes Gewicht wird auf eine qualitätsvolle und gleichberechtigte Nut-
zung der verschiedenen Verkehrsmittel gelegt. Es müssen für alle Menschen an-
gemessene verkehrliche Angebote vorgesehen werden, um ihnen gleichwertige
Mobilitätschancen zu bieten. Daraus lässt sich auch die Forderung nach Mobili-
tätsalternativen zum Kraftfahrzeug auf allen Wegen ableiten. Das bedeutet, dass
grundsätzlich jede Quell-Ziel-Beziehung nicht nur mit individuellen motorisier-
ten Verkehrsmitteln, sondern auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder
mit dem Rad abwickelbar sein sollte. Dies ist besonders für Kinder und ältere
Mitbürgerinnen und Mitbürger, denen individuelle Verkehrsmittel aus verschie-
denen Gründen nicht oder nur beschränkt zur Verfügung stehen, wichtig.
Zudem sollen alle sozialen und gesellschaftlichen Gruppen bei der Verkehrspla-
nung gleichberechtigt berücksichtigt werden. Dazu ist unter anderem eine be-
sondere Berücksichtigung der Belange von Kindern und Seniorinnen und Senio-
ren in der Verkehrsplanung erforderlich.

Eine weitere, über lange Zeit nicht ausreichend berücksichtigte Nutzungsgruppe
sind Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Die Erreichung einer barriere-
freien Teilhabe dieser Gruppe am öffentlichen Leben wird in starkem Maße von
ihren Mobilitätschancen bestimmt. Durch das Gesetz zur Gleichstellung behin-
derter Menschen wird die Umsetzung dieses Zieles zur gesetzlichen Verpflich-
tung.

Mobilität stadtverträglich gestalten
Um eine stadtverträgliche Mobilität zu schaffen sind Ansätze für eine zukunfts-
weisende Verkehrsplanung und Mobilitätsgestaltung notwendig. Ziel ist es hier-
bei, dass mehr Menschen die Verkehrsmittel des Umweltverbundes nutzen. Kur-
ze Wege sollen mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigt werden und Park and Ride
und Bike and Ride Angebote sollen vermehrt in Anspruch genommen werden.
Aber auch Sharing-Angebote und die E-Mobilität spielen eine wichtige Rolle
und müssen in das Bewusstsein der Beckumer Bevölkerung integriert werden.
Die Stadt Beckum ist wie jede andere deutsche Kommune zu den nationalen
Klimazielen zur Senkung des CO2-Ausstoßes verpflichtet. Bezogen auf das Basis-
jahr 1990 soll der CO2-Ausstoß im Jahre 2020 um 40 Prozent reduziert sein. Bis-
lang kann der Mobilitätsbereich, der immerhin für etwa 1/5 des CO2-Ausstoßes
verantwortlich ist, noch keinen positiven Beitrag liefern. In Nordrhein-Westfalen
gibt es zusätzlich eine landespolitische Zielsetzung zum Klimaschutz. Die Stadt
Beckum hat parallel zur Erarbeitung des VEP 2030 einen Masterplan 100 Prozent
Klimaschutz erstellt, welcher bis zum Jahr 2050 die Ziele verfolgt, die
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CO2-Emissionen um 95 Prozent und den Endenergiebedarf um 50 Prozent im
Vergleich zu 1990 zu reduzieren.

Abbildung 5 – Entwicklung der Treibhausgasemission von 1990 bis 2016 in Deutsch-
land/Quelle: UBA, Agara Energiewende)

Sicherheit und Unversehrtheit im Verkehr
Unter der Überschrift Verkehrssicherheit und Unversehrtheit sind die Verkehrssi-
cherheit für alle Verkehrsteilnehmende sowie die Sicherheit und Unversehrtheit
im öffentlichen Raum zusammengefasst.

Das Thema Sicherheit spielt in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Im Zusam-
menhang mit dem immer komplexer werdenden Verkehrsgeschehen ist die
Verbesserung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden ein grund-
sätzliches Werteziel, mit dem viele Maßnahmen der Verkehrsplanung begründet
werden. Ein anderer Aspekt, dem immer mehr Bedeutung zugekommen ist, ist
die Verbesserung der sozialen Sicherheit der Verkehrsanlagen. Gut beleuchtete,
ausreichend dimensionierte und somit angstfrei zu nutzende Unterführungen
und Brücken dienen zur Erreichung dieses Zieles. Weiterhin zu nennen sind die
Schaffung von öffentlichen Verkehrsangeboten während der Nachtzeit und die
Beleuchtung von Rad- und Gehwegen.

Eine Zunahme des Radverkehrsanteils geht leider oftmals mit einer Zunahme
der Radunfälle einher. Dem muss entgegengewirkt werden. Die Zunahme des
Radverkehrs muss von der Unfallentwicklung entkoppelt werden. Ziel muss ins-
besondere ein deutlicher Rückgang der schweren Unfälle sein (Vision Zero).
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2.2 Planungsorientierte Handlungsziele

Stärkung der umweltfreundlichen Verkehrsmittel
Hier formuliert das Leitbild bewusst plakativ eine Aufforderung, die umwelt-
freundlichen Verkehrsmittel stärker zu nutzen:
- Mehr ÖPNV-Nutzung
- Mehr Radverkehr
- Mehr zu Fuß gehen
Zur Verlagerung möglichst vieler Fahrten und Wege auf umweltverträgliche
Verkehrsmittel ist es notwendig, den Umweltverbund, das heißt den ÖPNV in
Stadt und Region, das Radfahren und das zu Fuß gehen in seiner Attraktivität zu
stärken und zu fördern. Eine solche Vorgehensweise wird im Allgemeinen als
Voraussetzung für die Erzielung spürbarer Verlagerungseffekte vom Indivi-
dualverkehr auf den Umweltverbund angesehen. Dabei ist allerdings hinsichtlich
der Chancen und des Kostenrahmens eine Differenzierung erforderlich.

Verbesserungen des Angebotes im ÖPNV müssten die Beziehungen innerhalb
Beckums, in der Region und in der Beziehung zwischen Neubeckum und Beck-
um erfassen. Während die Verbindungen im Schienenpersonennahverkehr
(SPNV), die für Beckum sowohl in der Region als auch überregional eine zentrale
Funktion haben, hier durchaus Chancen bieten, wird der Busverkehr angesichts
der demografischen Entwicklung – hier ist insbesondere die Abnahmen der
Schülerinnen und Schülerzahlen als größte Nutzungsgruppe zu nennen – eher
nachfrageorientiert planen müssen.

Generell ist das Fahrrad besonders in den kleinen Entfernungsbereichen (bis et-
wa 5 Kilometer) für große Teile der Bevölkerung gegenüber anderen Verkehrs-
mitteln in vielen Fällen konkurrenzfähig. Angesichts der Stadtgröße fällt prak-
tisch jeder Weg innerhalb der Stadtteile in diesen Entfernungsbereich. Bundes-
weit sind etwa 50 Prozent der Fahrten mit dem Kraftfahrzeug kürzer als 5 Kilo-
meter, so dass hier generell ein spürbares Verlagerungspotenzial gesehen wird.

Das Straßennetz leistungsfähig halten
Sowohl unter wirtschaftlichen wie auch unter umweltorientierten Gesichtspunk-
ten ist eine effiziente Abwicklung des Straßenverkehrs ein wichtiges Ziel der
Verkehrsentwicklungsplanung. Dies gilt sowohl für den motorisierten Individual-
verkehr (MIV) als auch für den ÖPNV, der in Beckum als Linienbusverkehr die
gleichen Flächen nutzt wie der MIV.
Die weder vermeidbaren noch auf den Umweltverbund verlagerbaren Wege
werden mit dem Kraftfahrzeug zurückgelegt. Hier ist der Erhalt der Leistungsfä-
higkeit des Straßennetzes in Verbindung mit einer verträglichen Abwicklung das
Planungsziel des Handlungsfeldes.
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Unnötige Verkehrsleistungen vermeiden
Insbesondere in der Innenstadt sind die Menschen durch den motorisierten In-
dividualverkehr, Feinstaub, Luftschadstoffe und Lärm in ihrer Lebens- und Auf-
enthaltsqualität eingeschränkt. Die verkehrlichen Belastung gilt es möglichst ge-
ring zu halten.
Die Reduzierung von Lärmemissionen und Luftschadstoffen insbesondere an
stark belasteten Straßen ist eine zentrale Aufgabe zur Stärkung der Wohn- und
Lebensqualität sowohl der direkt betroffenen Anwohnenden als auch der Stadt
insgesamt. Sie ergibt sich zudem als gesetzlicher Auftrag hinsichtlich der Ergeb-
nisse und Forderungen der entsprechenden Untersuchungen und Aktionspläne.
Das Ziel eines umweltgerechten Verkehrs ist mit der Förderung der Nutzung
umweltfreundlicher Verkehrsmittel eng verknüpft.

Durch eine deutliche Steigerung der Attraktivität und gleichzeitige Vernetzung
des öffentlichen Personennahverkehrs mit dem Fuß- und Radverkehr können
unnötige Wege vermieden werden.

Den Stadtraum attraktiver gestalten
Zu einer stadtverträglichen Mobilität gehört ebenso die barrierefreie und quali-
tätsvolle Gestaltung der Verkehrsräume, um die Voraussetzungen für eine le-
bendige Stadt und die soziale Teilhabe aller Gruppen an der Gesellschaft zu er-
möglichen.

Durch den demografischen Wandel und die Funktionsmischung in der Innen-
stadt verändert sich die Verkehrsnachfrage stetig. Die Anforderungen der Er-
reichbarkeit – auch mit dem Kraftfahrzeug – und der Aufenthaltsqualität müssen
gegeneinander abgewogen werden. Insgesamt wird eine Entschleunigung des
Kfz-Verkehrs gerechtfertigt sein.
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3 Verkehrliche Entwicklung - Prognoseszenarien

Der VEP Beckum ist die programmatische Ebene der Verkehrsplanung. Als Ver-
kehrsentwicklungsplanung beschreibt er die Entwicklung aller Verkehrsarten in
Beckum für den Prognosezeitraum 2030 vor dem Hintergrund der verkehrsrele-
vanten Veränderungen der infrastrukturellen, demografischen und wirtschaftli-
chen Entwicklung.

Für die Beschreibung dieser Entwicklungen werden Prognoseszenarien verwen-
det. Prognoseszenarien beschreiben unterschiedlich wahrscheinliche Zukunfts-
bilder, die denkbare und auch realistische Entwicklungsmöglichkeiten darstellen.

Die grundsätzliche Prognose der verkehrlichen Entwicklung in Beckum ist von
einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Zu beachten sind sowohl ökonomische
Faktoren als auch gesellschaftliche Trends, die die Verkehrsentwicklung bestim-
men können. Die verkehrlichen Rahmenbedingungen werden derzeit von 3 Me-
gatrends bestimmt:

- Der Klimawandel erfordert Maßnahmen zur CO2-Reduktion im verkehrli-
chen Bereich. Verhaltensänderungen sind unausweichlich.

- Der demografische Wandel mit der zunehmenden Alterung der Bevölke-
rung verändert die Verkehrsnachfrage qualitativ und quantitativ.

- Die soziale Differenzierung in der Gesellschaft erfordert eine gleichrangige
Betrachtung der Mobilitätsangebote.  Die Mobilitätschancen für alle Bevöl-
kerungsschichten müssen stärker als bisher in den Mittelpunkt der Mobili-
tätsplanung gestellt werden.

- Für den VEP Beckum gehen in die Modellrechnungen für den Prognosefall
zusätzlich siedlungsstrukturelle und verkehrliche Entwicklungen ein. Zu be-
rücksichtigen sind:

- Demografische Veränderungen bezüglich Bevölkerungsentwicklung und
Alterung

- Städtebauliche Veränderungen wie geplante Wohnbauten und Gewer-
beerweiterungen sowie Netzveränderungen

- Veränderungen der Verkehrsmittelwahl durch neue Mobilitätsformen (Car-
sharing, Elektromobilität) sowie

- die allgemeine Verkehrsentwicklung in Deutschland und im Raum Beck-
um/Nordrhein-Westfalen.

3.1 Auswirkungen der demografischen Entwicklung

Die wesentlichen Merkmale der demografischen Entwicklung in Deutschland
werden durch eine bereits einsetzende und weiter zunehmende generelle Ab-
nahme der Bevölkerung sowie durch eine Veränderung der Zusammensetzung
der Altersstruktur der Gesellschaft beschrieben. Sie werden unter dem Begriff
„demografischer Wandel“ zusammengefasst. Dabei sind einerseits bedeutende
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regionale Unterschiede in der prognostizierten Entwicklung zu beachten, zudem
wird das Thema Zuwanderung nicht nur auf Grund der aktuellen Flüchtlings-
problematik, sondern auch zur Sicherstellung einer ausreichenden Zahl von Ar-
beitskräften die mittelfristige Entwicklung stärker beeinflussen, als dies in den
bisherigen Prognosen angenommen wird.

Die vom Landesamt Information und Technik veröffentliche Bevölkerungsprog-
nose3 mit  dem  Basisjahr  2013  fällt  für  die  Stadt  Beckum  negativ  aus.  Es  wird
prognostiziert, dass die Bevölkerung bis zum Jahr 2035 auf etwa 32 700 Ein-
wohnerinnen und Einwohner zurückgehen wird. Die aktuellen Entwicklungszah-
len deuten allerdings darauf hin diese Prognoserechnung nach oben zu korri-
gieren. Im Rahmen der  Wohnbedarfsanalyse für die Stadt Beckum4 wurde eine
neue Prognoserechnung erstellt. Demzufolge wird die Bevölkerungsanzahl bis
zum Jahr 2030 nur auf 35 600 Einwohnerinnen und Einwohner zurückgehen, das
entspricht einer Abnahme von 2015 bis 2030 von 5,3 Prozent.

Abbildung 6 – Einwohnerentwicklung und -prognose für die Stadt Beckum5

Für die Altersverteilung liegen ebenfalls Prognosen für Beckum vor. Auch hier
wird die allgemeine Tendenz in den lokalen Zahlen deutlich, wobei die Ände-
rungen der Altersverteilung von der rückläufigen Zahl der Einwohnerinnen und
Einwohner  überlagert  werden.  Der  Anteil  der  0  bis  10-Jährigen  sinkt  bis  zu  21
Prozent. Der Anteil der 10 bis 25-Jährigen geht um etwa 1/3 zurück, die Gruppe
der Berufstätigen (25 bis 65-Jährigen) schrumpft um etwa 10 Prozent, während
die Senioren ab 65 Jahren um 1/4 zunehmen. Den größten Anteil der Bevölke-
rung in Beckum machen die 40 bis 65-Jährigen aus.

3  IT.NRW
4  Stadt Beckum: Wohnbedarfsanalyse für die Stadt Beckum; Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH; Köln

Oktober 2017
5  IT.NRW und Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH



VEP Beckum

14

Abbildung 7 – Entwicklung der Altersverteilung der Bevölkerung in Beckum6

Die Veränderung in der Altersstruktur der Bevölkerung wird Auswirkungen auf
das Verkehrsgeschehen haben:

- Der Anteil der Bevölkerung mit Führerschein und Kfz-Verfügbarkeit steigt,
da mehr ältere Menschen als heute ein Kraftfahrzeug besitzen und voraus-
sichtlich auch nutzen.

- Die Anteile des Berufs- und Geschäftsverkehrs sinken, der Freizeitverkehr
nimmt weiter zu, Verkehrsspitzen werden dadurch abgebaut.

- Der Anteil der nicht wahlfreien Nutzenden des ÖPNV (Schülerinnen und
Schüler, Ältere ohne Kfz) sinkt. Die ÖPNV-Nachfrage gerät dadurch unter
Druck.

- Im Radverkehr ist die Entwicklung uneinheitlich: Einem Zuwachs an länger
radfahrenden Älteren steht der Rückgang der Jüngeren gegenüber.

- Im Fußverkehr ist eine Stabilisierung zu erwarten, da Ältere häufiger zu Fuß
unterwegs sind als Jüngere und entscheidend zur Nahmobilität zu Fuß und
mit dem Rad beitragen.

3.2 Siedlungsentwicklung

Im Bereich Wohnungsneubauten bis 2030 wird Bezug auf die aktuelle Wohnbe-
darfsanalyse der Stadt Beckum7 genommen. Dort wird in Flächenpotenziale un-
terschieden, die aktuell in der Entwicklung sind und solche die bis 2025 kurzfris-
tig und bis 2030 mittelfristig entwickelt  werden.

6  IT.NRW
7  Wohnbedarfsanalyse Stadt Beckum, Stadt und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, Köln Oktober 2017
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- Die Flächen, die sich aktuell in Entwicklung befinden, konzentrieren sich
auf die Innenstadt von Beckum und den Stadtteil Neubeckum (170
Wohneinheiten).

- Bis 2025 wird ein größeres Neugebiet in Neubeckum südlich der Vellerner
Straße und Flächen im Süden von Beckum am Südring ausgewiesen, die
aber durch diese Straßen bereits erschlossen sind. In Norden von Beckum
sind Flächen an der Neubeckumer Straße und an der Oelder Straße vorge-
sehen. Im Westen von Beckum soll eine Entwicklung An der Wersemühle
erfolgen.

- Bis 2030 weisen weitere kleinere Wohnbauflächen vor allem in Neubeckum
östlich der Hauptstraße Potenzial auf. In Vellern und Beckum sind nur noch
sehr kleine Flächen ausgewiesen.

- Im Bereich der Gewerbeflächen ist eine Norderweiterung des Gewerbe-
parks Grüner Weg vorgesehen. Teilweise wurden schon Flächen realisiert.
Kleinere gewerbliche Flächen sind südlich der Stromberger Straße
und/oder an der B 58 N (als Optionsfläche) und in Roland in Planung.

- Am Gewerbepark Grüner Weg ist ebenfalls eine Ausbaufläche für den Frei-
zeitbereich vorgesehen.

- Insgesamt sind von der Siedlungsentwicklung nur geringfügige verkehrli-
che relevante Einflüsse zu erwarten.
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Abbildung 8 – Siedlungsentwicklung in Beckum

3.3 Veränderungen der Verkehrsmittelwahl bis 2030

Verkehrsmittelwahl heute
Der Kreis Warendorf hat im Jahr 2015 eine Haushaltsbefragung zum Mobilitäts-
verhalten der Einwohnerinnen und Einwohner im Kreisgebiet8 durchgeführt. Für
die Stadt Beckum erfolgte eine Kommunalauswertung und Ergänzung.

Die Ergebnisse zeigen, dass
- in Beckum 64 Prozent aller Wege mit dem Auto als Fahrende oder Mitfah-

rende zurückgelegt werden,
- im Fuß- und Radverkehr 30 Prozent aller Wege zurückgelegt werden und
- 6 Prozent mit dem Öffentlichen Verkehr bewältigt werden.

8 Kommunalauswertung Beckum zur Mobilitätserhebung Kreis Warendorf, Planersocietät, Dortmund, April 2016
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Abbildung 9 - Verkehrsmittelwahl (Modal-Split) 2015 in Beckum

Es ist festzustellen, dass Beckum im Vergleich zu den anderen Kommunen im
Kreis Warendorf

- einen deutlich niedrigeren Radverkehrsanteil aufweist,
- ein im kreisweiten Vergleich durchschnittlichen ÖPNV-Anteil hat,
- die Anteile im Fußverkehr ebenfalls im Durchschnitt liegen und
- der Anteil der Kfz-Nutzung sehr hoch ist und im Kreis Warendorf nur von

einer Gemeinde (Wadersloh) übertroffen wird.

Vor dem Hintergrund der relativen Kompaktheit des Siedlungsgebietes, der gu-
ten Anbindung an das Schienennetz und der insgesamt radfreundlichen Topo-
grafie ist diese starke Autoorientierung – fast 2/3 aller Wege werden mit dem
Kraftfahrzeug zurückgelegt – bemerkenswert. Eine im Sinne des Leitbildes ver-
änderte Verkehrsmittelwahl erfordert deshalb nicht nur Anstrengungen zur För-
derung der umweltverträglichen Verkehrsmittel, sondern auch eine Prüfung der
Verträglichkeit mit dem Autoverkehr in den sensiblen Stadtbereichen.
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Abbildung 10 – Kreisweiter Vergleich/Quelle: Kommunalauswertung Beckum zur Mobilitäts-
erhebung Kreis Warendorf

Szenario der Verkehrsmittelwahl in Beckum
Die Umsetzung der Ziele des Planungsleitbildes erfordert in der Zukunft eine
Änderung der Verkehrsmittelwahl: der Anteil der Fahrten mit dem Kraftfahrzeug
als Fahrende oder Mitfahrende muss zu Gunsten der Verkehrsmittel des Um-
weltverbundes zurückgehen. Zudem sollten Fahrten mit dem Pkw zunehmend
mit Carsharing-Fahrzeugen sowie mit umweltfreundlichen Antrieben durchge-
führt werden.

Im Arbeitskreis wurde die für Beckum wünschenswerte Entwicklung des Modal
Splits ausführlich diskutiert. Die Verlagerung von Fahrten mit dem Kraftfahrzeug
sollte demnach vor allem auf den Fuß- und Radverkehr erfolgen. Hier zeigen die
heute geringen Anteile das größte Potenzial auf, zu dessen Weckung ein ent-
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sprechendes Radverkehrskonzept und entsprechende Anstrengungen aller Be-
teiligten erforderlich sind. In den Straßenräumen muss die „Walkability“ verbes-
sert werden. Hierzu gehören in erster Linie die gute Querbarkeit der Straßen
und die aufenthaltsfreundliche Gestaltung der Straßenräume.

Im ÖPNV können wegen der ungünstigen Randbedingungen nur geringe Zu-
wächse erreicht werden. Der Schwerpunkt der Förderung im Öffentlichen Ver-
kehr sollte in der Stärkung der regionalen Verbindungen über die Schiene erfol-
gen, weil hierin die größten Kohlenstoffdioxid (CO2) – Einsparungen zu erwarten
sind. Hierzu wäre ein deutlicher Ausbau des Bike and Ride- und Park and Ride-
Angebotes erforderlich.

Abbildung 11 zeigt als Ergebnis der Diskussion einen Ansatz für eine Verkehrs-
mittelwahl in Beckum im Jahr 2030, der als Zielszenario betrachtet wird. Es wer-
den 2 Szenarien unterschieden:
- Szenario 1: Zunahme im Radverkehr + 25 Prozent

                   Zunahme im ÖV + 10 Prozent
- Szenario 2: Zunahme im Radverkehr + 50 Prozent

                   Zunahme im ÖV + 25 Prozent

Die prozentuale Veränderung zeigt, dass der Rückgang im Kraftfahrzeugverkehr
im Szenario 1 auf Grund des größeren Ausgangswertes mit - 8 Prozent (64 Pro-
zent auf  59 Prozent)  immer noch relativ  gering ausfiele,  während für  den Rad-
verkehr eine Zunahme um 25 Prozent und für den ÖPNV um 10 Prozent ange-
strebt wird. Im Szenario 2 (bezogen auf den Analysewert) kann der MIV-Anteil
um 16 Prozent auf 54 Prozent reduziert werden. Der Radverkehrsanteil liegt
dann bei 27 Prozent und der ÖV-Anteil bei 8 Prozent.

Abbildung 11 – Szenarien der Verkehrsmittelwahl
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4 Fließender Kraftfahrzeugverkehr

Der fließende Kraftfahrzeugverkehr bestimmt das Verkehrsgeschehen in Beckum
ganz wesentlich. 64 Prozent aller Wege werden heute mit dem Kfz zurückgelegt.
Dabei wird auf den Straßen Beckum täglich eine Fahrleistung von etwa 620 000
Kilometer9 erzielt (Ziel-, Quell-, Binnen- und Durchgangsverkehre). Umgelegt auf
ein die Beckumer Bürgerinnen und Bürger sind das im Ergebnis 17 Kilometer
pro Tag.

4.1 Zustandsanalyse

Zur Beschreibung der Ausgangslage und zur Eichung des zu erstellenden Ver-
kehrsmodells waren flächenhafte Erhebungen im fließenden Kraftfahrzeugver-
kehr erforderlich. Dazu wurden in Beckum, Neubeckum und Vellern
- 37 Knotenstromzählungen und 3 Querschnittszählungen über 4 Stunden

(15 bis 19 Uhr) sowie
- 4 Knotenstromzählungen über 24 Stunden
durchgeführt. Außerdem liegen für Roland und Beckum Zähldaten aus älteren
Verkehrsuntersuchungen vor. Die Knotenstromzählungen wurden am
23.06.2015 und am 18.08.2015 von Beckumer Schülerinnen und Schülern unter
Anleitung durch SHP Ingenieure durchgeführt. Die Erhebung über 24 Stunden
erfolgte mittels Videotechnik.

9 Berechnungen auf Basis des vorliegenden Verkehrsmodells der Stadt Beckum
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Abbildung 12 – Erhebungsstellen im fließenden Kraftfahrzeugverkehr in Beckum

Abbildung 13 – Erhebungsstellen im fließenden Kraftfahrzeugverkehr in Neubeckum, Vellern
jjjund Roland

Die Verkehrsbelastungen der klassifizierten Straße außerhalb der Kernstadt wur-
den den Ergebnissen anderer Erhebungen wie zum Beispiel der bundesweit
durchgeführten Straßenverkehrszählung 2015 entnommen.

Da das Verkehrsmodell mit Tagesverkehrsstärken arbeitet, wurden die Knoten-
stromzählungen auf den werktäglichen Tagesverkehr hochgerechnet. In der
Überlagerung der hochgerechneten und des direkt erhobenen Tagesverkehrs
sind die Ergebnisse in Abbildung 14 und Abbildung 15 dargestellt.
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Abbildung 14 – Werktägliche Verkehrsbelastung des Straßennetzes in Beckum [Kfz pro 24
Stunden]
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Abbildung 15 – Werktägliche Verkehrsbelastung des Straßennetzes in Neubeckum [Kfz pro
24 Stunden]

Im Stadtgebiet von Beckum stellt die Bundesstraße B 58 nördlich des Knoten-
punktes Zementstraße/Neubeckumer Straße den stärkst belasteten Abschnitt
des Straßennetzes dar.  Sie  ist  hier  südlich der  A 2 mit  etwa 16 000 Kfz  pro 24
Stunden belastet, im Bereich des Knotenpunktes Zementstraße sinkt die Ver-
kehrsmenge auf etwa 8 500 Kfz pro 24 Stunden. Ansonsten überschreitet im
Stadtgebiet von Beckum die Sternstraße, die Zementstraße, der Konrad-
Adenauer-Ring und Vorhelmer Straße die Grenze von 10 000 Kfz  pro 24 Stun-
den. Im Übrigen kommunalen Straßennetz sind der Paterweg, die Lippborger
Straße, der Lippweg, die Hammer Straße, die Alleestraße und die Ahlener Straße
die am stärksten belasteten Abschnitte, die jeweils eine Verkehrsbelastung von
über  6  000  Kfz  pro  24  Stunden  aufweisen.  Im  Innenstadtbereich  sind  die
Südstraße  und  der  Westwall  mit  etwa  5  000  Kfz  pro  24  Stunden  ebenso  hoch
belastet.

Nördlich der A 2 weist die B 58 mit 23 000 Kfz pro 24 Stunden ihren Höchstwert
auf. Die Verkehrsstärken verteilen sich etwa zu 1/3 in Richtung B 58 nach Ro-
land, in Richtung Norden (B 475) und in Richtung Neubeckum. In Kernbereich
von Neubeckum ist die L 882, die Bahnhofstraße, Ennigerloher Straße und die
Hauptstraße mit mindestens 5 000 Kfz pro 24 Stunden am stärksten belastet.

Die Ortsdurchfahrt von Vellern ist mit bis zu 5 000 Kfz pro 24 Stunden belastet.
Die Vorhelmer Straße in Roland weist eine Belastung von etwa 10 500 Kfz pro 24
Stunden auf.
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Insgesamt wird deutlich, dass in Beckum der Straßenzug von Zementstraße und
Konrad-Adenauer-Ring seine Umgehungsfunktion wahrnehmen kann und das
innere Stadtgebiet entlastet. Auch in Neubeckum ist die entlastende Funktion
der B 475 deutlich erkennbar, auch wenn wegen der umwegigen Führung Teile
des Durchgangsverkehrs vermutlich immer noch den inneren Stadtbereich
durchqueren.

4.2 Funktionale Gliederung des Straßennetzes

Die funktionale Gliederung eines Straßennetzes orientiert sich üblicherweise an
den Verkehrswegekategorien der RIN 200810 der Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen. Dort werden den Verkehrswegekategorien wie
Landstraßen, Hauptverkehrsstraßen in Verbindungsfunktionsstufen zugeordnet,
die wiederum als Verbindungen von Zentren nach dem Zentrale-Orte-System
definiert werden.

Da die Übertragbarkeit dieses Systems innerorts mit abnehmender Gemeinde-
größe immer problematischer wird, wird bei der Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen an „Empfehlungen für die Konzeption innerörtli-
cher Netze“ gearbeitet, die aber noch längere Zeit nicht zur Verfügung stehen
dürften. Trotzdem lässt sich aus diesen Aktivitäten ableiten, dass insbesondere
im unteren Funktionsbereich an den lokalen Randbedingungen orientierte, sinn-
volle Einstufungen in Abweichung von der RIN vorgenommen werden dürfen.

Bei der funktionalen Gliederung des Straßennetzes von Beckum werden folgen-
de Straßenkategorien berücksichtigt:

- Das klassifizierte Straßennetz mit den Bundes-, Landes-, Kreis- und Ge-
meindestraßen

- Die Hauptverkehrsstraßen des Flächennutzungsplans
- Die „verkehrswichtigen Straßen“ (alle klassifizierten Straßen, alle Haupt-

verkehrsstraßen, alle vom ÖPNV im Linienverkehr befahrenen Strecken
sind möglich)
Die Straßen des Vorbehaltsnetzes (alle Hauptverkehrsstraßen, alle Ver-
kehrswichtigen Straßen, Vorfahrtsstraßen)

4.2.1 Vorbehaltsnetz

Im Vorbehaltsnetz werden die Straßen festgelegt, die in der Regel als Vorfahrts-
straßen mit einer zulässigen Geschwindigkeit von mind. 50 km/h befahren wer-
den. Streckengeschwindigkeiten mit 30 km/h sind abschnittsweise möglich. Die
Möglichkeit, abschnittsweise Streckengeschwindigkeiten von 30 km/h anzuord-

10  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

 Richtlinie für die integrierte Netzgestaltung (RIN) 2008; Köln 2008
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nen, sind nach der jüngsten StVO-Änderung deutlich verbessert worden. So
können im Einzugsbereich von Schulen, Kindertagesstätten oder Alteneinrich-
tungen auch auf klassifizierten Hauptverkehrsstraßen Geschwindigkeitsbe-
schränkungen auf 30 km/h angeordnet werden, ohne dass dies beispielsweise
mit einer besonderen Gefahrenstelle begründet werden muss. Straßen des Vor-
behaltsnetzes dienen der Abwicklung der örtlichen und gegebenenfalls überört-
lichen Verkehre und nehmen die öffentlichen Verkehre auf. Die Definition des
Vorbehaltsnetzes ist Voraussetzung für die Ausweisung von Tempo-30-Zonen
außerhalb der verkehrswichtigen Straßen. Das Vorbehaltsnetz stimmt größten-
teils mit dem Netz verkehrswichtiger Straßen überein. Für Beckum gibt es bisher
kein explizit definiertes Vorbehaltsnetz.

Folgende Straßen, die über das Netz der verkehrswichtigen Straßen hinausge-
hen, wurden als Ergebnis der Diskussion im Arbeitskreis ins Vorbehaltsnetz auf-
genommen:

- Paterweg: Die Straße wird vom ÖPNV befahren und ist eine wichtige Ver-
bindungsstraße für den Kfz-Verkehr.

- Hansaring/Südring: Für die Straße wurden verschiedene Varianten mit un-
terschiedlichen Geschwindigkeiten und Vorfahrtregelungen diskutiert. Be-
fürwortet wurde die Vorfahrtsstraße mit einer Geschwindigkeit von 50
km/h und abschnittsweise 30 km/h im Bereich der Schule und des Alten-
wohnheims. Außerdem wird auf die fehlende Radverkehrsanlage hingewie-
sen, die ebenfalls für eine Geschwindigkeitsreduzierung spricht, um die
Verträglichkeit zwischen dem Kfz- und Radverkehr zu verbessern und so-
mit die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Seitens der Verwaltung wurde auf
die unterschiedlichen und gegensätzlichen Wünsche der Anwohnenden
hingewiesen; einerseits mehr Beruhigung andererseits ein besserer Ver-
kehrsfluss. Die Einbauten im Hansaring sollen entfernt werden.

- Prozessionsweg/Maria-Kahle-Straße: Derzeit stimmt der Ausbau der Straße
(Tempo-30-Zone) mit der Funktion nicht überein. Die Querverbindung
wird vermehrt zur Verbindung des Mühlenwegs zu den Nahversorgungs-
einrichtungen an der Cheruskerstraße genutzt. Eine Südumgehung entlang
der Pflaumenallee wird als nicht zielführend eingeschätzt, da dadurch Um-
wege entstehen und die Akzeptanz vermutlich gering wäre. Die Verbin-
dung wird als perspektivische Ergänzung des Vorbehaltsnetzes aufge-
nommen.

- Sachsenstraße/Holtmarweg/An der Wersemühle: Die Straßen sollen als Ver-
längerung zum Hansaring – Südring – Prozessionsweg ebenfalls ins Vor-
behaltsnetz aufgenommen werden. Dies würde einen Umbau erfordern, da
die Straßenabschnitte heute teilweise als Tempo-30-Zone ausgebaut sind.
Die Verbindung wird als perspektivische Ergänzung des Vorbehaltsnetzes
aufgenommen.

- Die neu geplante B 58 N wird ebenfalls ins Vorbehaltsnetz aufgenommen.
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Im Arbeitskreis wurden einzelne Straßen diskutiert. Als Ergebnis der Diskussion
wurden folgende Straßen nicht in das Vorbehaltsnetz aufgenommen:

- Am Lippbach: Die Straße weist durchaus eine Verbindungsfunktion auf. Der
vorhandene Querschnitt ist aber zu schmal, bei entsprechendem Ausbau
könnte eine Aufnahme ins Vorbehaltsnetz in Erwägung gezogen werden.

- Everkeweg: Der Everkeweg liegt in einer Tempo-30-Zone und dient der
Verbindung zwischen dem Paterweg und dem Hansaring. Da es sich hier-
bei aber um eine Straße mit reiner Wohnbebauung handelt und der paral-
lel verlaufende Dalmerweg Bestandteil des Vorbehaltsnetzes sein soll, wird
die Straße nicht ins Vorbehaltsnetz aufgenommen.

- Clemens-August-Straße/Südstraße: Obwohl die Straße vom ÖPNV befahren
wird, soll diese nicht ins Vorbehaltsnetz aufgenommen werden und statt-
dessen der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich (Tempo 20) ausgeweitet
werden.

- Hellweg: Der Wirtschaftsweg zwischen Neubeckum und Vellern, der im Flä-
chennutzungsplan als Hauptverkehrsstraße definiert ist, wird aufgrund der
fehlenden Netzfunktion nicht ins Vorbehaltsnetz aufgenommen.

- Parallelweg: Trotz ÖPNV-Strecke aufgrund fehlender Verbindungsfunktion
nicht Bestandteil des Vorbehaltsnetzes.

- Die vom ÖPNV befahrenen Wirtschaftswege werden nicht ins Vorbehalts-
netz aufgenommen, da dies einen Ausbau der Straßen mit sich tragen
würde.
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Abbildung 16 – Vorbehaltsnetz Beckum

4.2.2 Netz verkehrswichtiger Straßen

Die den Bestand und die geplanten baulichen und betrieblichen Maßnahmen im
Straßennetz zusammenfassende Darstellung wird als Netz der verkehrswichti-
gen Straßen bezeichnet. Der Begriff „verkehrswichtige Straße“ ist der Schlüssel-
begriff als Zugang zur Förderung nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
(GVFG) beziehungsweise Entflechtungsgesetz. Hinzu kommen Straßen, auf de-
nen der ÖPNV im Linienverkehr durchgeführt wird, um diesen in bestimmten
Anliegerstraßen zu berücksichtigen.

Da der VEP dieselbe Planungsebene wie der Flächennutzungsplan (FNP) dar-
stellt und diesen hinsichtlich des Verkehrs umsetzt, sind die dort dargestellten
Verkehrswege auch im Straßennetz enthalten. Allerdings ergeben sich in weni-
gen Fällen Abweichungen, das heißt im FNP dargestellte Straßen sind im VEP
nicht enthalten und umgekehrt. Im Einzelnen handelt es sich um
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- den Hellweg in Neubeckum: Ein Verkehrsweg des FNP, der im Straßennetz
keine verkehrswichtige Straße ist.

- die B 58 N: Es wird auch die geplante Nord-Ost-Umgehung B 58 N in das
Netz verkehrswichtiger Straßen aufgenommen.

Anschlussstelle  an der  A 2:  Zusätzlich ist  die Anschlussstelle  an der  A 2 an die
Ahlener Straße mit Anschluss an die Hammerstraße und den Mühlenweg als
perspektivisches Ziel dargestellt, da diese im Regionalplan vorhanden ist. Die
Querspange zwischen Ahlener Straße und Mühlenweg ist im FNP von 2002 ent-
halten, aber im Regionalplan für den Regierungsbezirk Münster, Teilabschnitt
Münsterland von 2014 nicht mehr vorgesehen.

Abbildung 17 – Netz verkehrswichtiger Straßen in Beckum
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4.3 Verkehrsmodell Beckum

Grundlage
Mit einem Verkehrsmodell können die verkehrlichen Auswirkungen von Verän-
derungen im Straßennetz – Neu-  und Ausbaustrecken, Rückbauabschnitte, ver-
kehrsbeschränkende Maßnahmen sowie Sperrung von Strecken – mit Hilfe so-
genannter Netzplanfälle untersucht werden.

Die Bestandteile eines Verkehrsmodells sind die Beschreibung des Verkehrsauf-
kommens und der Verkehrsnachfrage in einer sogenannten Verkehrsmatrix so-
wie das Netzmodell, in dem die Straßen mit ihren Eigenschaften beschrieben
und codiert werden. Das Verkehrsmodell umfasst nur den Kraftfahrzeugverkehr,
differenziert hier aber nach Pkw- und Lkw-Verkehr.

Für den VEP Beckum wird auf das Verkehrsmodell Validate der Planung Trans-
port Verkehr Aktiengesellschaft (PTV AG) Karlsruhe zurückgegriffen. Validate ist
ein regionales Verkehrsmodell, das für Beckum ein Gebiet von etwa 50 x 50 Ki-
lometer umfasst. Es enthält die regionalen Verkehrsbeziehungen in einer für
diese Betrachtungsebene ausreichend differenzierten Bezirksstruktur und in ge-
eichtem Zustand. Ergänzend dazu wird für die zu untersuchende Stadt ein in
gleicher Weise codiertes Netz in das Modell integriert, das hinsichtlich der
Netzdichte die Qualität von Navigationsgeräten  aufweist.

Das Verkehrsmodell Validate enthält über die regionalen Beziehungen den
Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehrs des Stadtgebiets in ausreichender Genau-
igkeit. Diese Verkehrsbeziehungen müssten sonst in einer Verkehrsbefragung
ermittelt werden. Der Vorteil der Nutzung dieses Modells besteht deshalb im
Wesentlichen darin, dass hier auf die Durchführung einer Verkehrsbefragung
verzichtet werden kann und ein sehr genau beschriebenes Straßennetz vorliegt.

Zur Erstellung des Gesamtmodells für Beckum werden die Binnenverkehrsbezie-
hungen anhand von Strukturdaten und den erhobenen detaillierten Verkehrsbe-
lastungen ermittelt und in das Modell eingebracht. Dabei wird die Bezirksstruk-
tur im Stadtgebiet mit dem Ziel einer besseren Abbildegenauigkeit verfeinert
und insgesamt in 45 Bezirke eingeteilt. Abschließend erfolgt eine Eichung des
Gesamtsystems mit Hilfe der erhobenen Straßenverkehrszählungen im Kfz-
Verkehr.

Die Abbildung des Verkehrsaufkommens auf dem Straßennetz wird als Umle-
gung bezeichnet. Im Ergebnis liegt ein realistisches Abbild der Verkehrsstärken
im Kraftfahrzeug vor.
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Abbildung 18 – Bezirksstruktur des Verkehrsmodells Beckum

4.3.1 Analysefall

Mit Hilfe der Ergebnisse der Erhebungen im fließenden Kraftfahrzeugverkehr
(siehe Kapitel 4.1) wurde eine Eichung des Analysefalls des Verkehrsmodells auf
den  Stand  des  Jahres  2015  vorgenommen.  Die  Kalibrierung  wird  über  die  An-
passung verschiedener Parameter (Abbiegewiderstände, Kapazitäten, Lage und
Belastungsanteil der Anbindungen) sowie über die Anpassung der Nachfrage-
matrix durchgeführt. Zur Bewertung der Kalibrierungsgüte wird der sogenannte
GEH-Wert verwendet. Dieser sollte so gering wie möglich sein. Ein Modell (mit
Tagesverkehrsstärken) gilt dann als gut kalibriert, wenn mehr als 85 Prozent aller
Kalibrierungswerte einen GEH-Wert von kleiner oder gleich 15 aufweisen. Im
vorliegenden Modell weisen alle von insgesamt 151 Querschnittswerten einen
GEH-Wert unter 15 auf, der Mittelwert liegt bei 4,32.
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Abbildung 19 zeigt die Verkehrsbelastung der Modellwerte für wichtige Straßen
des Stadtgebietes in Beckum.

Abbildung 19 – Verkehrsstärken in Neubeckum Analyse 2015 (Modellwerte Kfz pro 24 Stun-
den)

Abbildung 20 – Verkehrsstärken in Beckum Analyse 2015 (Modellwerte Kfz pro 24 Stunden)
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4.3.2 Prognosenullfall

Der Prognosenullfall ist ein Abbild der „normalen“ Entwicklung ohne weitere
geplante Maßnahmen. Er stellt die Umlegung des Prognoseverkehrsaufkom-
mens auf ein Straßennetz 2030 dar, das das heutige Straßennetz sowie die be-
reits fest geplanten und zum Prognosezeitraum mit großer Wahrscheinlichkeit
fertiggestellten Maßnahmen umfasst.

Damit werden im Prognosenullfall des Verkehrsmodells bereits folgende Maß-
nahmen im Netz berücksichtigt:

- die Nordostumgehung B 58 N zwischen der B 61 (Stromberger Straße) bis
zur B 475 (Neubeckumer Straße),

- die Ortsumgehung Neubeckum/Ennigerloh (K 6 – L 792) im Zuge der
B 475 und

- Verlegung der B 58 und Umbau des Kreuzungsbereiches mit der L 586 bei
Roland (Zwei Kreuzungen werden zum Kreisverkehr zusammengelegt.

Zudem werden die städtebaulichen und demografischen Entwicklungen in
Beckum (wie in Kapitel 3 beschrieben) im Prognosenullfall berücksichtigt. Auf-
grund des Wirtschaftswachstums und der regionalen Verflechtungsprognose
wird eine Zunahme im Schwerverkehr von 10 Prozent zugrunde gelegt.

In Abbildung 21 und Abbildung 22 sind die Verkehrsstärken des Prognosenull-
falls ohne eine Veränderung der Verkehrsmittelwahl dargestellt.

Abbildung 21 – Verkehrsstärken in Neubeckum/Vellern/Roland Prognosenullfall (Modellwer-
te Kfz pro 24 Stunden)
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Abbildung 22 – Verkehrsstärken in Beckum Prognosenullfall (Modellwerte Kfz pro 24 Stun-
den)

- Im Prognosenullfall wird der Durchgangsverkehr durch die Stadt im Zuge
der Zementstraße und dem Lippweg auf die B 58 N verlagert. Es ergeben
sich auf dem Neubauabschnitt Verkehrsbelastungen zwischen 7 100 Kfz
pro  24  Stunden  und  7  600  Kfz  pro  24  Stunden.  An  den  Querschnitten
Neubeckumer Straße/Geisler Straße (B 58) und Oelder Straße (K 45), an
denen die B 58 N an das vorhandene Straßennetz anschließt sind leichte
Belastungszunahmen zu vermerken. Entlastungen sind vor allem in der
östlichen Zementstraße festzustellen.

- Die Verlängerung der Ortsumgehung zwischen Neubeckum und Enniger-
loh führt zu einer nachhaltigen Verkehrsentlastung der Ennigerstraße und
Neubeckumer Straße nördlich von Neubeckum. Insbesondere für den
Schwerverkehr ergibt sich dadurch eine attraktivere Nord-Süd-Achse. Die
Belastung der B 475 liegt bei 11 200 Kfz pro 24 Stunden. Die Entlastung
der Ortsdurchfahrt durch Neubeckum liegt bei insgesamt 2 300 Kfz pro 24
Stunden.

- Die Siedlungsentwicklungen führen insgesamt nur zu einer geringen Zu-
nahme der Verkehrsstärken im Beckumer Stadtgebiet.

Szenarien Prognosenullfall +
Die Prognosenullfälle + beinhalten eine Veränderung der Verkehrsmittelwahl.
Das erste Szenario (Prognosenullfall 1+) legt einen Rückgang des MIV-Anteils
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der Beckumer Bevölkerung von 8 Prozent und das 2 Szenario (Prognosenullfall
2+) von 16 Prozent zugrunde.

Die Ergebnisse der Verkehrsbelastung sind den folgenden Abbildungen zu ent-
nehmen. Im Prognosenullfall 2+ sind aufgrund der höheren Verlagerung vom
Kfz-Verkehr zu den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes eine niedrigere Be-
lastung im Beckumer Straßennetz als im Prognosenullfall 1+ zu vermerken.

Abbildung 23 – Verkehrsstärken in Neubeckum/Vellern/Roland Prognosenullfall 1+ (Modell-
werte Kfz pro 24 Stunden)
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Abbildung 24 – Verkehrsstärken in Beckum Prognosenullfall 1+ (Modellwerte Kfz pro 24
Stunden)

Abbildung 25 – Verkehrsstärken in Neubeckum/Vellern/Roland Prognosenullfall 2+ (Modell-
werte Kfz pro 24 Stunden)
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Abbildung 26 – Verkehrsstärken in Beckum Prognosenullfall 2+ (Modellwerte Kfz pro 24
Stunden)

4.3.3 Untersuchung von Netzplanfällen

Für die Untersuchung von Netzplanfällen wird der Prognosenullfall 1+ zugrunde
gelegt (Reduzierung des MIV-Anteils um 8 Prozent).

Netzplanfall Prozessionsweg/Alter Hammweg/Maria-Kahle-Straße
Der Ausbau der Straße Prozessionsweg/Maria-Kahle-Straße stimmt bisher nicht
mit der Funktion der Straße überein. Bisher ist die Straße als Tempo-30-Zone
mit Einbauten ausgebaut, wird aber überwiegend als Verbindungsstraße zwi-
schen dem Mühlenweg und der Hammerstraße genutzt.
Es werden verschiedene Varianten untersucht und deren Auswirkungen auf das
Straßennetz aufgezeigt:

- Vorfahrtsstraße mit Streckengeschwindigkeit 30 km/h
- Verbindung durch Poller unterbinden

Die Umgestaltung des Prozessionswegs und Maria-Kahle Straße zur Vorfahrts-
straße mit einer Streckengeschwindigkeit von 30 km/h führt zu einer Zunahme
der Belastung auf dem genannten Streckenabschnitt. Es sind Zunahmen von bis
150 Prozent von 600 Kfz pro 24 Stunden auf 1 500 Kfz pro 24 Stunden (Alter
Hammweg) zu vermerken (siehe Abbildung 27). Die dort auftretenden Verkehre
sind aber nicht nur Durchgangsverkehre, da das Wohngebiet zwischen der
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Hammerstraße und dem Mühlenweg ebenfalls viel Quell- und Zielverkehr auf-
weist.

Abbildung 27 – Verkehrsstärken – Prognoseplanfall Vorfahrtsstraße mit Streckengeschwin-
digkeit 30 km/h (Modellwerte Kfz pro 24 Stunden)

Sofern eine Verbindung des Prozessionswegs durch beispielsweise Poller unter-
bunden wird, nimmt auch die Verkehrsbelastung in der Maria-Kahle Straße und
am westlichen Ende des Prozessionswegs ab. Dennoch fahren weiterhin Verkeh-
re in das Quartier hinein.
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Abbildung 28 – Verkehrsstärken – Prognoseplanfall Verbindung Prozessionsweg durch Poller
unterbinden (Modellwerte Kfz pro 24 Stunden)

Netzplanfall Durchbindung An der Wersemühle/Sachsenstraße
Als Erweiterung der Durchbindung des Prozessionswegs/Maria-Kahle Straße
wird die Verbindung zwischen der Hammer Straße und der Ahlener Straße über
die Sachsenstraße/Holtmarweg/An der Wersemühle für den Kfz-Verkehr ausge-
baut und als wichtige Tangentialverbindung im Verkehrsmodell hinterlegt. Die
Verkehrsbelastung steigt insgesamt auf der Verbindung. Auf dem Konrad-
Adenauer Ring sind geringfügige Entlastungen zu erwarten. (Siehe Abbildung
29)
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Abbildung 29 – Verkehrsstärken – Prognoseplanfall Durchbindung An der Wersemühle (Mo-
dellwerte Kfz pro 24 Stunden)
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4.4 Führung des Kraftfahrzeugverkehrs

Geschwindigkeiten
Im inneren Ring der Innenstadt, die von dem Nordwall/Ostwall/Südstraße und
Clemens-August-Straße umschlossen ist, sind derzeit unterschiedliche Ge-
schwindigkeiten und sich wiederholt ändernde Vorfahrtsregelungen vorzufin-
den. Zudem stimmen die Straßengestaltung und die zulässige Geschwindigkeit
dem Anschein nach nicht überein. Der östliche Bereich der Oststraße ist als ver-
kehrsberuhigter Geschäftsbereich ausgewiesen.

- Verkehrsberuhigter Bereich (Z. 325 StVO)
- Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich (Z. 274 StVO)
- Tempo-30-Zonen und Streckenbegrenzung auf 30 km/h (Z. 274 StVO)
- Teilweise 50 km/h Bereiche

Wilhelmstraße (Ausbau Tempo-30-Zone
/zulässige Geschwindigkeit 50)

Propsteigasse (kein Ausbau/
Verkehrsberuhigter Bereich)

Oststraße (Verkehrsberuhigter
Geschäftsbereich)

Ostwall (Streckengeschwindigkeit 30 km/h)
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Knotenpunkt Elisabethstraße/Clemens-
August-Straße

Fußgängerzone in Beckum

Abbildung 30 – Geschwindigkeiten im Zentrum von Beckum

Die Geschwindigkeits- und Vorfahrtsregelung soll künftig einheitlich sein. Dazu
wird die Einrichtung einer flächendeckenden Tempo-30-Zone in der Innenstadt
empfohlen, die durch verkehrsberuhigte (Geschäfts-) Bereiche ergänzt wird. Der
Verkehrsberuhigte Geschäftsbereich (Tempo 20) in der Oststraße soll in Rich-
tung Clemens-August-Straße bis zum Kirchplatz an der Elisabethstraße und in
Richtung Oststraße bis zum Beginn der Fußgängerzone fortgeführt werden. Dies
kann aber nur in Zusammenhang mit einer Umgestaltung des Straßenquer-
schnitts (beispielsweise Verzicht auf Stellplätze) erfolgen.  Bei der Umgestaltung
des Kirchplatzes sollte aufgrund der öffentlichen Einrichtungen (Kindertages-
stätte, Bücherei) der Fokus auf der Begegnung der einzelnen Verkehrsteilneh-
menden liegen. Die Südstraße entspricht dem Charakter einer Tempo-30-Zone.
Der Vorschlag, das Wilhelmsviertel als Tempo-30-Zone auszuschildern, ist kurz-
fristig ohne einen aufwendigen Umbau der Straßen möglich.
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Abbildung 31 – Vorschlag für einheitliche Geschwindigkeiten in Beckum

Unterschiedliche Geschwindigkeiten in Wohngebieten führen ebenfalls zu Kon-
fliktsituationen. Langfristig sollte eine einheitliche Geschwindigkeit in Wohnge-
bieten in Form von Tempo-30-Zonen angestrebt werden. Dafür ist gegebenen-
falls ein Umbau erforderlich. Die Sammelstraßen müssen dabei weiterhin leis-
tungsfähig sein.

Umbau von Knotenpunkten
Für signalisierte Knotenpunkte sollte punktuell ein Umbau zu einem Kreisver-
kehr geprüft werden. Kreisverkehre weisen gegenüber signalisierten Kreuzungen
sowohl in Bezug auf die Verkehrssicherheit, als auch auf den Verkehrsablauf er-
hebliche Vorteile:

- Verringerung der Konflikte durch fehlende Linksabbiegestreifen,
- Reduzierung der Geschwindigkeit und
- je nach Verkehrsaufkommen und Verkehrsverteilung sind Kreisverkehre

häufig leistungsfähiger. Demzufolge sollte grundlegend der Umbau von
Ampelkreuzungen zu Kreisverkehren geprüft werden.
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4.4.1 Maßnahmenblatt
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5 Ruhender Verkehr

Das Parken ist in zentralen städtischen Bereichen in der Regel das am meisten
kontrovers diskutierte Verkehrsproblem. Durch die vorherrschende Verkehrsmit-
telwahl in Beckum – 64 Prozent der Wege werden mit dem Auto zurückgelegt –
ist einerseits eine große Betroffenheit bei den Verkehrsteilnehmerinnen und -
teilnehmer vorhanden, anderseits ist das Parken in den Innenstadtbereichen
wegen der großen Flächeninanspruchnahme eine die Wahrnehmung der Stadt
und die Aufenthaltsqualität bestimmende Größe. Konsens besteht in Städten in
der Größe von Beckum in der Regel darin, dass im Haupteinkaufsbereich – so
dieser nicht ohnehin Fußgängerzone ist – eine zumindest zeitliche Bewirtschaf-
tung des Parkraums angemessen ist. Langzeit- und Dauerparkende werden an
den Rand der Einkaufsbereiche verlagert. Dies begünstigt den Einzelhandel, be-
nachteiligt im Einzelfall aber die Wohnnutzung in der Innenstadt, für die dann
wiederum privilegierte Zonen (Bewohnerparken) geschaffen werden können.

Im Rahmen des VEP Beckum werden unterschiedliche Aspekte betrachtet:

- das Parken in den Innenstadtbereichen von Beckum und Neubeckum,
- das Parken im Umfeld der Firmengelände von Thyssen-Krupp und Balcke-

Dürr in Neubeckum sowie von Beumer in Beckum,
- die  Nutzung  des  Park  and  Ride-Angebotes  am  Bahnhof  in  Neubeckum

und
- die Nutzung des Mitfahrerinnen- und Mitfahrerparkplatz an der Anschluss-

stelle Beckum der A 2.

Die dabei betrachteten Bereiche zeigen die Abbildung 32 und Abbildung 33.
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Abbildung 32 – Untersuchungsgebiet in Beckum

Abbildung 33 – Untersuchungsgebiet in Neubeckum
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Die Parkraumnachfrage in Beckum und Neubeckum wurde am Dienstag, den
15.12.2015 von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr in einem 2-Stunden-Takt erhoben. Die
Erhebung fand nicht an einem Markttag statt. Zudem wurde die Art der Bewirt-
schaftung (keine Bewirtschaftung, zeitliche Bewirtschaftung mit Parkscheibe
oder finanzielle Bewirtschaftung) aufgenommen und erhoben, wo ein Haltever-
bot vorliegt.

In Beckum wurde im Wesentlichen der Innenstadtbereich untersucht, welcher
durch die Alleestraße/Sternstraße im Norden, durch Lippborger Straße im Osten,
durch die Kettelerstraße/Am Hirschgraben im Süden und durch die Dalmerstra-
ße/Westwall im Westen abgegrenzt ist. Nördlich des Knotenpunktes Sternstra-
ße/Alleestraße wurde der Bereich bis zum Busbahnhof ergänzt. Zusätzlich wurde
der Bereich um die Firma Beumer erhoben, da hier davon ausgegangen wird,
dass Mitarbeitende dieser Firma in den angrenzenden Bereichen parken und
dort in Konkurrenz zur Stellplatznachfrage der dort Wohnenden stehen.

In Neubeckum wurde das Parken um den zentralen Einkaufsbereich untersucht.
Hierbei spielen neben den Park and Ride-Anlagen am Bahnhof und dem Innen-
stadtbereich auch die Straßenabschnitte eine wichtige Rolle, welche von Mitar-
beitenden der umliegenden Firmen (Thyssen-Krupp und Balcke-Dürr) genutzt
werden und damit einen erhöhten Parkdruck auf die Anwohnenden ausüben.
Zudem wurde eine Verkehrsbeobachtung an den Park and Ride-Anlagen durch-
geführt. Neben der generellen Auslastung sollte überprüft werden, ob eine
Fremdnutzung der Flächen durch die Mitarbeitenden der anliegenden Firmen
festzustellen ist.

Außerdem wurde die Auslastung des Mitfahrerinnen- und Mitfahrerparkplatz an
der Anschlussstelle Beckum der A 2 erhoben.

5.1 Erhebung Innenstadtbereich Beckum

Parkraumangebot und Parkraumnachfrage
Im Innenstadtbereich von Beckum sind insgesamt etwa 1 500 Stellplätze verfüg-
bar, von denen zum Zeitpunkt der Erhebung etwa 600 Stellplätze auf Parkplät-
zen finanziell bewirtschaftet wurden. Bei 570 Stellplätzen liegt eine zeitliche Be-
wirtschaftung vor. Die Parkdauer ist ganztags auf 2 Stunden begrenzt, in der
Oststraße und an der Kleinen Südstraße auf 30 Minuten, vor der Bücherei auf ei-
ne Stunde, ebenso wie der Parkplatz Bergstraße/Nordwall. Die restlichen 330
Stellplätze sind nicht bewirtschaftet. Die finanzielle Bewirtschaftung entfällt au-
ßerhalb der Zeiten von 08:00 bis 18:00 Uhr.
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Abbildung 34 - Parken im Bestand in Beckum

Die Auslastung der Stellplätze ist von der Art der Bewirtschaftung abhängig.
Stellplätze, die finanziell bewirtschaftet sind, weisen die geringste Auslastung
auf. Stellflächen, auf denen weder eine Parkscheibe noch Kosten anfallen, wei-
sen die höchste Nachfrage auf.
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Abbildung 35 – Auslastung in Beckum in Abhängigkeit von der Bewirtschaftung

Bezogen auf die in der Untersuchung einbezogenen 1 500 Stellplätze ergibt sich
die in Abbildung 36 dargestellte Auslastung. Die Erhebung zeigt vormittags ge-
gen 11:00 Uhr und nachmittags gegen 17:00 Uhr zwei Spitzen in der Parkraum-
nachfrage. Die Stellplätze im Zuge von Straßen sind dabei höher ausgelastet als
die auf Parkplätzen. Dennoch ist das vorhandene Stellplatzangebot am Erhe-
bungstag maximal zu 2/3 ausgelastet und bei weitem nicht ausgeschöpft.

Abbildung 36 –  Tagesauslastung in Beckum

Bei differenzierter Betrachtung der einzelnen Straßenabschnitte und Parkplätze
ist allerdings erkennbar, dass der Parkdruck gegen 11:00 Uhr vor allem im südli-
chen und westlichen Bereich von Beckum relativ hoch ist. Überlastete Parkflä-
chen  sind  aber  eher  selten.  Viele  der  Parkplätze  enthalten  mit  Ausnahme  des
Parkplatzes an der Sparkasse nur wenige Stellplätze.

Parkraumkonzept
Die Parksituation in der Innenstadt von Beckum wird insgesamt als entspannt
eingestuft, wobei hinsichtlich der Gebührenpflicht und Lage der Stellplätze Un-
terschiede bei der Auslastung zu vermerken sind. Dennoch befinden sich im
unmittelbaren Umfeld der ausgelasteten Stellflächen immer noch genügend
freie Abstellmöglichkeiten. Die große punktuelle Aus- und gegebenenfalls sogar
Überlastung in Teilbereichen sollte nicht dazu führen, dass Straßenabschnitte
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vermehrt mit Stellplätzen ausgestattet werden, da sowohl das Parken selbst als
auch der dadurch ausgelöste Parksuchverkehr die Aufenthaltsqualität der öf-
fentlichen Räume beeinträchtigen und insgesamt die Nahmobilität zu Fuß und
mit dem Rad stören.

Neben den Dauerstellplätzen auf dem Hindenburgparkplatz, welche hoch aus-
gelastet waren, sollte geprüft werden, ob außerhalb des zentralen Bereiches
weitere Flächen für Dauerparkende zur Verfügung gestellt werden können.
Empfehlenswert wäre die Unterbringung in Parkhäusern, um den Flächenan-
spruch zu minimieren und den Fahrzeughaltenden die Möglichkeit zu bieten,
Fahrzeuge vor Vandalismus und Witterungseinflüssen zu schützen. In der Tief-
garage an der Südstraße stehen durch die Anmietung des Hotels ohnehin nur
noch wenige öffentliche Stellplätze zur Verfügung, diese könnten beispielsweise
für Dauerparkende zur Verfügung gestellt werden.

Abbildung 37 –  Auslastung der Stellplätze um 11:00 Uhr in Beckum
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5.2 Innenstadtbereich Neubeckum

Im Untersuchungsgebiet von Neubeckum wurden etwa 350 frei zugängliche
Stellplätze ermittelt. Diese Stellplätze befinden sich zum Teil im öffentlichen
Straßenraum, aber auch auf Privatgrundstücken, welche meistens als Parkplätze
für Kundinnen und Kunden vorgesehen sind. Entlang der Hauptstraße, welche
den zentralen Einkaufsbereich von Neubeckum durchquert, ist das Parken durch
eine Parkscheibe zeitlich werktags auf 2 Stunden begrenzt. In der Bahnhofstraße
sind die Stellplätze teilweise sogar auf 30 Minuten begrenzt. Im Bereich vom
Bahnhof und östlich der Innenstadt ist keine Bewirtschaftung vorhanden.

Abbildung 38 –  Übersichtsplan Innenstadtbereich von Neubeckum

Am Erhebungstag ist das vorhandene Stellplatzangebot im Innenstadtbereich
von Neubeckum sehr unterschiedlich ausgelastet. Die maximale Auslastung lag
in der Spitzenzeit gegen 11:00 Uhr bei etwa 69 Prozent. Über den gesamten Tag
gesehen sind die Auslastungen zwischen 09:00 und 17:00 Uhr etwa auf einem
Niveau. Am Abend liegt die Auslastung bei etwa 40 Prozent. Es ist außerdem er-
sichtlich, dass die Stellplätze auf Parkplätzen stärker angefahren werden, als
Stellplätze im Zuge von Straßen.
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Abbildung 39 –  Auslastung der Stellplätze in Neubeckum

Im zentralen Bereich von Neubeckum sind einzelne Straßenabschnitte hoch
ausgelastet, da diese nur wenige Stellplätze enthalten. Es finden sich allerdings
in unmittelbarer Nachbarschaft Abschnitte mit geringer Auslastung wieder. Ins-
gesamt wird die Parksituation als nicht kritisch eingeschätzt.

Abbildung 40 – Räumliche Verteilung der Auslastung Im Innenstadtbereich von Neubeckum
gegen 11:00 Uhr

5.3 Firmenparken

Firma Beumer in Beckum
Rund um die Firma Beumer wurden in Beckum die Straßenabschnitte erhoben,
welche viel durch Firmenparken belastet sein sollen. Im Wesentlichen sind dies
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die Oelder Straße und Wilhelmstraße mit deren Nebenstraßen. Die Stellplätze
sind nicht bewirtschaftet.

Die Auswertung der einzelnen Rundgänge zeigt, dass das Untersuchungsgebiet
nur mäßig ausgelastet ist. Die mittlere Auslastung aller Straßenabschnitte be-
trägt maximal 46 Prozent. In den Morgen- und Abendstunden ist die Auslastung
noch schwächer.

Abbildung 41 –  Auslastung Firmenparken in Beckum (Beumer)

Bei genauere Betrachtung der einzelnen Straßenabschnitte sind die Straßen in
unmittelbarer Nähe zur Firma Beumer wie die Oelder Straße, Nordring und Wil-
helmstraße stärker ausgelastet als die übrigen Abschnitte.

Abbildung 42 – Firmenparken in Neubeckum im Bestand (links: Parken im Bestand und
grechts: Auslastung um 11:00 Uhr)
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In den im Arbeitskreis als kritisch genannten Bereichen bezüglich des Firmen-
parkens besteht aus gutachterlicher Sicht kein Handlungsbedarf. Die Einrichtung
einer Bewohnerparkzone wäre nicht gerechtfertigt.

Firmen Thyssen-Krupp und Balcke-Dürr in Neubeckum
Die Straßenabschnitte, welche laut Aussagen der Anwohnenden von Neubeck-
um von den Mitarbeitenden der umliegenden Firmen genutzt werden, sind in
Abbildung 43 farblich hinterlegt.

Abbildung 43 – Firmenparken in Neubeckum

In der folgenden Abbildung ist die Auslastung über den Tag verteilt, des westli-
chen Bereichs (Balcke-Dürr, Abbildung 44) und östlichen Bereichs (Thyssen-
Krupp,  Abbildung 45) dargestellt. Die Auswertungen zeigen zwischen 9:00 und
17:00 Uhr eine deutlich höhere Auslastung der zu untersuchenden Straßenab-
schnitte als am Morgen und am Abend. Daraus lässt sich ableiten, dass die Stra-
ßenabschnitte von Mitarbeitenden der umliegenden Firmen genutzt werden.
Dennoch sind im östlichen Bereich noch ausreichend Kapazitäten vorhanden.
Die erhobenen Daten zeigen, dass es gegen 11:00 Uhr eine deutliche Spitze in
der Parknachfrage gibt.



VEP Beckum

54

Abbildung 44 –  Auslastung im westlichen Bereich Firmenparken (Balcke-Dürr)

Abbildung 45 –  Auslastung im östlichen Bereich Firmenparken (Thyssen-Krupp)

Für die Spitze der Stellplatznachfrage gegen 11:00 Uhr werden die einzelnen
Straßenabschnitte ortsbezogen dargestellt. Im westlichen Bereich (links) sind
fast alle Straßenabschnitte vollkommen ausgelastet (Auslastung > 80 Prozent)
beziehungsweise teilweise durch Falschparkende überlastet. Im östlichen Be-
reich (rechts) ergeben sich hinsichtlich der Auslastung der Stellplätze je nach
Örtlichkeit große Unterschiede. In einzelnen Bereichen sind die Stellflächen stark
ausgelastet, 200 Meter weiter ist wiederum eine eher geringe Auslastung festzu-
stellen.
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Abbildung 46 – Auslastung Firmenparken in Neubeckum gegen 11:00 Uhr

Die im Arbeitskreis als kritisch genannten Bereiche bezüglich des Firmenparkens
in Neubeckum sind teilweise hoch ausgelastet, dennoch sind im unmittelbaren
Umfeld noch ausreichend Stellplätze vorhanden. Die Einrichtung einer Bewoh-
nerparkzone wäre demnach nicht gerechtfertigt. Um das Parken der Mitarbei-
tenden oder Kunden in den stark ausgelasteten Abschnitten zu unterbinden
sind verschiedene Maßnahmen möglich:

- Einrichtung einer finanzielle Bewirtschaftung, dann aber auch im Innen-
stadtbereich

- Einrichtung einer zeitliche Bewirtschaftung zwischen 8:00 und 15:00 Uhr
- In Kontakt mit den Firmen treten, um gegebenenfalls neue Stellplätze auf

den Firmengeländen zu schaffen

5.4 Park and Ride Bahnhof Neubeckum

Der Bahnhof in Neubeckum wird durch Nahverkehrszüge auf der Relation Düs-
seldorf – Minden und Bielefeld –  Münster bedient und ist deshalb ein attrakti-
ves Ziel für Pendelnde. Die Erschließung der Ost-West-Bahntrasse erfolgt aus-
schließlich über die Südseite, auf der sich das Bahnhofsgebäude und 2 Park and
Ride-Anlagen an der Bahnhofsstraße befinden. Das derzeitige Stellplatzangebot
umfasst:

- 19 Stellplätze auf dem nördlichen Park and Ride-Parkplatz
- 63 Stellplätze auf dem großen Park and Ride- Parkplatz.
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Die Park and Ride-Anlagen sind durch das Verkehrszeichen Park and Ride ge-
kennzeichnet, werden aber nicht bewirtschaftet oder für die vorgesehene Nut-
zung kontrolliert. Östlich des großen Park and Ride-Parkplatzes befindet sich ein
weiterer nicht öffentlicher Parkplatz, der teilweise von Pendlern genutzt wird.

Um Aufschlüsse über das Pendleraufkommen beziehungsweise die Auslastung
der Parkflächen zu erlangen,  wurde am 15.12.2015 von 7:00 Uhr bis  19:00 Uhr
die Nachfrage erhoben. Zudem wurden an den Park and Ride-Anlagen morgens
Beobachtungen durchgeführt, anhand derer Erkenntnisse darüber erlangt wer-
den sollten, ob die Park and Ride – Anlagen Fremdnutzung durch Mitarbeitende
der Firma Balcke-Dürr unterliegen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Park and Ride – Anlagen in Neubeckum stark
überlastet sind. Zwischen 7:00 bis 15:00 Uhr liegt die Auslastung bei über 90
Prozent. Erst ab circa 17:00 Uhr leeren sich die Parkflächen wieder. Im Beobach-
tungszeitraum konnte keine wesentliche Fremdnutzung der Park and Ride – An-
lagen festgestellt werden.

Abbildung 47 – Park and Ride – Anlagen in Neubeckum
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Abbildung 48 – Auslastung Park and Ride-Anlagen in Neubeckum

Die Nachfrage an Park and Ride-Stellplätzen in Neubeckum übersteigt das vor-
handene Angebot von 82 Stellplätzen. Das heutige Angebot ist zu klein und von
der baulichen Anlage sowie der Verbindung zum Bahnhof wenig attraktiv. Aus
diesem Grund sollten weitere Flächen geschaffen werden, um das Angebot um
etwa 100 Stellplätze zu erweitern und die Intermodalität zu stärken. Im Umfeld
vom Neubeckumer Bahnhof stehen nur begrenzt Flächen zur Verfügung. Es ist
zu prüfen, ob Flächen im unmittelbaren Umfeld erworben werden können und
gegebenenfalls ein Parkhaus errichtet werden kann.

5.5 Mitfahrerinnen- und Mitfahrerparkplatz an der Anschlussstelle Beckum

An der A 2 gibt es nördlich der Anschlussstelle Beckum-Neubeckum einen Mit-
fahrerinnen- und Mitfahrerparkplatz. Hier können sich Personen aus dem Um-
land treffen, um eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Das derzeitige Stellplatzange-
bot umfasst 55 Stellplätze.

Abbildung 49 – Mitfahrerinnen- und Mitfahrerparkplatz an der A 2/B 472 in Beckum
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Die Erhebung zeigt, dass der Mitfahrerinnen- und Mitfahrerparkplatz deutlich
überlastet ist. Zu Spitzenzeiten wird auf nicht gekennzeichneten Stellflächen vor
dem Grünstreifen geparkt.

Abbildung 50 – Auslastung Mitfahrerinnen- und Mitfahrerparkplatz an der A 2/B 472

Der Mitfahrerinnen- und Mitfahrerparkplatz an der A 2 wird von der Beckumer
Bevölkerung und den umliegenden Gemeinden zur Bildung von Fahrgemein-
schaften sehr gut angenommen (Auslastung > 90 Prozent). Neben der Reduzie-
rung von Fahrtkosten pro Person wird durch die Erhöhung des Pkw-
Besetzungsgrades ebenso ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Die Fläche
sollte von 55 Stellplätzen auf mindestens 100 Stellplätze erweitert werden, damit
noch mehr Bürgerinnen und Bürger von diesem Angebot profitieren können.
Gleichzeitig sollten auch anforderungsgerechte Fahrradabstellanlagen vorgese-
hen werden.

Zur Unterstützung der Bildung von Fahrgemeinschaften gibt es bereits das
Pendlerportal Nordrhein-Westfalen11, welches die Möglichkeit bietet, schnell,
unkompliziert und sicher eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Immerhin beträgt
bei etwa 25 Prozent der Beckumer Bevölkerung die Entfernung zwischen der
Wohnung und dem Arbeitsplatz mehr als 20 Kilometer12.

5.6 Parkraumkonzept

- Die Parksituation in der Innenstadt von Beckum wird insgesamt als ent-
spannt eingestuft, wobei hinsichtlich der Gebührenpflicht und Lage der
Stellplätze Unterschiede bei der Auslastung zu vermerken sind.

- Straßenabschnitte sollten nicht vermehrt mit Stellplätzen ausgestattet wer-
den, da sowohl das Parken selbst als auch der dadurch ausgelöste Park-
suchverkehr die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Räume beeinträchti-

11   Pendlerportal NRW; www.nordrhein-westfalen.pendlerportal.de

12  Kommunalauswertung Beckum zur Mobilitätserhebung Kreis Warendorf, Planersocietät Dortmund, 2016
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gen  und  insgesamt  die  Nahmobilität  zu  Fuß  und  mit  dem Rad  stören.  Es
sollte geprüft werden, ob die Möglichkeit besteht auf einzelne Stellplätze
zu verzichten und diesem Raum dem Fuß- oder Radverkehr zur Verfügung
zu stellen.

- Zudem wird dadurch die Aufenthaltsqualität der Innenstadt verbessert, da
diese vom „Parkplatzsuchverkehr“ entlastet wird und Parkplätze außerhalb
des zentralen Bereichs anfahren oder sogar auf andere Verkehrsmittel um-
steigen.

- Es sollte geprüft werden, ob außerhalb des zentralen Bereiches weitere Flä-
chen für Dauerparkende zur Verfügung gestellt werden können (bevorzugt
in Parkhäusern). In der Tiefgarage an der Südstraße stehen durch die An-
mietung des Hotels ohnehin nur noch wenige öffentliche Stellplätze zur
Verfügung, diese könnten beispielsweise für Dauerparkende zur Verfügung
gestellt werden.

- Die Schaffung von breiteren Stellplätzen sowie Schrägparken sollte geprüft
werden (bei Neubauten).

- Im Bereich der Graf-Galen-Straße (ThyssenKrupp) in Neubeckum sowie im
Bereich der Wilhelmstraße, Oelder Straße und Nordring (Firma Beumer) in
Beckum soll die Einführung einer zeitlichen Bewirtschaftung (Vorschlag
8:00 – 15:00 Uhr) zur Vermeidung von zugeparkten Straßenräumen geprüft
werden. Dies kann zunächst versuchsweise für einen temporären Zeitraum
beispielsweise ein halbes Jahr erfolgen. Durch die zeitliche Bewirtschaftung
besteht für die Anwohnenden ein Vorteil darin, dass tagsüber die Wahr-
scheinlichkeit erhöht wird, dass diese einen Parkplatz finden, um Einkäufe
oder ähnliches auszuladen.

- Das Angebot des Mitfahrerinnen- und Mitfahrerparkplatzes an der A 2
sollte erweitert werden und eine gute Verknüpfung mit den anderen Ver-
kehrsmitteln sichergestellt werden.

- Die Park and Ride Flächen in Neubeckum sind sehr gut ausgelastet und
sollten weiter ausgebaut werden. Hierzu sind Flächen nördlich der Bahnan-
lage zu suchen. Die Notwendigkeit von Park and Ride Stellplätzen am Bus-
bahnhof in Beckum wird nicht gesehen.
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5.6.1 Maßnahmenblatt
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6 Radverkehr

6.1 Analyse

Beckum ist hinsichtlich der Topografie überwiegend gut für das Radfahren ge-
eignet. Die Innenstadt sowie die wesentlichen Wohnstandorte können ohne
größere Steigungen überwunden werden. Dem Radverkehr als Teil der Nahmo-
bilität kommt deshalb im Rahmen des VEP 2030 eine besondere Bedeutung zu,
da angesichts der derzeitigen Nutzung von 18 Prozent hinsichtlich einer Verän-
derung der Verkehrsmittelwahl die größten Steigerungspotenziale gesehen
werden. Um diese Potenziale abrufen zu können, sind umfassende Maßnahmen
erforderlich, die auf der Basis einer Bestandsanalyse entwickelt werden sollen.

Radverkehrsführung - Führungsformen an Strecken
Das Hauptverkehrsstraßennetz ist derzeit überwiegend mit Radverkehrsanlagen
ausgestattet.

- In Neubeckum ist vom Ortseingang bis in den Innenstadtbereich (Haupt-
straße) ein Schutzstreifen in Kombination mit Gehweg Radfahrer frei mar-
kiert.

- In Beckum sind überwiegend getrennte Geh- und Radwege im Seitenraum
ausgeschildert (Beispiel Sternstraße in Beckum). Diese wurden erst vor ei-
nigen Jahren neu gebaut. Positiv ist hier anzumerken, dass zwischen dem
Geh- und Radweg Trennsteine im Längsverkehr für eine barrierefreie Mo-
bilität angeordnet sind. Nachteilig ist allerdings, dass die Radwegbreiten
mit 1,00 Meter deutlich unter den Mindestmaßen der ERA13 (1,60 Meter)
liegen. Zudem sind die Radwege im Bereich von Einfahrten abgesenkt. Die
Belagsqualität ist aber durchweg gut.

- Auf einzelnen Abschnitten (Beispiel Konrad-Adenauer-Ring/Paterweg in
Beckum, Ennigerloher Straße in Neubeckum) ist ein Radfahrstreifen auf der
Fahrbahn markiert.

- Der Gehweg ist vereinzelt für den Radverkehr freigegeben (Beispiel Kon-
rad-Adenauer-Ring in Beckum, Dorfstraße in Vellern)

- Auf Außerortsabschnitten sind einseitige gemeinsame Zweirichtungs -
Geh- und Radwege angeordnet, welche teilweise ohne Weiterführung en-
den (Beispiel Hellweg in Vellern). Die Ortsdurchfahrt in Roland (Vorhelmer
Straße) wird ebenfalls von einem gemeinsamen Geh- und Radweg beglei-
tet.

- Weitere Netzlücken außerorts bestehen an der Ahlener Straße, Kaiser-
Wilhelm-Straße, Vellerner Straße (östlich von Vellern).

13  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

 Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), Köln 2010
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Hauptstraße in Neubeckum Sternstraße in Beckum

Konrad-Adenauer-Ring in Beckum Dorfstraße in Vellern

Abbildung 51 – Unterschiedliche Radverkehrsanlagen und Radverkehrsführungen in Beckum

Bei der Bestandanalyse haben sich folgende Mängel ergeben:

- Fehlende oder nicht regelkonforme Radverkehrsanlagen an hoch belaste-
ten Straßen (Konrad-Adenauer-Ring, Alleestraße und Neubeckumer Straße
in Beckum und Kaiser-Wilhelm-Straße und Bahnhofstraße in Neubeckum)

- Unklare benutzungspflichtige Radverkehrsanlage am Lippweg.
- Netzlücken  sind  am  Südring  in  Beckum  und  in  der  Dorfstraße  in  Vellern

vorzufinden.
- In der Vellerner Straße/Spiekersstraße in Neubeckum ist die Überprüfung

der Radwegebenutzungspflicht erforderlich.
- Im Zuge der Ahlener Straße sind in den Knotenpunktbereichen Radfahr-

streifen durch Piktogramme und Führungshilfen markiert. Diese werden
aber auf der freien Strecken von dem ruhenden Kfz-Verkehr genutzt – am
Knotenpunkt Konrad-Adenauer-Ring-Ahlener Straße wird durch eine Mar-
kierung auf ein Ende des Radfahrstreifens hingedeutet. Es ist aber keine
Führungshilfe vorhanden, welche die Radfahrenden auf die Fahrbahn führt
oder den Kfz-Fahrenden auf die Radfahrenden aufmerksam macht.

- In Wechselbereichen von einer innerörtlichen beidseitigen Radverkehrs-
führungen zu einem einseitigen Zweirichtungsradweg im außerörtlichen
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Bereich sind teilweise keine Querungshilfen vorhanden (beispielsweise
Hauptstraße Neubeckum)

- Es fehlen Querungsmöglichkeiten an viel befahrenen Straßen (beispiels-
weise Busbahnhof/Neubeckumer Straße)

- Die Radwegbreiten liegen teilweise deutlich unter den Mindestmaßen der
der ERA

- Zum ruhenden Verkehr ist kein Sicherheitsabstand vorhanden
- Wenn die Mindestmaße für den Radverkehr eingehalten werden, passiert

das zu Lasten des Fußverkehrs (beispielsweise Oelder Straße)
- Bei Baustellen sind keine Übergangslösungen für den Radverkehr vorgese-

hen.
- Konfliktreiche Führung des Radverkehrs an Haltestellen
- Hebungen und Senkungen an Einfahrten bei Radwegen im Seitenraum

Konrad- Adenauer- Ring/Ahlener Straße Ahlener Straße

Abbildung 52 – Radverkehrsführung an Strecken in Beckum
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Hauptstraße in Neubeckum Fehlende Benutzungspflichtige RVA (Kaiser-
Wilhelm-Straße)

Abbildung 53 – Radverkehrsführung an Strecken in Neubeckum

Durchlässigkeit der Innenstadt für den Radverkehr

- Die Nutzung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung durch den Radverkehr
ist im Innenstadtbereich von Beckum gegeben. Am Nordwall in Beckum ist
in Gegenrichtung sogar ein Schutzstreifen für die Radfahrenden markiert.

- Die Fußgängerzone in Beckum ist für den Radverkehr nur zu den Abend-
stunden von 20:00 bis 8:00 Uhr morgens frei gegeben. An den Markttagen
mittwochs und samstags ist das Durchfahren ganztags unterbunden. Als
Umfahrung wird in beiden Fahrtrichtungen eine Führung über den Ost-
wall/Nordwall/Südstraße angeboten (Abbildung 54). Die Radfahrenden
fahren aber trotzdem zu den verbotenen Zeiten und es entstehen Konflikte
durch zu schnelles Fahren.

- Der Verkehrsberuhigte Geschäftsbereich (Tempo 20) in Neubeckum ist für
den Radverkehr frei gegeben. Es ist ein baulicher Schutzraum durch Pflas-
terung gekennzeichnet.
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Nordwall in Beckum Ostwall in Beckum

Fußgängerzone Nordstraße in Beckum Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich in
Neubeckum

Abbildung 54 – Eindrücke der Durchlässigkeit für den Radverkehr

Durchlässigkeit für den Radverkehr
im Innenstadtbereich von 8 bis
20 Uhr
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Radverkehrsführung an Knotenpunkten
Folgende Auffälligkeiten der Radverkehrsführung an Knotenpunkten werden
festgehalten:

- An lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten werden die Radfahrenden ge-
meinsam mit den Zufußgehenden signalisiert. Diese bei Neuanlagen inzwi-
schen nicht mehr zulässige Regelung benachteiligt den Radverkehr, da sich
die Freigabezeit am deutlich langsameren Fußverkehr orientiert.

- An einigen Knotenpunkten entlang des Konrad-Adenauer-Rings in Beckum
befinden sich aufgeweitete Radaufstellstreifen (ARAS), die es den Radfah-
renden ermöglichen, direkt an der Haltelinie vor den Kraftfahrzeugen auf
die Freigabe zu warten.

- Im Zuge der Lippborger Straße sowie des Mühlenwegs wird die Radver-
kehrsführung im Seitenraum durch Kreisverkehrsplätze unterbrochen, an
denen der Radverkehr auf die Fahrbahn geführt wird. Dies wird grundsätz-
lich positiv bewertet, da die Radfahrenden so im Sichtfeld des Kfz-Verkehrs
fahren. Die Führung auf der Fahrbahn an Kreisverkehren hat sich aber noch
nicht flächendeckend durchgesetzt. Bei der Führung im Seitenraum sind
keine entsprechenden Radverkehrsfurten markiert.

- Im Zuge der  Bundesstraßen B 58 und B 475 wird der  Radverkehr an vor-
fahrtgeregelten Einmündungen parallel zur übergeordneten Fahrbahn auf
einem gemeinsamem Geh- und Radweg über die untergeordnete Zufahrt
geführt. Die Radfahrenden sollen hier Vorfahrt gewähren und werden auf-
gefordert abzusteigen.

- An signalisierten Knotenpunkten sind keine direkten oder indirekten Links-
abbiegemöglichkeiten für Radfahrende vorgesehen.

- Am Knotenpunkt Nordstraße/Sternstraße/Alleestraße entstehen für die
Radfahrenden lange Wartezeiten und eine umwegige Führung. Aus Rich-
tung Nordstraße in Richtung Norden fahrend, ist kein Radfahrersignal vor-
handen.

Knotenpunkt Stromberger Stra-
ße/Sternstraße

ARAS am Knotenpunkt Konrad-Adenauer
Ring/Ahlener Straße
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Knotenpunkt Dalmerweg/Paterweg Kreisverkehr Lippborger Straße/Paterweg

Abbildung 55 - Radverkehrsführung an Knotenpunkten

Fahrradabstellanlagen
Das Thema Fahrradabstellanlagen ist vor allem in den Innenstadtbereichen von
Neubeckum und Beckum sowie an den zentralen ÖPNV-Haltestellen relevant.
Viele Beckumer Bürgerinnen und Bürger nehmen ihr Fahrrad mit vor die Ge-
schäfte und schieben das Rad von Geschäft zu Geschäft.

- In der Innenstadt von Neubeckum finden sich nur vor wenigen Geschäften
private Fahrradabstellanlagen wieder. Die Gestaltung und Qualität sind un-
einheitlich. Häufig finden sich nur die sogenannten „Felgenkiller“ – Vorder-
radklemmen wieder.

- Am Roggenmarkt ist eine zentrale Fahrradabstellanlage vorhanden, deren
Auslastung aber eher gering ist.

- In der Innenstadt von Beckum werden die Schutzeinrichtungen von Bäu-
men als Abstellmöglichkeiten für das Fahrrad genutzt. Da die Bäume auch
durch die Fahrräder beschädigt werden können, sollten in unmittelbarer
Nähe geeignete Abstellmöglichkeiten (Anlehnbügel) geschaffen werden.
Wegen fehlender Fahrradabstellanlagen werden in der Innenstadt viele
Fahrräder am Straßenrand ohne Anlehn- oder Abschließmöglichkeit „wild“
abgestellt.

- An zahlreichen Freizeitanlagen (Schwimmbäder, Sportplätze) sind keine
Abstellmöglichkeiten vorhanden.

- Bei großen Firmen fehlen attraktive Fahrradabstellanlagen.
- Am Südwall sind 6 abschließbare Fahrradboxen vorhanden.
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Fußgängerzone in Beckum Stadtmuseum Beckum

Weststraße in Beckum Oststraße in Beckum

Abbildung 56 - Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt von Beckum und Neubeckum

Fahrradabstellanlagen an Umstiegspunkten mit dem ÖPNV

- Die Fahrradabstellanlagen am Bahnhof in Neubeckum weisen ebenfalls ei-
ne uneinheitliche Gestaltung und Qualität aus. Zudem sind nicht ausrei-
chend Abstellmöglichkeiten vorhanden, was sich durch das „wilde Parken“
an Laternenmasten oder ähnliches äußert.

- Am neuen Busbahnhof in Beckum finden sich zahlreiche, neu errichtete
und  überdachte Fahrradbügel, die sehr gut angenommen werden.

- An den Bushaltestellen außerhalb der Innenstadt sind keine Fahrradabstel-
lanlagen vorhanden, wodurch die Fahrräder an den Haltestellenschildern
angeschlossen werden und somit den Gehweg behindern.

- Am  Mitfahrerinnen-  und  Mitfahrerparkplatz  an  der  A  2  sind  keine  Fahr-
radabstellmöglichkeiten vorhanden.
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Bahnhof Neubeckum Bahnhof in Neubeckum

Busbahnhof in Beckum Hammer Straße in Beckum

Abbildung 57 - Fahrradabstellanlagen an Umstiegspunkten mit dem ÖPNV/SPNV

Wegweisung
Die Wegweisung für den Radverkehr orientiert sich bisher weitgehend am lan-
desweiten NRW-Netz sowie an regionalen Freizeitrouten wie zum Beispiel der
Zementroute. Entsprechend sind auch die wenigen innerörtlichen Ziele eher vor
einem touristischen Hintergrund ausgewählt worden. Die Hauptrouten des Rad-
verkehrs werden damit weitgehend nicht erfasst, insofern ist das vorhandene
Wegweisungssystem für den Alltagsradverkehr weniger relevant. Die Wegweiser
entsprechen dem aktuellen Standard.

Bahnhof Neubeckum Bahnhof in Neubeckum

Abbildung 58 - Beispiele der Radwegweisung in Beckum
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6.2 Überprüfung der Radwegebenutzungspflicht

Grundlagen
Die Führung der Radfahrenden auf einem gemeinsamen oder getrennten Geh-
und Radweg sowie auf einem separaten Radweg ist benutzungspflichtig, wenn
die Radverkehrsanlage mit StVO-Verkehrszeichen als benutzungspflichtig aus-
gewiesen wird. Im Straßenbild ist dies an den blauen Verkehrszeichen mit wei-
ßem Symbol (zum Beispiel Zeichen 240 StVO) zu erkennen. Benutzungspflichti-
ge Radverkehrsanlagen sind innerorts und außerorts vorzufinden.

Abbildung 59 – StVO-Zeichen für benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen

Neue Regelwerke (insbesondere die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen
2010 [ERA]) bewerten die Führung des Radverkehrs gemeinsam mit dem Kraft-
fahrzeugverkehr im Mischverkehr auf der Fahrbahn als geeignete Führungsform
und somit als Normalform der Radverkehrsführung. Das Fahren auf der Fahr-
bahn im Blickfeld der Kraftfahrzeuge wird in Abhängigkeit der Verkehrsstärke
und der Geschwindigkeit als sichere und geeignete Führungsform angesehen.

Abbildung 60 – Einsatzgrenzen für Radverkehrsanalagen in Abhängigkeit von Verkehrsstärke
[Kfz pro Stunde] und Geschwindigkeit [km/h] auf zwei-streifigen Stadtstra-
ßen/Quelle: ERA 2010
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Innerorts wird im Belastungsbereich I ist eine Führung des Radverkehrs im
Mischverkehr auf der Fahrbahn in der Regel problemlos möglich. Bei Belas-
tungsbereich II kann ein zusätzliches Angebot – zum Beispiel in Form von
Schutzstreifen oder einer ergänzenden Freigabe des Seitenraumes – erforderlich
werden. In Belastungsbereich III ist die Erforderlichkeit einer separaten Radver-
kehrsführung zu prüfen, während in Belastungsbereich IV eine Trennung von
Rad- und Kraftfahrzeugverkehr geboten ist.

Die Grafik macht aber auch deutlich, dass bei Verkehrsstärken im Kraftfahrzeug-
verkehr zwischen 400 und 800 Kfz pro Stunde, eine verträgliche Führung auf der
Fahrbahn (Belastungsbereich I) dann möglich ist, wenn die Geschwindigkeit von
der innerörtlichen Regelgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h abgesenkt
wird. Dieser mögliche Sicherheitsgewinn einer Geschwindigkeitsbeschränkung
auf 30 km/h sollte dann in Erwägung gezogen werden. In Beckum fallen etliche
Straßen, die keine Radverkehrsanlagen haben, in diesen Belastungsbereich (zum
Beispiel Südring, Kaiser-Wilhelm-Straße).

Nicht benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen werden entweder nicht beschil-
dert (anderer Radweg) oder durch das Zeichen 239 in Verbindung mit 1022-10
(Gehweg – Radverkehr frei) ausgeschildert. Zudem sind Schutzstreifen – im Ge-
gensatz zu Radfahrstreifen (Zeichen 237) – nicht benutzungspflichtig. Radfah-
renden ist es in diesen Fällen frei gestellt, ob sie die Fahrbahn oder den Fahr-
streifen benutzen. Die Anordnung benutzungspflichtiger Radverkehrsanlagen ist
laut StVO in Tempo-30-Zonen unzulässig.

Abbildung 61 – StVO-Zeichen für nicht benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen (VZ 239)

Für die Anlage von Radverkehrsanlagen außerorts bezieht sich die ERA (Seite
66)  auf  die  RAL14 und die Entwurfsklassen an Landstraßen. Daraus abgeleitet
werden ohne die vorherige Bestimmung der Netzkategorien folgende Einschät-
zungen der Radverkehrsführungsform und der damit verbundenen Benutzungs-
pflicht bei
-  2 500 Kfz pro 24 Stunden und einer Geschwindigkeit von 100 km/h
-  4 000 Kfz pro 24 Stunden und einer Geschwindigkeit von 70 km/h
empfohlen.

14  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL, Köln
2012
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Bei Aufhebung der Benutzungspflicht ist dafür Sorge zu tragen, dass Radfah-
rende weiterhin die nicht benutzungspflichtigen Flächen zum Radfahren benut-
zen. Deshalb müssen bei Furtmarkierungen auch die nicht benutzungspflichti-
gen Wege berücksichtigt werden.

In  Abbildung 62 – Zuordnung der Belastungsbereiche nach den ERA sind die
Belastungsbereiche der ERA in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung und der
Geschwindigkeit innerorts und außerorts dargestellt.

- Im Innerortsbereich von Beckum werden auf Teilabschnitten des inneren
Rings wie der Alleestraße und Sternstraße sowie des äußeren Rings mit
Zementstraße und Konrad-Adenauer-Ring Radverkehrsanlagen empfohlen.
Auf den Radialen Vorhelmer Straße, Neubeckumer Straße und Stromber-
ger Straße sollten nach der ERA ebenfalls benutzungspflichtige Radver-
kehrsanlagen vorgesehen werden.

- Auf den übrigen Hauptverkehrsstraßen ist hauptsächlich die Fahrbahnfüh-
rung mit zusätzlichen Angeboten als Regellösung vorgesehen.

- Im Innenstadtbereich sowie im östlichen Bereich von Beckum ist aufgrund
der geringen Verkehrsbelastung die Führung im Mischverkehr für den
Radverkehr die optimale Führungsform.

- In den Stadtteilen Neubeckum, Vellern und Roland sind laut den ERA keine
benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen erforderlich. Die

- Hauptstraße in Neubeckum liegt zwischen den Belastungsbereichen II und
III.

- Außerorts sind mit Ausnahme der süd-östlichen Straßen in Beckum und Im
Lennebrock (40 km/h) überall benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen
erforderlich.
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Abbildung 62 – Zuordnung der Belastungsbereiche nach den ERA

Um einen ständigen Wechsel der Radverkehrsführung zu vermeiden, wird emp-
fohlen, die Benutzungspflicht auf einigen Abschnitten trotz einer geringeren
Verkehrsbelastung durchgängig zu führen (Beispiel Neubeckumer Straße). Da-
mit wird den Radfahrenden eine gewisse Netzkontinuität gewährleistet. Bei
Straßenabschnitten, die weder auf Grund ihrer Verkehrsbelastung oder Netzbe-
deutung benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen erfordern und laut den ERA
dem Belastungsbereich II zuzuordnen sind, wird empfohlen, die Benutzungs-
pflicht aufzuheben. Gleichzeitig sollte die Freigabe des Gehweges für den Rad-
verkehr oder die Einrichtung von Schutzstreifen im Einzelfall geprüft werden
(Beispiel Hansaring).

Alternativ besteht die Möglichkeit durch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf
30 km/h die Verträglichkeit zwischen Rad- und Kfz-Verkehr zu verbessern. Die
Geschwindigkeitsreduzierung kann einen Sprung zwischen den Belastungsberei-
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chen und damit ein besseres Miteinander der Verkehrsarten bewirken. Auf eini-
gen Abschnitten, besonders im Bereich von Schulen ist die Geschwindigkeit be-
reits auf 30 km/h reduziert (Beispiel Dorfstraße in Vellern).

6.3 Radverkehrskonzept

In Beckum sprechen zahlreiche Argumente für die Nutzung des Fahrrades in-
nerhalb des Stadtgebietes:

- Die zurückzulegenden Wege sind dank der kompakten Stadtgröße kurz.
- Die ebene Topographie ist ebenfalls eine günstige Randbedingung.
- Die flächenhafte Verteilung der Ziele führt zu einem dichten Netz von für

den Radverkehr wichtigen Strecken
- Es gibt Chancen für eine Zunahme von Bike and Ride auf Grund des Bahn-

hofs in Neubeckum mit hoher Netzbedeutung

Auf dem Weg zu einer fahrradfreundlichen Kommune müssen noch etliche
Schwächen und Mängel abgestellt werden:

- Die Radverkehrsanlagen innerorts sind hinsichtlich der Führung des Rad-
verkehrs vielfältig, aber lückenhaft. Dabei sind wechselnde Führungen des
Radverkehrs in einem Straßenzug für die Nutzenden schwer nachvollzieh-
bar. Radverkehrsführungen sollten durchgängig und einheitlich sein und
vor allem regelkonform.

- Die Fahrbahnführung des Radverkehrs außerorts an stark belasteten Ab-
schnitten ist gefährlich. Diese Lücken im Radverkehrsnetz müssen  beho-
ben werden.

- An Stellen mit Querungsbedarf sind gesicherte Querungsanlagen einzu-
richten.

- Teile der Innenstadt sind mit anforderungsgerechten Abstellanlagen aus-
zustatten.

- Eine Ausweitung der Freigabezeiten der Fußgängerzone für den Radver-
kehr ist erforderlich (mit entsprechenden flankierenden Maßnahmen).

- Komplexe Knotenpunkte sollten zur Verbesserung der sicheren Verkehrs-
führung umgebaut werden.

- Es sollten vermehrt ARAS eingesetzt werden.
- Die Radwegebenutzungspflicht ist systematisch zu überprüfen.
- Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundli-

cher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS).

6.3.1 Radverkehrsnetz

Die Stadt Beckum weist bisher kein Radverkehrsnetz für den Alltagsverkehr auf.
Das Freizeitnetz ist in das Radverkehrsnetz Nordrhein-Westfalen eingebunden.
Die Wahl des Fahrrades zur Abwicklung von Wegen beziehungsweise Fahrten
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hängt wie bei allen Verkehrsmitteln auch vom Fahrzweck ab. Das Fahrrad kann
grundsätzlich für alle Fahrzwecke genutzt werden, Einschränkungen ergeben
sich eher aus der Fahrtweite und der Menge gegebenenfalls mitgeführten Ge-
päcks.  Der  Ausgangspunkt  der  Überlegungen  zu  einem  Netz  vorrangig  vom
Radverkehr genutzter Wege und Straßen ist daher eine Kartierung der Quellen
und Ziele des Radverkehrs, deren Kombination einem Fahrzweck zuzuordnen ist.
Wenn man als Quelle einer Fahrt mit dem Fahrrad die Wohnung ansetzt – und
damit den Hinweg eines üblicherweise auftretenden Fahrtenpaares betrachtet –,
sind die Ziele des Radverkehrs Arbeits- und Ausbildungsstätten, Einkaufsgele-
genheiten und Freizeiteinrichtungen sowie Bahnhöfe und Haltestellen für die
Nutzung des ÖPNV/SPNV als 2 Verkehrsmittel. Abbildung 63 zeigt die Vertei-
lung der Ziele des Radverkehrs in Beckum, die im Übrigen weitgehend auch die
Ziele des Fußverkehrs darstellen. Die daraus resultierenden Quell- und Zielbe-
ziehungen stellen somit das Grundgerüst der Nahmobilität in Beckum dar.

Die Ziele des Fuß- und Radverkehrs sind über das Stadtgebiet verteilt. Der
Schwerpunkt der Ziele liegt jedoch in den Innenstädten von Beckum und Neu-
beckum und hier finden sich praktisch alle Ziele mit gesamtstädtischer Bedeu-
tung. Die Ziele in den Stadtteilen Roland und Vellern haben in der Regel nur ei-
ne auf den jeweiligen Stadtteil bezogene Bedeutung (zum Beispiel Kitas, Grund-
schulen). Daher hat die gute Anbindung und Erreichbarkeit der Innenstadt aus
den Stadtteilen eine große Bedeutung bei der Konzeption des Radverkehrsnet-
zes.

In Beckum sind Schulen relativ flächenhaft über das Gebiet verteilt, so dass sich
nicht nur auf das Zentrum gerichtete Wege, sondern auch räumlich verteilte Be-
ziehungen ergeben.
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Abbildung 63 – Quellen und Ziele des Radverkehrs in Beckum

Ein Radverkehrsnetz stellt die Summe aller Straßen und Wege dar, die vom Rad-
verkehr bei Fahrten, die über das eigene Wohnquartier hinausgehen, vorzugs-
weise genutzt werden können. Für die das Netz bildenden Routen ergibt sich
eine Gliederung in Haupt- und Nebenrouten:

- Hauptrouten orientieren sich am Hauptverkehrsstraßennetz, bieten somit
Verbindungen auf direktem Wege und sollen ständig nutzbar sein. Bis auf
wenige Ausnahmen weisen die Hauptrouten bisher Radverkehrsanlagen
auf.

- Nebenrouten sind häufig angenehmer zu befahren, aber zumeist mit Um-
wegen verbunden und zeitweise (nachts, Schlechtwetter) nicht uneinge-
schränkt nutzbar.

Diese Routen für den Alltagsradverkehr werden im Radverkehrsnetz ergänzt um
Freizeitwege, die teilweise Abschnitte des Alltagsnetzes enthalten. Die durch das
Stadtgebiet verlaufenden touristischen Fernradrouten und regionalen Radrou-
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ten sind der Werse Rad Weg, die Zementroute und die 100-Schlösser-Route.
Der Weg entlang des Rüenkolks zwischen dem Südring und Südstraße wird als
Nebennetz definiert. Da diese Verbindung sowohl eine wichtige Funktion für
den Freizeitverkehr als auch für Alltagsradverkehr hat.

Nutzbarkeit des Radverkehrsnetzes
Für die möglichst uneingeschränkte Nutzbarkeit des Radverkehrsnetzes sind
folgende Aspekte von Bedeutung:

- Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der sozialen Sicherheit sollten
zumindest alle Hauptrouten im Radverkehrsnetz beleuchtet sein; dies gilt
insbesondere für Unterführungen, Rampen und ähnlich schlecht einsehba-
re Bereiche.

- Eine grundlegende Änderung des Mobilitätsverhaltens hin zur Radnutzung
ist nur mit einem generellen Umstieg möglichst vieler Verkehrsteilneh-
menden auf das Fahrrad zu erreichen. Dies muss durch eine möglichst
ganzjährige Nutzbarkeit der Verkehrsanlagen unterstützt werden. Dazu
sind eine ausreichende Unterhaltung, regelmäßige Reinigung von Laub,
Scherben usw. und vor allem ein funktionierender Winterdienst erforder-
lich. Der Winterdienst auf Radverkehrsanlagen sollte für die durchführen-
den Betriebe dieselbe Bedeutung haben wie auf den Fahrbahnen des
Kraftfahrzeugverkehrs.
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Abbildung 64 – Radverkehrsnetz Beckum

6.3.2 Radverkehrsinfrastruktur

Die Formulierung von Standards zum Entwurf von Radverkehrsanlagen auf der
Strecke beschränkt sich auf die Führung des Radverkehrs im Straßenraum. Dort
konkurrieren die Radverkehrsanlagen mit den Flächenansprüchen anderer Nut-
zenden, zumeist Zufußgehenden und dem Kraftfahrzeugverkehr. Hier sind die
Auswahl der geeigneten Führungsform und die Bemessung der entsprechenden
Radverkehrsanlagen die wesentlichen Aufgaben in der Abwägung.

In den ERA 2010 werden in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung und der
zulässigen Geschwindigkeit im Kraftfahrzeugverkehr 3 Grundtypen der Füh-
rungsformen des Radverkehrs hinsichtlich der Zuordnung zum Kraftfahrzeug-
verkehr unterschieden und ihnen folgende Führungsformen zugewiesen:

- Mischen: Radverkehr auf der Fahrbahn,



VEP Beckum

79

- Teilseparation: Schutzstreifen und/oder Gehweg – Radfahrer frei, Radweg
ohne Benutzungspflicht (in der Regel Altanlagen) und

- Trennen: gemeinsamer Geh- und Radweg, Radfahrstreifen oder Radweg
(alle Anlagen mit Benutzungspflicht)

Generell soll keine Aneinanderreihung von Mindestmaßen der Verkehrsanlagen
erfolgen. Radverkehrsanlagen sowie benachbarte Fahrbahnen, Parkstreifen und
Gehwegen sollen ausreichend breit sein; gegebenenfalls ist der Verzicht auf eine
Verkehrsanlage (beispielsweise Reduzierung von Fahrstreifen) zu prüfen.

Radwegebenutzungspflicht
Ehemals gemeinsame Geh- und Radwege (Z 240) können nach Aufhebung der
Benutzungspflicht als Gehweg Radfahrer frei oder als reiner Gehweg beschildert
werden. Bei Z 1022 – 10 (Gehweg Radfahrer frei) haben die Radfahrenden die
Wahlmöglichkeit auf der Fahrbahn oder auf dem Gehweg zu fahren. Bei Anord-
nung von Z 239 müssen die Radfahrenden auf der Fahrbahn fahren.

Abbildung 65 – Beschilderung bei Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht eines gemein-
samen Geh- und Radweges

Radwege die derzeit als getrennte Geh- und Radwege (Z 241) beschildert und
auch baulich durch ein farbliches Pflaster gekennzeichnet sind, können nach
Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht weiterhin befahren werden. Die
Radwege werden nicht beschildert. Die Radfahrenden können weiterhin zwi-
schen dem Fahren auf dem Gehweg und auf der Fahrbahn wählen. Zusätzlich
kann das Zulässige Fahren auf der Fahrbahn durch ein Schild verdeutlicht wer-
den (siehe Abbildung 66).

Ohne Benutzungspflicht

Mit Benutzungspflicht
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Abbildung 66 – Kennzeichnung bei Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht eines
      getrennten Geh- und Radweges

Führung an Haltestellen
Die  Führung  des  Radverkehrs  im  Seitenraum  an  Haltestellenbereichen  ist  aus
Platzgründen oft problematisch. Wenn der Radweg nicht hinter den Fahrgastun-
terstand und den Wartebereich verlegt werden kann, ist eine Fahrbahnführung
des Radverkehrs anstelle einer unsicheren Bordsteinlösung vorzuziehen.

Abbildung 67 – Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn im Haltestellenbereich

Ohne BenutzungspflichtMit Benutzungspflicht
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Signalisierung an Knotenpunkten
Bei der Führung an Knotenpunkten steht die Berücksichtigung des Radverkehrs
an lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten im Vordergrund. Dabei sind folgende
Hinweise zur optimierten und radfahrerfreundlichen Gestaltung der Knoten-
punkte zu beachten.

Der Radverkehr ist – wenn überhaupt (siehe Abbildung 68) – getrennt zu signa-
lisieren. Eine gemeinsame Signalisierung mit Zufußgehenden ist nachteilig, vor
allem bei breiten Furten, da dann die ungleich längeren Räumzeiten der Zufuß-
gehenden zu unnötigen Verkürzungen der Freigabezeiten für Radfahrende füh-
ren.

Abbildung 68 – Getrennte Signalisierung des Radverkehrs und des Fußgängerverkehrs (Han-
nover)

Die Anforderung durch Drucktaster ist für Zufußgehende und Radfahrende un-
attraktiv und deshalb auf wenige Ausnahmen zu beschränken, die keine andere
Lösung zulassen. Dies ist auch an Anlagen mit verkehrsabhängiger Steuerung
oder Anforderung durch den ÖPNV problemlos möglich. Eine Ausnahme kön-
nen diagonale Führungen der Radfahrenden als Linksabbiegende vom Fahr-
bahnrand aus darstellen.

Die Freigabezeit für den Radverkehr ist am Kraftfahrzeugverkehr zu orientieren,
da dies zu Minimierung der Wartezeiten für den Radverkehr führt. Als weiterge-
hende Lösung ist der generelle Verzicht auf Signale für Radfahrende möglich, da
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO)
zur Signalisierung des Radverkehrs folgendes ausführt: „An Lichtsignalanlagen
gelten die Radverkehrssignale. Wenn eigenständige Radverkehrssignale nicht
vorhanden sind, gelten die Kraftfahrzeug-Signale (bisher: die Fußgänger-
Signale, d. Red.)“. Insofern kann der Verzicht auf eine Radverkehrssignalisierung
erst langfristig der beste Weg sein.
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Linksabbiegen an Knotenpunkten
Linksabbiegenden Radfahrenden soll regelmäßig sowohl das direkte Abbiegen
wie auch das indirekte Abbiegen über 2 Furten angeboten werden (Vergleich
Abbildung 69). Dort, wo der Radverkehr aus der Nebenrichtung auf den signali-
sierten Knotenpunkt trifft, ist der aufgeweitete Radaufstellstreifen (ARAS) die
geeignete Führung des Radverkehrs. Im Zuge der Nebenrichtung sind längere
Rotzeiten vorhanden, sodass Radfahrende Zeit haben, am wartenden Kfz vor-
beizuziehen und sich auf dem ARAS aufzustellen. Insbesondere abbiegende
Radfahrende sind damit im Sichtfeld des Kraftfahrzeugverkehrs und können vor
diesem abfließen. Die Sicherheit für Radfahrende wird damit deutlich erhöht.

Der ARAS ist mit allen Führungsformen des Radverkehrs einschließlich des
Mischverkehrs kombinierbar. Ein typischer Anwendungsfall ist die Führung des
Radverkehrs im Zuge von Radverkehrsrouten auf Straßen mit geringerer Bedeu-
tung für den Kfz-Verkehr. Der Standardanwendungsfall sind Knotenpunktzu-
fahrten mit einem Fahrstreifen je Richtung. An Zufahrten mit 2 Richtungs-
fahrstreifen können ARAS auch eingesetzt werden.

Abbildung 69 – Beispiel für direktes Linksabbiegen für Radfahrende in Hildesheim (links) und
aufgeweiteter Radaufstellstreifen in Hannover (rechts)

Velo-Route
Zwischen Neubeckum und Beckum wird die Einrichtung einer attraktiven Rad-
route – auch Veloroute genannt – empfohlen. Auf der Strecke von etwa 5 Kilo-
meter zwischen dem Busbahnhof in Beckum und dem Bahnhof in Neubeckum
kann durch den Ausbau des Radweges mit einem besseren Standard (3,00 Me-
ter) eine höhere Reisegeschwindigkeit und ein sicheres und attraktives Befahren
der Radwege auch bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht werden. Die Velo-
route führt am Mitfahrerinnen- und Mitfahrerparkplatz an der A 2 vorbei und
ermöglicht somit die Verknüpfung von Mitfahrgelegenheiten mit dem Rad als
Zubringer.
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Abbildung 70 – Möglicher Veloradweg zwischen Beckum und Neubeckum

Allgemein
Die Notwendigkeit des Absteigens für den Radverkehrs an einigen Knotenpunk-
ten sollte grundlegend überprüft werden.

6.3.3 Betriebliche und regelnde Maßnahmen

Ausweitung der Freigabezeiten der Fußgängerzone
Die  Fußgängerzone  stellt  derzeit in den Zeitbereichen von 08:00 Uhr bis
20:00 Uhr eine  Barriere für die  Durchquerung  der Innenstadt dar. In den Mor-
gen-  und  Abendstunden  ist  das  Aufkommen der Zufußgehenden eher  ge-
ring, sodass  eine  Durchfahrung  der  Fußgängerzone  mit  gegenseitiger  Rück-
sichtnahme weiter ausgeweitet werden könnte. Möglich wäre eine Freigabe der
Fußgängerzone  von 19:00  bis 10:00  Uhr, wie  es beispielsweise in Hannover
der Fall  ist.   Um den Radfahrenden außerhalb der Zeit von 19:00 bis 10:00 Uhr
eine attraktive und vor allem sichtbare (markierte) Alternative zur Umfahrung
der Fußgängerzone zu bieten, soll die Radverkehrsverbindung nördlich der Fuß-
gängerzone über den Ostwall/Nordwall/Südstraße und südlich der Fußgänger-
zone über die Clemens-August-Straße/Südstraße (Vorschlag Ausweitung Ver-
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kehrsberuhigter Geschäftsbereich und Streckengeschwindigkeit von 30 km/h)
gestärkt werden.

Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung
Bei der Freigabe von Einbahnstraßen für den entgegen der Fahrtrichtung fah-
renden Radverkehr sollte künftig weiterhin auf einen ausreichend breiten Quer-
schnitt und gute Sichtbeziehungen geachtet werden. Im Einzelfall ist zur Verbes-
serung der Verkehrssicherheit auf einzelne Stellplätze am Fahrbahnrand zu ver-
zichten (beispielsweise Oststraße in Beckum).
Der Innenstadtbereich sollte durchgehend mit Ausnahme der Fußgängerzone
in allen Straßen in beide Richtungen für den Radverkehr freigegen werden. Dies
betrifft vor allem die Straßen im Wilhelmviertel und die Stichstraßen zur Stern-
und Alleestraße.

Abbildung 71 – Einbahnstraßen in der Innenstadt von Beckum

Fahrradstraßen
Fahrradstraßen sind ein relativ neues Element der Radverkehrsnetzgestaltung.
Fahrradstraßen sind in erster Linie dem Fahrradverkehr vorbehalten. Mit ande-
ren Fahrzeugen dürfen sie nur dort benutzt werden, wo dies durch Zusatzzei-
chen angezeigt ist. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt für alle Fahrzeuge
30 km/h, das heißt Fahrradstraßen sind zumeist Teil einer Tempo-30-Zone. Das
Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern ist erlaubt. Kraftfahrende müssen gegebe-
nenfalls ihre Geschwindigkeit verringern, um eine Behinderung oder Gefähr-
dung von Radfahrenden zu vermeiden. Die Fahrradstraße wird mit Zeichen



VEP Beckum

85

244.1 und entsprechendem Zusatzschild gekennzeichnet (siehe Abbildung 72).
Nach der Verwaltungsvorschrift zur StVO soll der Radverkehr die vorherrschen-
de Verkehrsart sein oder es soll dies alsbald zu erwarten sein. In der Regel wird
die Einrichtung einer Fahrradstraße nicht an einem entsprechenden Verkehrs-
aufkommen festgemacht. Es werden Straßen gewählt, die im Radverkehrsnetz
wichtige Beziehungen darstellen, im Kraftfahrzeugverkehr dagegen eher unbe-
deutend sind. Die Einrichtung von Fahrradstraßen verdeutlicht den Willen der
betreffenden Kommune, den Radverkehr sichtbar zu fördern und seine Rolle im
lokalen Verkehrsgeschehen zu stärken.

Abbildung 72 – Fahrradstraße (Beispiele aus Hannover): Beginn der Fahrradstraße (links) und
Blick aus einer Nebenstraße auf die Fahrradstraße (rechts)

In Beckum kommen mehrere Straßen für eine Einrichtung als Fahrradstraße in
Frage. Für folgende Straßen (-abschnitte) wird unter anderem die Prüfung zur
Einrichtung von Fahrradstraßen  empfohlen:

- Everkeweg (1)
- Werseweg (2)
- Alternativ auch Holtmarweg (3)
- Wilhelmstraße (4)

      Abbildung 73 – Mögliche Fahrradstraßen in Beckum

Tempo 30 zur besseren Verträglichkeit der Fahrbahnführung des Radverkehrs
An Straßen, an denen die Einrichtung von getrennten Radverkehrsanlagen oder
zumindest von Schutzstreifen nicht möglich ist, kann durch die Beschränkung
der Höchstgeschwindigkeit für alle Verkehrsteilnehmer auf 30 km/h die ge-
mischte Führung des Radverkehrs mit dem Kraftfahrzeugverkehr auf der Fahr-
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bahn verträglich gemacht werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Dorfstraße in
Vellern. Es wird empfohlen, weitere Strecken hinsichtlich dieser Maßnahme zu
prüfen. Geeignet sind vor allem Straßen, bei denen die Geschwindigkeit des
Kraftfahrzeugverkehrs auf Grund vielfältiger Nutzungen des Straßenraums eine
untergeordnete Rolle spielt, wie zum Beispiel die Straßenzüge Südring und Kai-
ser-Wilhelm-Straße.

6.3.4 Radabstellanlagen

Zur Förderung des Radverkehrs dient auch die Verbesserung des Angebots an
Radabstellanlagen. Hier sollten insbesondere die bisher fehlenden Abstellanla-
gen im Bereich des Neubeckumer Bahnhofs nachgerüstet werden. Idealerweise
sollten alle öffentlichen Abstellanlagen einheitlich aussehen oder zumindest
vom gleichen Typ sein.

Fahrradboxen wie sie bereits am Südwall vorhanden sind, können sowohl für
Pendelnde als auch für Radtouristen sinnvoll sein, um das Fahrrad samt Gepäck
sicher abstellen zu können. Diese Boxen sind kostenfrei zu nutzen und können
mit dem Fahrradschloss verschlossen werden.  Abbildung 74 zeigt ein entspre-
chendes Beispiel aus Ferropolis (Sachsen-Anhalt). Im Zuge steigender Nutzung
von Pedelecs ist die Einrichtung einer Ladestation ein weiterer attraktiver Ser-
vice.

Abbildung 74 – Fahrradboxen zur kurzfristigen Nutzung für Touristen (Ferropolis Gräfenhai-
nichen, Sachsen-Anhalt, links) und Beispiel für eine Pedelec-Ladestation
(rechts, Quelle: velototal GmbH)

Grundsätzlich sind folgende Handlungsbedarfe festzustellen:

- Anordnung von qualitätsgerechten Fahrradabstellanlagen an den Zugän-
gen der Innenstadt

- Vorsehen von Radabstellmöglichkeiten außerhalb vom Stadtgebiet, um die
Attraktivität von Bike and Ride zu fördern

- Prüfen der Einrichtung einer Radstation am Bahnhof in Neubeckum
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6.3.5 Service rund um Rad

Neben Service-Angeboten für das Rad spielt auch die Einrichtung eines Fahr-
radverleihsystems speziell für Lastenräder eine wichtige Rolle, um die Attraktivi-
tät des Radfahrens zu verbessern:

- Die Potenziale für ein Fahrradverleihsystem (gegebenenfalls auch nur für
Lastenfahrräder) sind zu prüfen.

- Entlang von touristischen und wichtigen Radverkehrsverbindungen sollten
Self-Service-Punkte etabliert werden, um den Radfahrenden die Möglich-
keit zu bieten, das Fahrrad zu reparieren.

- Um das Komfortgefühl beim Radfahren zu steigern, können an Knoten-
punkten sogenannte Fußrasten oder Ampelgriffe vorgesehen werden,
wodurch ihnen das Absteigen vom Fahrrad erspart bleibt.

- Zudem sollen öffentliche Ladestationen für E-Bikes vorgesehen werden.

Abbildung 75 – Beispiel für einen Schlauchautomat (Ennigerloh, links) und eine Fußraste an
Knotenpunkten (Kopenhagen, rechts)

6.3.6 Öffentlichkeitsarbeit

Die verschiedenen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs müssen von ei-
ner entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Getreu dem Motto
„Tue Gutes und rede darüber“ sollten alle Maßnahmen öffentlichkeitswirksam
präsentiert, wenn nicht gar inszeniert werden. So sollte die Einführung der Fahr-
radstraßen durch entsprechende Informationen begleitet werden. Standardmä-
ßig muss in der Lokalpresse über Neues vom Radverkehr berichtet werden. Be-
sonders gute Erfahrungen liegen aus Städten vor, in denen sich ein lokaler Pro-
minenter als das „Gesicht der Radverkehrs-Förderung“ in den Dienst an der Sa-
che stellt.

Generell sollten Politik und Verwaltung in der Nutzung der von ihnen beschlos-
senen und realisierten Maßnahmen vorangehen. Zudem ist die Mitwirkung des
lokalen Fahrradhandels anzustreben, der ja ebenfalls unmittelbar und mittelbar
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profitiert. Das Radverkehrsnetz eignet sich als Grundlage eines Fahrrad-
Stadtplans, in dem zusätzlich alle für Radfahrende interessanten Orte/Geschäfte
und Ähnliches verzeichnet sind. Radzählstellen können ebenfalls eine öffentlich-
keitswirksame Maßnahme sein (beispielsweise zwischen der Velo-Route zwi-
schen Neubeckum und Beckum).

Abbildung 76 – Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Radverkehrs

Zur Vertiefung und Konkretisierung der vorgeschlagenen Ansätze, empfiehlt
sich die Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes, das konkrete Vorschläge
nennt und Maßnahmen sowie deren Kosten beschreibt.
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6.3.7 Maßnahmenblatt
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7 Fußverkehr

7.1 Analyse

Der Fußverkehr wird in seiner Bedeutung oft unterschätzt, stellt er doch im Bin-
nenverkehr zumeist 20 bis 25 Prozent aller Wege. Auch Wege zu Fuß sollen

- auf direkten Wegen,
- auf qualitativ hochwertigen Verkehrsanlagen sowie
- sicher und behinderungsfrei

durchgeführt werden können. Als spezielle Anforderung kommt hier die Barrie-
refreiheit hinzu. Nutznießende barrierefreier Wege sind alle Verkehrsteilneh-
menden mit Mobilitätseinschränkung. Dazu zählen neben den Menschen mit
Behinderungen auch Eltern mit Kinderwagen oder Personen mit schwerem Ge-
päck. Insbesondere in kleineren Kommunen, wo viele Wege hinsichtlich der Ent-
fernung zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit dem Kraftfahrzeug zurückgelegt
werden können, kommt der Gleichwertigkeit der Verkehrsmittel hinsichtlich der
oben genannten Kriterien eine besondere Bedeutung zu.

Beckum bietet zahlreiche gute Voraussetzungen für den Fußverkehr:

- Die mittleren Entfernungen sind dank kompakter Siedlungsformen gering.
- Die Ziele des Fußverkehrs sind flächenhaft verteilt.
- Das Wegenetz weist neben den straßenbegleitenden Gehwegen relativ vie-

le nur zu Fuß nutzbare Wege auf.
- Die Topographie ist eben.
- Die meisten Straßen sind durch Kraftfahrzeugverkehr zumeist eher gering

belastet.
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Abbildung 77 – Entfernungen von den Wohngebieten ins Zentrum von Beckum

Folgende Mängel lassen sich in Bezug auf den Fußverkehr festhalten:

- Das Fußwegenetz bietet neben den bereits genannten guten Vorausset-
zungen für den Fußverkehr gesicherte Querungsmöglichkeiten in Form
von Bedarfslichtsignalanlagen  oder Querungshilfen im Bereich von Halte-
stellen oder stärker belasteten Ortsdurchfahrten. Diese werden aber noch
nicht flächendeckend eingesetzt, sodass hier an einigen Stellen noch
nachgerüstet werden sollte. Vor allem in Bereichen von wichtigen Que-
rungsstellen wie am Busbahnhof in Neubeckum und am Bahnhof in Neu-
beckum besteht Nachholbedarf.

- Hohe Geschwindigkeiten im Kfz-Verkehr erschweren bereichsweise das
Überqueren von Straßen.

- Zudem werden an Kreisverkehren oder Querungshilfen keine Fußgänger-
überwege (Zebrastreifen) markiert. Dadurch entstehen sowohl für den Fuß-
und Radverkehr und den Kfz-Verkehr nicht eindeutige beziehungsweise
unklare Vorfahrtsregelungen. Zufußgehende sind bei der derzeitigen bau-
lichen Gestaltung beim Überqueren der Ausfahrt bis zur Querungshilfe
vorfahrtberechtigt, beim Überqueren der Einfahrt in den Kreisverkehr müs-
sen die Zufußgehenden gegenüber dem Kfz-Verkehr Vorrang gewähren.

- Sperrketten in Knotenpunktbereichen ermöglichen keine direkte Führung
für den Zufußgehenden (teilweise zum Schutz erforderlich).

- Durch Anforderungstaster entstehen lange Wartezeiten an Knotenpunkten.
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- Ein wesentlicher Aspekt der Barrierefreiheit ist neben qualitativ hochwerti-
gen Gehwegoberflächen auch abgesenkte Bordsteine an den Knotenpunk-
ten. Dies ist in Beckum noch nicht flächendeckend vorzufinden. Einige
Querungshilfen sind aber mit taktilen Leiteinrichtungen ausgestattet.

- Das Steigungsverhältnis bei Rampen ist zu groß (beispielsweise Marien-
platz in Beckum).

- Gehwege sind zu schmal und die nutzbare Breite wird durch Grünschnitt
oder Treppenaufgänge zusätzlich eingeschränkt.

Sternstraße in Beckum Ungenügende Barrierefreiheit

Abbildung 78 – Mangelhafte Bereiche im Fußverkehr

In den verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen in Beckum und Neubeckum tra-
gen verträgliche Geschwindigkeiten im Kraftfahrzeugverkehr zur Steigerung der
Bewegungs- und Aufenthaltsqualität für die Zufußgehenden bei.

Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich in
Beckum

Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich in
Neubeckum

Abbildung 79 – Verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche

Konfliktstellen für den Fuß- (und Radverkehr)
An den in Abbildung 80 dargestellten Konfliktstellen sind keine Querungshilfen
für den Fuß- und Radverkehr vorgesehen, sodass es zu gefährlichen Situationen
beim Überqueren  der  Straße  kommt.  Vor  allem am Busbahnhof  in  Beckum ist
eine gesicherte Querungsstelle erforderlich, da Radfahrende und Zufußgehende
einen 3-streifigen Fahrbahnquerschnitt ungesichert überqueren müssen.
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Fehlende Querungshilfe am Busbahnhof in
Beckum

Fehlende Querungshilfe West-
wall/Dalmerweg

Abbildung 80 – Konfliktstellen in Beckum

In Neubeckum sollten die in Abbildung 81 dargestellten Konfliktstellen beseitigt
werden. Dazu zählt die Einrichtung von Fußgängerüberwegen an Kreisverkehren
sowie an wichtigen Querungsstellen im Bereich des Bahnhofs in Neubeckum
und  an  der  Ennigerloher  Straße.  Die  Unterführung  am  K+K  Markt  ist  derzeit
nicht barrierefrei und die soziale Sicherheit nicht gewährleistet. Hier sollte die
Barrierefreiheit sichergestellt sein.
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Unterführung K+K Markt in Neubeckum Fehlender FGÜ in der Breslauer Straße in
Neubeckum

Abbildung 81 – Konfliktstellen in Neubeckum

7.2 Fußverkehrskonzept

Das strategische Ziel der Verkehrsplanung für den Fußverkehr ist die gleichwer-
tige Berücksichtigung der Belange der Zufußgehenden in der Entwurfsplanung
(zum Beispiel Gehwegbreiten, Höhenversätze) unter dem Aspekt der Barriere-
freiheit sowie die mit dem Kraftfahrzeugverkehr mindestens vergleichbare Be-
rücksichtigung des Fußverkehrs an Lichtsignalanlagen.

Maßnahmen für den Fußverkehr im Innenstadtbereich zielen auf die Verbesse-
rung der genannten Mängel ab. Dazu zählen

- Stärkung der Beziehung für Zufußgehende vom Busbahnhof in Beckum in
die Innenstadt von Beckum und vom Bahnhof in Neubeckum in die Innen-
stadt von Neubeckum,
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- Stärkung der Beziehung für Zufußgehende zur Stadtmitte und der Aufent-
haltsqualität,

- die Überprüfung sehr langer Wartezeiten an Lichtsignalanlagen mit dem
Ziel, die Verkehrsqualitätsstufen des Handbuchs für die Bemessung von
Verkehrsanlagen (HBS 2015) zu erfüllen (demnach darf die maximale War-
tezeit 70 Sekunden nicht übersteigen),

- die Überprüfung der Notwendigkeit des Einsatzes von Sperrgittern in Kno-
tenpunktbereichen,

- die Einrichtung von für Zufußgehende freundliche Querungsbereiche an
den gezeigten Konfliktstellen insbesondere an Kreisverkehren sowie

- die Prüfung geeigneter Querungsanlagen für Zufußgehende.

Als weitere Maßnahmen sind die Mängel in der Infrastruktur zu beseitigen:

- Erneuerung der verbleibenden schlechten Gehwege
- Einrichten fehlender Bordsteinabsenkungen
- Erweiterung des Angebots von Querungsstellen mit Leiteinrichtungen für

Sehbehinderte

In der Clemens-August-Straße einschließlich des Knotenpunktes Elisabethstra-
ße/Südstraße wird die Ausweitung des Verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches
mit einer Tempo-20-Regelung empfohlen. In den umgestalteten Bereichen wird
sich eine dem jeweiligen Verkehrsgeschehen angepasste, niedrigere Geschwin-
digkeit ergeben.

Die Markierung von Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) und Furtmarkierung für
den bevorrechtigten Radverkehr an innerörtlichen Kreisverkehren entspricht
dem Regelwerk und damit dem „Stand der Technik“ und soll bei künftigen Pla-
nungen von Kreisverkehren zur Anwendung kommen. Bei bereits bestehenden
Kreisverkehren soll im Einzelfall darüber diskutiert werden, ob Fußgängerüber-
wege nachgerüstet werden. In Beckum soll ein einheitlicher, regelkonformer
Standard angestrebt werden. Grundsätzlich werden Fußgängerüberwege heute
auch in der wissenschaftlichen Betrachtung positiv für die Verkehrssicherheit
eingestuft. Insofern wären grundsätzlich Fußgängerüberwege auch an anderen
Straßen im Stadtgebiet ohne Kreisverkehr zu prüfen.
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7.2.1 Maßnahmenblatt

Abbildung 82 – Beispiel Fußgängerüberweg und Radverkehrsfurt an einem Kreisverkehr
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8 Öffentlicher Personennahverkehr

8.1 Orts- und Regionaler Busverkehr

Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Beckum und dem Um-
land ist der Kreis Warendorf. Dienstleister ist der Regionalverkehr Münsterland,
die Verkehrsgesellschaft Breitenbach und der Regionalverkehr Ruhr-Lippe.

Strecken- und Liniennetz
Das Fahrtenangebot ergibt sich aus der Überlagerung von dem:

- SchnellBus zwischen Beckum – Neubeckum – Münster (S 30 im
60 min-Takt)

- RegioBus (60 – oder 30 – Minuten-Takt mit Anschluss an Bus- und Bahn-
verbindungen)

- Ortsgebundene Buslinien – überwiegend Verkehr für Schülerinnen und
Schüler (werktags an Schulzeiten orientiert)

- Linie 335 zwischen Lippetal und Beckum
- TaxiBus zwischen Neubeckum und Vellern (werktags 7:00 bis 19:00 Uhr,

samstags 8:00 bis 14:00 Uhr)
- NachtBus zwischen Beckum und Münster und Beckum und Lippstadt

(N3/N11 – bietet Freizeitverkehr in den Abend- und Nachtstunden von
Samstag auf Sonntag, 2-Stunden Takt zwischen 17:00 und 5:00 Uhr)

- Fahrradbus (F1 Mai bis September an Sonn- und Feiertagen)

Das Netz der von Linienbussen befahrenen Straßen und der Haltestellen er-
scheint zunächst relativ dicht. Zu beachten ist aber, dass durch viele Straßen nur
wenige Male am Tag (beispielsweise Beckumer Süden) ein Bus fährt. Diese Tat-
sache ist auch bei der Beurteilung der Erschließungsqualität zu berücksichtigen.

Eine Aktualisierung des Nahverkehrsplans (NVP) Kreis Warendorf ist derzeit in
Bearbeitung.
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Abbildung 83 – Übersicht Liniennetz in Beckum

Im Innenstadtgebiet von Beckum konzentrieren sich die ÖPNV-Wege vom Bus-
bahnhof über die Alleestraße bis zum Rathaus oder zum Markt. Der ortsbezoge-
ne ÖPNV verkehrt vorwiegend zwischen den Schulen. Zentrale Umstiegshalte-
stelle ist die Kettelerschule. Im Innenstadtbereich von Neubeckum ist der Bahn-
hof des Schienenverkehrs Start beziehungsweise Endpunkt aller Linien.

Im Innenstadtbereich von Neubeckum ist der Bahnhof Start- und Endpunkt aller
Linien.



VEP Beckum

99

Abbildung 84 – Liniennetz in Beckum

Abbildung 85 – Liniennetz in Neubeckum
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Die Darstellung der vom Busverkehr erschlossenen Gebiete (siehe Abbildung 86)
zeigt, dass vor allem im südlichen Bereich von Beckum erhebliche Erschlie-
ßungsdefizite bestehen. Hier ist das Angebot stark auf den Verkehr für Schüle-
rinnen und Schüler ausgerichtet. Weiterhin sind das Wohngebiet und das Ge-
werbegebiet (Auf dem Tigge) im Osten von Beckum nicht durch den ÖPNV ab-
gedeckt. Im östlichen Bereich von Neubeckum bestehen ebenfalls Erschlie-
ßungsdefizite.

Die werktägliche Verbindungsqualität ist stark vom Verlauf und Angebot des
Regiobusses und des Schnellbusses abhängig. Es ergibt sich in der Überlage-
rung eine verdichtete Bedienungsachse vom Busbahnhof in Beckum über Ro-
land nach Neubeckum sowie über Hellbach nach Neubeckum. Der Stadtteil Vel-
lern ist ebenfalls gut angebunden. Das Fahrtenangebot ist insgesamt nur teil-
weise vertaktet und häufig an Schulanfangs-/endzeiten orientiert. Für die er-
schlossenen Flächen wird eine Differenzierung nach der Bedienungshäufigkeit
vorgenommen.
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Abbildung 86 – Bedienungshäufigkeit und Erschließungsbereiche des Busverkehrs werktags
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Samstags wird der Süden von Beckum gar nicht bedient, ebenso wenig wie der
Osten von Neubeckum. Erschließungsdefizite bestehen ebenso wie werktags im
östlichen Gewerbegebiet von Beckum (Auf dem Tigge). Die Bedienungshäufig-
keit reduziert sich in etwa um die Hälfte.

Abbildung 87 – Bedienungshäufigkeit und Erschließungsbereiche des Busverkehrs samstags
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Der Süden von Beckum und der Osten von Neubeckum sowie Vellern werden
sonntags gar nicht bedient. Die Bedienungshäufigkeit beschränkt sich auf weni-
ge Fahrten am Tag, maximal 60 Abfahrten am Busbahnhof in Beckum und 30
am Bahnhof in Neubeckum. Die übrigen Haltestellen werden deutlich weniger
angefahren, im Mittel etwa 15 Mal am Sonntag.

Abbildung 88 – Bedienungshäufigkeit und Erschließungsbereiche des Busverkehrs sonntags

Verkehrszeiten
Werktags verkehren die Buslinien überwiegend zwischen 06:00 und 21:00 Uhr.
Samstags endet die Bedienungszeit deutlich eher, die ortsgebundenen Buslinien
fahren gar nicht mehr. Sonntags verkehrt ausschließlich der Regiobus zwischen
12:00 und 21:00 Uhr.
Die ortsgebundenen Buslinien fahren nicht in den Ferien. Viele Bürgerinnen und
Bürger nehmen die Buslinien deshalb als Schulbuslinien wahr und wissen nicht,
dass sie die Buslinien überhaupt nutzen dürfen. Hierfür sollte die Aufgabenträ-
gerin oder der Aufgabenträger besser informieren und für das Angebot werben.

Die Zeiten werden im Rahmen des neuen NVP erweitert.
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Abbildung 89 – Verkehrszeiten werktags, samstags und sonntags

Haltestellen
Die Anforderungen an die Haltestellenausstattung setzen sich anlehnend an die
Ziele des Nahverkehrsplans aus folgenden Aspekten zusammen:

- Komfort
- Fahrgastinformation
- Barrierefreiheit
- Sicherheit und
- Inter- und multimodale Verknüpfung

Die Qualitätsanforderungen unterscheiden sich in Abhängigkeit der Lage und
Bedeutung der Haltestelle. Im aktuellen Nahverkehrsplan werden dazu Halte-
stellenkategorien festgelegt, in denen bestimmte Anforderungen hinterlegt
sind.

Die Bushaltestellen in Beckum sind von unterschiedlicher Qualität. Fahrgastun-
terstände sind in neu gestalteten Seitenräumen (Beispiel Sternstraße in Beckum)
eingerichtet worden, aber nicht flächendeckend vorhanden. Die Haltestelle Hin-
denburgplatz in der Sternstraße ist eine von wenigen Haltestellen, welche mit
Leiteinrichtungen für Sehbehinderte und Kasseler Sonderborden einen barriere-
freien Einstieg gewährleistet. Zudem ist ein Witterungsschutz vorhanden sowie
eine ausreichende Beleuchtung und Abfallbehälter. Allerdings sind dort keine
Sitzgelegenheiten vorzufinden. Die Ausstattung und Qualität der Haltestellen in
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den Randlagen von Beckum weisen erhebliche Mängel auf. Die Schilder sind
teilweise verblichen und es sind keine befestigten Wartebereiche für Fahrgäste
vorgesehen. Außerdem ist häufig keine Beleuchtung vorgesehen. An einigen
Haltestellen überschneiden sich zudem Radwege mit den Wartebereichen.

Barrierefreie Haltestelle Hindenburgplatz Haltestelle Rathaus in Beckum

Haltestelle Brand in Vellern Haltestelle Potsdamer Straße in Roland

Bahnhof Neubeckum Busbahnhof in Beckum



VEP Beckum

106

Haltestelle Scharmann in Randlage Haltestelle Gymnasium in Beckum

Abbildung 90 – Haltestellen in Beckum

Ausweislich des aktuellen Nahverkehrsplans (NVP) des Kreises Warendorf und
eigener Analysen weist der ÖPNV in Beckum derzeit folgende wesentliche Män-
gel auf:

Liniennetz und Bedienungshäufigkeit

- Defizite in der Bedienung der südlichen und östlichen Wohngebiete in
Beckum und der östlichen Gewerbegebiete

- Generell praktisch kein Angebot nach 21:00 Uhr
- Das Angebot am Wochenende vor allem sonntags ist ungenügend

Haltestellen

- Viele Haltestellen befinden sich in einem schlechten Zustand
- Viele Haltestellen sind nicht barrierefrei
- Fehlende Unterstände
- Fehlende oder zu wenige Fahrradabstellanlagen an wichtigen Haltestellen
- Radweg verläuft direkt durch den Wartebereich der Fahrgäste
- Unzureichende Informationsübermittlung an Busbahnhof und Bahnhof

und weiteren wichtigen Haltestellen
- Verblichene Haltestellenschilder

Während die meisten genannten Mängel von den Betreibern des ÖPNV gelöst
werden müssen, ist die Stadt Beckum hinsichtlich der Qualität der Haltestellen in
der Verantwortung.

8.2 Überörtliche Anbindungen – Bahnverkehr

Die Stadt Beckum hat einen dezentralen SPNV-Anschluss in Neubeckum.

Am Bahnhof in Neubeckum halten Züge des Nahverkehrs auf der Strecke:
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- Düsseldorf – Essen – Dortmund – Neubeckum – Bielefeld – Minden (West
falen) und

- Bielefeld – Neubeckum – Münster

in einem 60-Minuten-Takt. Durch die Überlagerung beider Linien ergibt sich am
Bahnhof ein halbstündliches Fahrtenangebot.

Derzeit wird über eine Reaktivierung der WLE-Strecke (Westfälische Landes-
Eisenbahn) von Münster nach Sendenhorst diskutiert (gegebenenfalls Verlänge-
rung nach Neubeckum). Dadurch erfolgt die Anbindung der Stadt Sendenhorst
im Kreis Warendorf und die Schnellbuslinie S 30 im Abschnitt Sendenhorst –
Münster soll entfallen.

Die Verkehrsstation Neubeckum wird im Rahmen der Modernisierungsoffensi-
ve 2 (MOF2) derzeit umgebaut. Es entsteht ein gebäudeunabhängiger Zugang
zu den Bahnsteigen. Die Art der Nachnutzung des Bahnhofsgebäudes ist derzeit
noch unklar.

Abbildung 91 – SPNV-Verbindungen von Neubeckum

8.3 ÖPNV-Konzept

Das strategische Ziel im ÖPNV ist die langfristige Stabilisierung der heutigen
Nutzungszahlen trotz der eher ungünstigen Aussichten hinsichtlich der demo-
grafischen Entwicklung, zum Beispiel der Zahlen der Schülerinnen und Schüler.
In dünn besiedelten Flächen wird aus diesem Grund künftig ein klassischer Li-
nienbetrieb wegen der geringen Nachfrage und der hohen Kosten nicht mehr
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möglich sein. Alternativ dazu sollen finanziell tragbare Konzepte wie der Bür-
gerbus, Carsharing oder Mitfahrgelegenheiten (Mitfahrerinnen- und Mit-
fahrerbank) angeboten werden. Grundlegend sollte die Nutzungsfreundlichkeit
des Angebotes verbessert werden, das heißt qualitative Verbesserungen im be-
stehenden Angebot, wie eine stärkere Orientierung an Kundinnen und Kunden,
die bessere Abstimmung der Tarife, die Anschlusssicherung, die Gestaltung der
Haltestellen und der Fahrzeuge und dergleichen. Nur so lässt sich das quantita-
tive Angebot auf dem heutigen Stand erhalten.

Gleichzeitig ist aber eine verstärkte Nutzung des ÖPNV, und hier insbesondere
der Angebote auf der Schiene (SPNV) durch Pendelnde anzustreben. Im Leitbild
des Verkehrsentwicklungplans 2030 ist die Förderung des ÖPNV ausdrücklich
erwähnt, unter anderem auch deshalb, weil die Umweltziele und hier insbeson-
dere die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, sonst nicht erreichbar sein werden.

Das Fahrrad wird als Zubringer zum ÖPNV immer mehr an Bedeutung gewin-
nen. Eine wesentliche Maßnahme zur Verbesserung der Verknüpfung Beckums
mit  den  benachbarten  Oberzentren  Dortmund,  Bielefeld  und  Münster  ist  die
Förderung des Park and Ride und Bike and Ride in Verbindung mit dem SPNV.
Der Fokus sollte auf dem Ausbau von Mobilstationen liegen. Durch die Schaf-
fung von weiteren Stellplätzen am Bahnhof in Neubeckum könnten die Kapazi-
täten im Park and Ride sowie im Bike and Ride ausgeweitet werden.

Als Maßnahmen im ÖPNV in kommunaler Verantwortung sind zu nennen:

- Ein Erneuerungsprogramm für Bushaltestellen, das
Eine Ausstattung unter besonderer Berücksichtigung der Barriere-
freiheit sowie
Gegebenenfalls eine Optimierung der Lage der Haltestellen vor-
sieht

- Die Einrichtung von Fahrradstellplätzen an wichtigen Haltestellen (Bike and
Ride).

- Ausweitung des Park and Ride Angebots am Bahnhof in Neubeckum.
- Die Nachnutzung des Bahnhofsgebäudes als Mobilstation/Radstation zur

Verknüpfung aller Verkehrsmittel mit besonderen Serviceangeboten (E-
Ladesäulen und ein Lastenradverleih)

- In der Öffentlichkeit sollte verstärkt für die Nutzung der ortsgebundenen
Buslinien informiert werden.

- Es wird eine Weiterführung der Linien von der Kettelerstraße (bisher zent-
raler Umstiegshaltepunkt) bis zum Busbahnhof in Beckum empfohlen.

- Bessere Vertaktung/Verknüpfung der Linien (optimal: Anschlusssicherung)
- Höhere Taktdichte (beispielsweise Schnellbus Verdichtung von 60 auf 30

Minuten durch Verlängerung bis nach Beckum)
- Anbindung Beckumer Süden an den Busbahnhof und Schaffung einer An-

bindung durch das östliche Wohn- und Gewerbegebiet
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- Verbessertes Angebot zu Tagesrandzeiten und am Wochenende
- Der Busbahnhof in Beckum sowie der Bahnhof in Neubeckum werden

kurzfristig (2018/2019) mit dynamischen Fahrgastinformationssystemen
(DFIS) ausgestattet. Akustische Ansagen für Menschen mit Sehbehinde-
rung sind bisher nicht vorgesehen, wären jedoch im Sinne der Barrierefrei-
heit sinnvoll. Weitere wichtige Haltstellen sollten mittelfristig mit DFIS aus-
gestattet werden.

- Weiterhin ist über einen Betrieb als Bürgerbus nachzudenken. Dabei blei-
ben die verkehrsrechtliche und die technische Seite beim Verkehrsunter-
nehmen, der Betrieb wird aber durch ehrenamtlich tätige Fahrerinnen und
Fahrer durchgeführt. In der Öffentlichkeit sollte verstärkt für die Einrich-
tung einer Bürgerinitiative als Basis des Konzeptes zum Bürgerbus gewor-
ben werden.

8.3.1 Maßnahmenblatt



VEP Beckum

110

9 Umweltaspekte

Der durch den Rat beschlossene Masterplan 100 Prozent KlimaBEwusst der
Stadt Beckum legt fest, dass die CO2-Emissionen bezogen auf das Jahr 1990 um
95 Prozent reduziert werden sollen. Eine wichtige Kenngröße zur Berechnung
der CO2-Emissionen ist die Verkehrs- beziehungsweise Fahrleistung, die für die
verschiedenen Prognosefälle mithilfe des Verkehrsmodells ermittelt wurde. Die
Fahrleistung ist die Summe der von einer Verkehrsträgerin oder Verkehrsträger
zurückgelegten Strecke. Neben den Ansätzen der Verkehrsverlagerung liegen
weitere Potenziale zur CO2-Reduzierung in der Effizienzsteigerung der Antriebe
und der Veränderungen der Antriebstechnologien.

9.1 Klimaschutz

Auf der Basis der derzeitigen Kfz-Belastung aus dem Verkehrsmodell der Stadt
Beckum15 wurden unter Berücksichtigung der Bevölkerungs- und Gewerbeent-
wicklungen die zukünftigen Fahrleistungen berechnet (Prognosenullfall 2030).
Insgesamt wird die Fahrleistung im Prognosenullfall 2030 im Vergleich zur Ana-
lyse 2015 aufgrund der Flächenentwicklungen und des Wirtschaftswachstums
um etwa 10 Prozent zunehmen.

Für zwei Szenarien wurde aufgrund von Verlagerungen auf die Verkehrsträgerin
oder den Verkehrsträger des Umweltverbundes eine Reduzierung des Pkw-
Verkehrsaufkommens angesetzt (siehe Abbildung 11). Im Prognosenullfall 2030
1+, der eine Reduzierung des MIV-Anteils von 8 Prozent zugrunde legt, redu-
ziert sich die Fahrleistung um 4 Prozent. Im Prognosenullfall 2030 2+, der eine
deutlich höhere Verlagerung zugunsten der Verkehrsmittel des Umweltverbun-
des fordert (-16 Prozent MIV-Anteil), um 9 Prozent. Die folgende Abbildung
zeigt die Entwicklung der Fahrleistung im Überblick.

15  Verkehrsmodell der Stadt Beckum
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Abbildung 92 – Fahrleistung im Straßennetz von Beckum in Abhängigkeit der Szenarien

Zur Abschätzung des CO2-Ausstoßes im Jahr 2030 wird neben der Verlagerung
vom MIV auf Fuß, Rad und ÖPNV auch der Umstieg auf Elektrofahrzeuge als
sinnvoll erachtet. Der Umstieg auf Elektromobilität ist ein wesentlicher Faktor
bei der Reduktion der CO2-Emissionen, da regenerativ erzeugter Strom nur ei-
nen Bruchteil der Emissionen von fossilen Energieträgern ausmacht und Elekt-
romotoren mit einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent deutlich effizienter
sind als Verbrennungsmotoren (35 Prozent bis 45 Prozent).

Die zukünftige E-Mobilität wird von Seiten der Bundesregierung mit einer An-
zahl von mindestens 6 Millionen E-Mobilen 2030 angesetzt16.  Auch  das  BMU
geht aktuell noch von derselben Zahl aus17. Daraus lässt sich ein Anteil von
13,6 Prozent E-Autos am gesamten Kfz-Bestand für 2030 ableiten18. Die E-
Mobilität wird daher vermutlich einen nicht unerheblichen Anteil am zukünfti-
gen Einsparpotenzial ausmachen.

9.1.1 Schadstoffminimierung nach HBEFA

Die Schadstoffbelastungen durch den Kfz-Verkehr werden mit Hilfe des Ver-
kehrsmodells berechnet. Zur Anwendung kommt das VISUM Zusatzmodul
HBEFA, das Emissionswerte für Strecken und Gebiete netzweit berechnet. Als
Berechnungsgrundlage dient das Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenver-
kehrs Version 3.3 (HBEFA) 19. Dabei werden die Verkehrssituation, Belastungen
und Verkehrszusammensetzungen berücksichtigt. Die Umweltwirkungen können
somit direkt im Verkehrsmodell bewertet werden.

Die Emissionsberechnung nach HBEFA berechnet in Visum die

- warmen Emissionen (auf der Strecke) und
- die Kaltstartzuschläge (Fahrtbeginn bei Bezirken).

Neben den Potenzialen für eine Effizienzsteigerung im Bereich der Elektromobi-
lität ergeben sich ebenfalls Potenziale durch den perspektivischen Kraftstoffver-
brauch. Dazu trägt insbesondere ein verstärkter Einsatz alternativer Energien,
aber auch Effizienztechnologien wie die Hybridisierung bei. Nach dem HBEFA
wird der Kraftstoffverbrauch bis 2030 sinken. Für den Analysenullfall und den

16  BMVBI: Elektromobilität – Deutschland als Leitmarkt und Leitanbieter, Berlin 2011,
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/elektromobilitaet-deutschland-als-leitmarkt-und-
leitanbieter.pdf?__blob=publicationFile

17  BMU: Kurzinfo Elektromobilität; http://www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/elektromobilitaet/ , Stand
11.05.2018

18  Shell Deutschland: Shell PKW-Szenarien bis 2040 - Fakten, Trends und Perspektiven für Auto-Mobilität, Hamburg,
o. J., https://www.prognos.com/uploads/tx_atwpubdb/140900_Prognos_Shell_Studie_Pkw-Szenarien2040.pdf

19  Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 3.3 (HBEFA), iNFRAS, Bern 2017
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Prognoseplanfall werden basierend auf den HBEFA definierten Flottenzusam-
mensetzungen unterschiedliche Zusammensetzungen definiert. Der Pkw-
Verkehr setzt sich aus dem normalen Pkw, den leichten Nutzfahrzeugen und
den Motorrädern zusammen. Für den Lkw-Verkehr wird in Schwerlastkraftwa-
gen, Reisebusse und Busse unterschieden. Die Anteile der Flottenzusammenset-
zungen werden für städtische und ländliche sowie Autobahnabschnitte unter-
schieden.

Abbildung 93 zeigt den Kraftstoffverbrauch (Gramm pro Kilometer) in Beckum
im Analysenullfall und im Prognosenullfall für Diesel und Benzin.

Abbildung 93 – Perspektivischer Kraftstoffverbrauch bis 2030

Für die Emissionsberechnung müssen Daten zwischen dem Visum Modell und
dem HBEFA Modul übertragen werden. Basierend auf der Verkehrszusammen-
setzung, den Streckentypen (die mit Geschwindigkeiten und Auslastungen hin-
terlegt sind) sowie der Matrix und deren Anbindungen über die die Bezirke, wird
der Verkehr an das Netz angebunden. In der HBEFA Datenbank wird entspre-
chend der hinterlegten Eingangsdaten die Flotte, die Verkehrssituation und die
Parameter für den Kaltstart ermittelt. Diese werden zur Ermittlung der Emissi-
onsfaktoren herangezogen. Durch die Emissionsfaktoren und der Belastung so-
wie der Fahrzeugleistung werden die Emissionen berechnet, die anschließend
zurück nach Visum gespeist werden. Die Eigenschaften aus dem Visummodell
müssen auf die entsprechenden Konzepte und Kategorien des HBEFA abge-
stimmt werden.
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Abbildung 94 – Ermittlung der Emissionen mit Hilfe von Visum

Im Visummodell von Beckum wird in 2 Nachfragesegmente unterschieden: Pkw
und Lkw. Diese werden den HBEFA-Flotten zugeordnet. Dazu gibt es vordefi-
nierte Flotten (Verkehrszusammensetzungen). Diese Verkehrszusammensetzun-
gen definieren Anteile an verschiedenen Fahrzeugtypen, die für verschiedene
Jahre bestimmt werden können. Es werden die Flottenvarianten für städtische
und ländliche Gebiete sowie für Autobahnen eingefügt.

Für den Analysenullfall werden die vordefinierten Verkehrszusammensetzungen
aus dem HBEFA nach Visum für das Bezugsjahr 2018 übernommen. Die Anteile
der Fahrzeugschichten werden aus HBEFA übernommen.

Für den Prognosenullfall und die Planfälle werden die vordefinierten Verkehrs-
zusammensetzungen aus dem HBEFA nach Visum für das Bezugsjahr 2030
übernommen.

Weiterhin muss jedem Visum Streckentyp ein HBEFA Streckentyp zugeordnet
werden. Diese reflektieren den Fahrzyklus, für den die Emissionsfaktoren gelten.
Insgesamt gibt es 10 HBEFA Streckentypen, unterteilt nach Autobahnen, Fern-
und Bundesstraßen, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen und Erschließungs-
straßen. Zudem erfolgt einer Zuteilung der Strecken in städtische und ländliche
Bereiche.

In der Definition von Kaltstarts wird der Anteil des Quellverkehrs festgelegt, der
in den Bezirken startet. In den Wohngebieten wird ein höherer Anteil von Kalt-
starts festgelegt, als beispielsweise in Gewerbegebieten, da Fahrzeuge dort oft
nur vorbeifahren. Der Anteil von Kaltstarts in den Innenstädten von Beckum und
Neubeckum wird sehr niedrig angesetzt.
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Ergebnisse
Im Masterplan 100 Prozent KlimaBEwusst der Stadt Beckum wurde für das Jahr
2015 eine Energie- und Treibhausgasbilanz aufgestellt. Die circa 390 000 Ton-
nen Treibhausgasemissionen pro Jahr verteilen sich zu 48 Prozent auf den Ver-
kehrssektor,  das  ergibt  187  200  Tonnen  im Jahr.20 Diese Ergebnisse gehen mit
den Ergebnissen des Analysemodells einher. Unter Einberechnung der Treib-
hausgasemissionen durch die Autobahn liegen die CO2-Emissionen im Ver-
kehrssektor im Analysemodell bei 187 900 Tonnen im Jahr. Ohne Einbeziehung
der Autobahn liegen die CO2-Emissionen für Beckum bei nur 42 000 Tonnen im
Jahr.

Im Prognosenullfall 2030 liegen die CO2-Emissionen  bei  188  900  Tonnen  im
Jahr. Die Zunahme begründet sich vor allem in der Zunahme der Fahrleistung,
der nicht durch einen geringeren Kraftstoffverbrauch der effizienteren Motoren
im motorisierten Straßenverkehr kompensiert werden konnte.

In den 2 Mobilitätsszenarien, die eine Verkehrsverlagerung von dem Pkw-
Verkehr auf die umweltfreundlichen Verkehrsmittel wie Fuß-, Rad- und Busver-
kehr zugrunde legen, ergeben sich im Verkehrssektor niedrigere
CO2-Emissionen.  Das  heißt,  es  kann  eine  Minderung  der  CO2-Emissionen er-
reicht werden. Da die E-Mobilität einen nicht unerheblichen Anteil am zukünfti-
gen Einsparpotenzial ausmacht, werden für die Vergleichbarkeit die Prognose-
nullfälle 2030 jeweils mit und ohne E-Mobilitätsanteile dargestellt. Vergleicht
man die CO2-Emisssionen der Stadt Beckum (ohne die Einwirkungen der Auto-
bahn), kann ohne Berücksichtigung der E-Mobilität eine Minderung von 8 Pro-
zent im Prognosenullfall 2 + vermerkt werden. Unter Berücksichtigung der E-
Mobilität kann im Prognosenullfall sogar von einer Reduzierung von 20 Prozent
ausgegangen werden.

Insgesamt machen die städtischen CO2-Emissionen (das heißt ohne Autobahn)
nur etwa 22 Prozent der Gesamt CO2-Emissionen aus. Da die Veränderung des
Verkehrsverhaltens der Beckumer Bevölkerung nur geringe Auswirkungen auf
den Fernverkehr der Autobahn haben wird, sind die Auswirkungen insgesamt
mit Berücksichtigung der Autobahn eher gering.

Die entsprechende CO2-Bilanz ist in Abbildung 95 dargestellt.

20  100 Prozent KlimaBEwusst, Der Masterplan für Beckum, Stadt Beckum, September 2017
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Abbildung 95 – CO2-Emissionen in Beckum ohne und mit Autobahn (t/a)

Abschließend lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:

- Im Vergleich zur Ausgangssituation bewirken beide Prognosenullfälle  eine
relevante Senkung der CO2-Emissionen,

- Allein eine Verringerung der Verkehrsleistung in Verbindung mit einer Ver-
änderung  des  Modal  Split  weg  vom  MIV  hin  zu  Fußver-
kehr/Radverkehr/ÖPNV wird eine relevante Senkung der Emissionen be-
wirken.

- Die E-Mobilität bewirkt eine weitere Senkung, die umso stärker auf eine
zusätzliche Treibhausgassenkung hinausläuft, zumal die spezifischen CO2-
Emissionen der Stromerzeugung bis 2050 gegen Null gehen müssen (Kli-
maschutzverpflichtungen Deutschland).

Fazit
Die  Verknüpfung  von  Verkehrsminderung/-vermeidung  in  Verbindung  mit
einer  Änderung  des  Modal  Split  bewirken  eine Reduzierung der
CO2-Emissionen. Der  Einsatz  von  E-Mobilität  verstärkt  die  Einspareffekte. Um
die Klimaschutzziele, die im Masterplan 100 Prozent KlimaBEwusst angestrebt
werden, zu erreichen ist erheblich mehr erforderlich. Das im Rahmen des VEP
entwickelte Maßnahmenkonzept zeigt dafür einen ersten Ansatz auf, durch den
eine Verbesserung der städtischen Schadstoffbelastungen erreicht werden kann.
Maßnahmen, die auf eine spürbare Attraktivierung der Verkehrsträgerin oder
des Verkehrsträgers des Umweltverbundes hinauszielen, lassen die höchsten
CO2-Einsparpotenziale erwarten. Darüber hinaus leistet der Wandel zu elektrisch
betriebenen Fahrzeugen einen wesentlichen Beitrag. An diese Maßnahmen soll-
te angeknüpft werden, um eine stärkere Veränderung des Mobilitätsverhaltens
zu bewirken und langfristig eine Erhöhung der Anteile der umweltfreundlichen
Verkehrsmittel zu erreichen.
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9.2 Lärmaktionsplan21

Der Lärmaktionsplan ist ein Instrument zur Darstellung von Lärmproblemen und
deren Management. Dabei sollen Straßenabschnitte identifiziert werden, die ho-
hen Schallpegeln ausgesetzt sind und an denen viele Anwohnende gemeldet
sind.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes
die Überschreitung der Auslösewerte von 70/60 dB(A) Tag/Nacht empfohlen.
Die Stadt Beckum folgt dieser Empfehlung und hat einzelne Straßenabschnitte
ermittelt, an denen an Wohngebäuden diese Werte überschritten werden. In
Beckum sind Straßenabschnitten an der A 2, B 475 und L 586 / 794 identifiziert
worden, an denen zusammen 215 Anwohnende von sehr hohen Lärmbelastun-
gen betroffen sind. Die Anzahl der über den Auslösewerten betroffenen An-
wohnenden ist also gering im Vergleich zur Einwohnerzahl von circa 37 700 ein-
zustufen.

Die Untersuchung von Lärmminderungsmaßnahmen wird in der kommenden
Stufe 3 mit aktualisierten Verkehrsbelastungen weitergeführt. Weiterhin wird
empfohlen, die Diskussion und Ausweisung von sogenannten „Ruhigen Gebie-
ten“ auf die nächste Stufe der Lärmaktionsplanung zu vertagen. Für die Stufe 3
muss eine Entscheidung getroffen werden, ob und welche kommunalen Straßen
zusätzlich zu den gesetzlich erforderlichen aufgenommen werden sollen.

Für den Schienenverkehr wird das Eisenbahnbundesamt einen Lärmaktionsplan
aufstellen.

Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung werden die Berechnungsergebnisse den
Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt und sie werden zur Eingabe von Anregun-
gen und Hinweisen zu den benannten Schwerpunkten aufgefordert.

21  Stadt Beckum, Lärmaktionsplan (Stufe 2)
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10 Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit ist ein zentrales Handlungsfeld der Verkehrsplanung. Ein
wesentlicher Aspekt in der Entwurfsplanung sind sicher und konfliktarm zu nut-
zende Verkehrsanlagen. Auch im Leitbild des VEP 2030 spielt die Verkehrssi-
cherheit als gesellschaftlich relevantes Werteziel eine wichtige Rolle. Daher soll
im Folgenden die Unfallsituation in Beckum beleuchtet und bewertet werden.
Dazu standen Daten aus den Jahren 2013, 2014 und 2015 zur Verfügung.
Schwerpunkt ist die Vermeidung von Unfällen mit Kindern, Senioren, Zufußge-
henden und Radfahrenden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass ein steigen-
der Radverkehrsanteil nicht mit steigenden Unfallzahlen einhergeht. Dabei sind
bauliche, betriebliche und verkehrsregelnde Maßnahmen zu berücksichtigen.
Die folgenden Auswertungen der Jahre 2013 bis 2015 bezieht sich auf die Ver-
kehrsunfälle mit Personenschaden.

10.1 Unfalldaten

Die Gesamtzahl  der  Verkehrsunfälle  in  Beckum ist  in  den letzten Jahren relativ
konstant zwischen 300 und 350 Unfällen im Jahr. Dabei machen die Personen-
schadensunfälle in den letzten acht Jahren etwa 38 Prozent aller Verkehrsunfälle
aus. Bei der Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden wurde von 2008
auf 2015 ein Rückgang von 14 Prozent verbucht.

Abbildung 96 – Anzahl aller Verkehrsunfälle in Beckum von 2008 bis 2015

In Abbildung 96 sind die Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden (Unfallka-
tegorien 1, 2 und 3) der Jahre 2013 bis 2015 dargestellt. Die Unfallkategorie wird
gemessen am größten Schaden eines Beteiligten. Es ist hervorzuheben, dass im
Jahr 2015 keine Person bei einem Verkehrsunfall getötet wurde. Die Anzahl der
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schwer verletzten Personen ist relativ konstant, bei den leicht verletzten Perso-
nen ist ein leichter Anstieg zu vermerken.

Abbildung 97 – Unfallfolgen aller Personenschadensunfälle von 2013 – 2015

Fast die Hälfte (48 Prozent) der Unfälle ist auf Abbiege-, und Einbiegen-, Kreu-
zenunfälle (Unfalltyp 2 + 3) zurückzuführen. Abbiegeunfälle werden durch einen
Konflikt zwischen abbiegenden Verkehrsteilnehmenden und aus gleicher oder
entgegengesetzter Richtung kommenden Verkehrsteilnehmenden beschrieben.
Bei  Einbiegen- und  Kreuzenunfälle  handelt  es  sich  um  Konflikte zwischen
einbiegenden  oder  kreuzenden  Wartepflichtigen  und  vorfahrtsberechtigten
Verkehrsteilnehmenden. Zu diesen Unfällen kommt es vor allem an Zufahrten
und Kreuzungen, welches auch auf Abbiegeunfälle zutrifft.

Abbildung 98 – Unfalltypen im Betrachtungszeitraum
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In der folgenden Abbildung sind die beteiligten Verkehrsteilnehmenden nach
der Verkehrsart dargestellt. Die häufigsten Verkehrsteilnehmenden, die bei ei-
nem Unfall zu Schaden kommen, sind die Pkw-Insassen, gefolgt von den Rad-
fahrenden und den Zufußgehenden. Die Anzahl an Unfällen, bei denen keine
weiteren Verkehrsteilnehmenden (Alleinunfälle) betroffen sind, ist relativ hoch.

Abbildung 99 – Anzahl der Verunglückten Verkehrsteilnehmer nach Verkehrsart

Die Altersgruppe, die am Häufigsten in Radverkehrsunfälle verwickelt sind, sind
die 25 bis 49-Jährigen.

Abbildung 100 – Anzahl der Verunglückten Verkehrsteilnehmer nach Alter

Radverkehrsunfälle
In den letzten 3 Jahren wurden 136 Radverkehrsunfälle mit Personenschaden
aufgenommen (insgesamt 351 Unfälle). Dabei überwiegt der Anteil an Unfällen,
in denen die Radfahrenden als Beteiligte – nicht Verursachende – verwickelt
sind.
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Abbildung 101 – Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung

Bei den Radverkehrsunfällen, in denen die Radfahrenden lediglich Unfallbeteilig-
te sind, ist der Anteil des Kfz-Verkehrs sehr hoch.

Die Anzahl an Unfällen mit dem Kfz-Verkehr,  von Radfahrenden verschuldet, ist
den letzten 3 Jahren rückläufig. Auffällig ist der hohe Anteil an Radfahrenden,
welche ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmenden verunglückten.
Im Jahr 2014 ist ein Ausreißer nach oben bei der Unfallkonstellation Radfahren-
de-Radfahrende zu erkennen.

Abbildung 102 – Unfallgegner in von Radfahrern verschuldeten Unfällen

Bei Unfällen, bei denen die Radfahrenden nicht Unfallverursachende waren, sind
die Kfz-Fahrende, die am häufigsten auftretenden Beteiligten.
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Abbildung 103 – Unfallverursacher bei Unfällen mit Radfahrerbeteiligung

Unfälle mit Zufußgehenden
Unfälle mit Beteiligung von Zufußgehenden machen in Beckum einen relativ ge-
ringen Anteil aus (etwa 6 Prozent). Sowohl als Unfallverursachende als auch als
Beteiligte ist der Kfz-Verkehr der häufigste gegnerische Beteiligte der Zufußge-
henden.

Abbildung 104 – Zufußgehende als Unfallbeteiligter- und verursacher

10.2 Maßnahmenvorschläge zur Verkehrsunfallprävention

Die Unfallsituation in Beckum liegt im kreis- und landesweiten Vergleich im Mit-
telfeld und zeigt keine auffälligen negativen Teilaspekte. Insofern lässt sich aus
der Analyse der Verkehrssicherheitssituation kein unmittelbarer Handlungsbe-
darf ableiten. Da jeder Unfall „einer zu viel“ ist sollte dieses Thema unter diesem
Motto trotzdem in der öffentlichen Diskussion platziert werden. Dazu müssten
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die beteiligten Stellen wie Stadt, Polizei, Verkehrswacht und Interessengruppen
wie der ADAC und der ADFC eine gemeinsame Strategie entwickeln.

Als Aufhänger könnte sich beispielsweise die Frage anbieten, ob die angestrebte
vermehrte Radnutzung der Beckumer Bevölkerung zwangsläufig zu mehr Unfäl-
len mit Radfahrerbeteiligung führen wird oder ob dies durch Maßnahmen der
Verkehrsunfallprävention vermieden werden kann. Ein wesentlicher Aspekt
könnte ein Appell an die Einhaltung der Verkehrsregeln und hier insbesondere
die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sein, die gleichzeitig
glaubwürdig überwacht wird.

Auf der fachlichen Ebene ist die Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen
zur Unfallvermeidung an den – glücklicherweise wenigen – verbliebenen Unfall-
häufungsstellen eine Daueraufgabe.
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11 Stadtteilverkehrskonzepte

Die räumliche Struktur der Stadt Beckum erfordert über die gesamt- und inner-
städtische Betrachtung hinaus die Bearbeitung von Verkehrskonzepten für die
umliegenden Stadtteile, um den jeweiligen spezifischen Problemlagen und den
je nach Wohnlage variierenden Mobilitätsbedürfnissen der Beckumer gerecht zu
werden. Im Rahmen dieses VEP werden in den Stadtteilen Beckum, Neubeckum,
Roland und Vellern die wesentlichen verkehrlichen Konfliktpunkte analysiert und
anschließend konzeptionelle Vorschläge und gegebenenfalls Aus- und Umbau-
maßnahmen abgeleitet. Da die Erschließung in den peripheren Stadtteilen
grundsätzlich Pkw-orientiert ist und eine Förderung in diesem Bereich kaum
notwendig ist, konzentrieren sich die folgenden Stadtteilkonzepte auf Verbesse-
rungsmöglichkeiten im Fuß- und Radverkehr sowie im ÖPNV.

11.1 Beckum

Der Stadtteil Beckum weist ein städtisches Zentrum mit Einrichtungen der Berei-
che Verwaltung, Kultur und Einzelhandel, Soziales und Wohnen auf. Die zentrale
Fußgängerzone ist fußläufig aus den umliegenden Wohngebieten gut zu errei-
chen. Im Innenstadtbereich gibt es eine blaue Parkraumzone, in der die Park-
dauer auf 2 Stunden beschränkt ist.  Folgende Maßnahmen zur Verbesserung
der Verkehrssituation werden vorgeschlagen:

- Der innere Ring sollte grundlegend für den Radverkehr attraktiver gestaltet
und gestärkt werden.

- Dazu zählt auch die weitere Öffnung von Einbahnstraßen für den Radver-
kehr und die entsprechende Umgestaltung (falls erforderlich) im Wilhelms-
viertel.

- In der Nordstraße müssen die Radfahrenden in Süd-Nord-Richtung über
die Sternstraße signalisiert werden.

- Die Radverkehrsführung auf der Strecke soll durch die Überprüfung der
Radwegebenutzungspflicht an den genannten Straßenzügen verbessert
werden.

- Radverkehrsanlagen sollten durchgängig geführt werden und Netzlücken
geschlossen werden.

- Die fehlende Radverkehrsanlage in der Alleestraße unterstreicht die Not-
wendigkeit einer guten Parallelführung über den Nordwall. Eine attraktive
Radverkehrsführung im Nordwall ersetzt aber keinen Radweg in der Allee-
straße, da dort ebenfalls Quellen und Ziele des Radverkehrs liegen.

- Das Element der Fahrradstraße soll in Beckum vermehrt eingesetzt werden.
Neben der Bevorrechtigung des Radverkehrs hat die Fahrradstraße vor al-
lem  eine  Symbolwirkung.

- Radabstellanlagen im Innenstadtbereich sollten mit dem Ziel, größere, at-
traktive Stellplatzanlagen zu schaffen ausgebaut werden.
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- Am Busbahnhof in Beckum soll zur Förderung multimodaler Mobilität die
Einrichtung einer Mobilstation geprüft werden.

- Die Ausweitung der Freigabezeiten beziehungsweise Öffnung für den Rad-
verkehr in der Fußgängerzone sollte angestrebt werden.

- Ausweitung des verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches in der Oststraße
bis zum Knotenpunkt Elisabethstraße/Südstraße und bis zum Beginn der
Fußgängerzone (Umgestaltung erforderlich) zur Stärkung der Beziehung
von Zufußgehenden und Radfahrenden zur Stadtmitte und der Aufent-
haltsqualität.

- Einheitliche Geschwindigkeiten für den Kraftfahrzeugverkehr im inneren
Ring von Beckum (Streckengeschwindigkeit 30 km/h und teilweise ver-
kehrsberuhigter (Geschäfts-) Bereich

- Einheitliche Geschwindigkeiten in Wohngebieten in Form von Tempo-30-
Zonen (dafür ist gegebenenfalls ein Umbau erforderlich).

- Die Parkraumsituation in der Innenstadt von Beckum wird insgesamt als
entspannt eingestuft. Die Straßenräume sollten nicht vermehrt mit Stell-
plätzen ausgestattet werden. Es sollte geprüft werden, ob außerhalb des
zentralen Bereichs Flächen für Dauerparkende zur Verfügung gestellt wer-
den können sowie eine zeitliche Bewirtschaftung im Bereich Oelder Straße/
Wilhelmstraße zur Vermeidung von zugeparkten Straßenräumen.
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Radweg in Beckum Zukünftiger verkehrsberuhigter Geschäftsbe-
reich im Zuge der Clemens-August-Straße

Abbildung 105 – Stadtteil Beckum
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11.1.1 Maßnahmenblatt
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11.2 Neubeckum

Der Stadtteil Neubeckum liegt nördlich der A 2 und ist mit 10 600 Einwohnerin-
nen und Einwohnern der zweitgrößte Stadtteil Beckums. Die Hauptachsen sind
die Hauptstraße in Nord-Süd Richtung, welche im Innenstadtbereich einen Ver-
kehrsberuhigten Geschäftsbereich (T 20) aufweist und auf der Ennigerloher
Straße in Richtung Ennigerloh (B 475) weitergeführt wird. In Ost-West-Richtung
verläuft die L 882 als Verbindungsstraße zwischen Vellern-Neubeckum und Ro-
land. Die Ortsumgehung der B 475 soll den Durchgangsverkehr in Neubeckum
minimieren. Neubeckum ist an das Schienennetz des Personennahverkehrs
(SPNV) angebunden und hat im Bereich vom Bahnhof 2 Park and Ride Parkplät-
ze. Zudem weist es ein vielfältiges Nahversorgungsangebot, Grund- und weiter-
führende Schulen und 2 große Firmen auf. Folgende Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Verkehrssituation werden vorgeschlagen:

- Der Verkehrsberuhigte Geschäftsbereich ist zwischen Spiekersstraße und
Ennigerloher Straße beschildert. Die bauliche Gestaltung setzt sich aber bis
zum Kreisverkehr an der Martin-Luther-Straße fort – dort ist eine Strecken-
geschwindigkeit von 30 km/h vorgeschrieben. Der verkehrsberuhigte Ge-
schäftsbereich (T20) sollte bis zum Kreisverkehr fortgeführt werden.

- Die Radverkehrsführung innerhalb von Neubeckum und die Verbindung zu
den umliegenden Gemeinden muss verbessert werden. Nicht ERA-
konforme Radverkehrsanlagen in Form von zu schmalen Radwegen prägen
derzeit des Neubeckumer Straßenbild. Viele als benutzungspflichtig aus-
gewiesene Radwege müssten eigentlich entschildert (zum Beispiel Spie-
kersstraße/Vellerner Straße) werden.

- Besonders auf der Verbindung zwischen Beckum, Neubeckum und in Rich-
tung Ennigerloh muss eine durchgängige und regelkonforme Radverkehrs-
führung vorhanden sein. Die Unterführung der Bahnlinie in der Ennigerlo-
her Straße wird als Engstelle identifiziert. Die parallele Unterführung zwi-
schen dem K + K Markt und „Im Werl“ ist kein Teil des offiziellen Radver-
kehrsnetzes mehr. Der Radverkehr wird zurzeit auf der Ennigerloher Straße
unter der Brücke hindurch und dann sofort wieder links in die Wiesenstra-
ße geführt, unabhängig von der Fortführung des schmalen Radweges ent-
lang der Ennigerloher Straße.

- In der Bahnhofsstraße und Kaiser-Wilhelm-Straße ist eine regelkonforme
Radverkehrsführung erforderlich.

- Zwischen Beckum und Neubeckum (Bahnhof) wird eine Radschnellverbin-
dung empfohlen, die für die Verkehre zwischen den Stadtteilen und als
Zubringer von Beckum zum Bahnhof attraktiv wäre.

- Die Ergebnisse der Parkraumerhebung haben gezeigt, dass die Park and
Ride Anlagen in Neubeckum sehr gut ausgelastet sind und diese weiter
ausgebaut werden sollen. Im Bereich der Graf-Galen-Straße wird die Ein-
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führung einer zeitlichen Bewirtschaftung zur Vermeidung von zugeparkten
Straßenräumen empfohlen.

- Behinderungen im Verkehrsfluss in der Martin-Luther-Straße können durch
die Einrichtung einer Einbahnstraße und die Neuordnung von Parkplätzen
vermieden werden.

- Am Bahnhof in Neubeckum soll die Einrichtung an Radstation mit einem
Fahrradverleihsystem geprüft werden. Zur Förderung multimodaler Mobili-
tät eignet sich auch die Einrichtung einer Mobilstation.
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Ortseingang Neubeckum – Hauptstraße Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich im
Zuge der Hauptstraße

Querungshilfe Bahnhofstraße Hauptstraße (Streckengeschwindigkeit
30 km/h)

Abbildung 106 – Stadtteil Neubeckum
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11.2.1 Maßnahmenblatt
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11.3 Vellern

Vellern liegt nord-östlich der Beckumer Kernstadt und weist etwa 1 150 Einwoh-
nerinnen und Einwohner auf. Es gibt eine zentrale Ortsdurchfahrt (Dorfstraße),
die im Bereich der Grundschule eine Geschwindigkeitsreduzierung von 30 km/h
aufweist. Des Weiteren gibt es eine Kita, eine Sportanlage, einen Frischemarkt
und wenige Gewerbebetriebe. Der Frischemarkt in Vellern dient als Nahversor-
ger. Folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation werden vor-
geschlagen:

- Die bereits vorhandene Streckengeschwindigkeit von 30 km/h im Bereich
der Schule soll bis zum Knotenpunkt Dorfstraße/Lennebrokstraße ausge-
weitet werden. Dies führt zu einer erheblichen Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit für den Fuß- und Radverkehr. Die bisherige Führung des Radver-
kehrs in der Dorfstraße ist nicht regelkonform und könnte durch die Ge-
schwindigkeitsreduzierung erheblich verbessert werden, da der Radverkehr
im Mischverkehr geführt werden kann. Die Geschwindigkeitsreduzierung
bewirkt somit ein verträglicheres Miteinander der verschiedenen Straßen-
nutzenden.

- Am südlichen Ortseingang wird von Beckum kommend der gemeinsame
Geh- und Radweg bis nach Vellern fortgeführt. Anschließend wird der Rad-
verkehr auf der Fahrbahn geführt. Im Bereich der Schule ist auf der westli-
chen Straßenseite ein nicht  regelkonformer getrennter  Geh- und Radweg
angelegt. Als Weiterführung bis zur Vellerner Straße ist der viel zu schmale
Gehweg für die Radfahrenden frei gegeben.

- Die Gehwege weisen eine schlechte Oberflächenqualität auf und sollten er-
tüchtigt werden.

- Im Bereich der Kirche sind die Sichtverhältnisse der Kurve bedingt sehr
schlecht, zudem fehlt hier eine entsprechende Querungshilfe. Bei einer
Entwicklung eines Ortsmittelpunktes, könnte dieser Bereich entsprechend
umgestaltet werden.
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Ortsdurchfahrt Dorfstraße Ortsdurchfahrt Dorfstraße

Ortsdurchfahrt Dorfstraße (Gehweg Radfah-
rer frei)

Haltestelle Dorfstraße

Abbildung 107 – Stadtteil Vellern
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11.3.1 Maßnahmenblatt
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11.4 Roland

Roland liegt nord-westlich der Beckumer Kernstadt und ist mit etwa 1 200 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern genauso groß wie Vellern. Die Vorhelmer Straße
(L 586) trennt die Wohnbebauung, die östlich der Straße liegt von der Sportan-
lage auf der Westseite. Die Querung der Straße ist durch 2 Querungshilfen si-
chergestellt, die auch im Bereich der Haltestellen liegen. Durch die einseitige
Bebauung und dem fehlenden Charakter einer Ortsdurchfahrt, sind auf der L
586 hohe Geschwindigkeiten im Kfz-Verkehr zu vermerken. Der Schwerver-
kehrsanteil ist durch das nahegelegene Gewerbegebiet an der Kerkbrede sehr
hoch. In Roland gibt es keinen Nahversorger, sondern nur eine Tankstelle. Auf
der östlichen Seite verläuft ein gemeinsamer Zweirichtungsradweg. Die Gehwe-
ge im Wohngebiet sind nicht barrierefrei – allgemein ist der Ausbaustandard der
Straßen schlecht. Die B 58 wird umgelegt und die beiden Knotenpunkte an der
Vorhelmer Straße zu einem Knotenpunkt in Form eines Kreisverkehrs zusam-
mengefasst. Folgende Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation
werden vorgeschlagen:

- Es wird empfohlen zu überprüfen, ob das Überqueren der Vorhelmer Stra-
ße im Bereich der Querungshilfe durch eine zusätzliche Markierung von
Fußgängerüberwegen erleichtert werden könnte. Zudem muss eine ausrei-
chende Beleuchtung vorhanden sein.

- Der fehlende Charakter einer geschlossenen Ortslage führt tendenziell zu
hohen Geschwindigkeiten. Durch die Randlage der Ortsdurchfahrt und die
Bedeutung für den Schwerverkehr erscheint eine Umgestaltung mit dem
Ziel der städtebaulichen Integration schwer machbar. Unabhängig davon
könnte durch Baumpflanzungen der straßenräumliche Gesamteindruck
aber verbessert werden.

- Der Aufbau eines Ortskernes mit zentralen Funktionen ist im Rahmen des
Dorfinnenentwicklungskonzeptes (DIEK) bereits in Planung.

- Schaffung eines durchgängigen überörtlichen Geh- und Radweges in Rich-
tung Ahlen.

- Schmale und nicht barrierefreie Gehwege in den Wohngebieten sollten
ausgebaut werden (gleichwertige Berücksichtigung der Fußgängerbelange
in der Entwurfsplanung).
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Ortsdurchfahrt Vorhelmer Straße Ortsdurchfahrt Vorhelmer Straße
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Potsdamer Straße in Roland Knotenpunkt B 58/Vorhelmer Straße

Abbildung 108 – Stadtteil Roland

11.4.1 Maßnahmenblatt
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12 Querschnittsthemen

12.1 Kinder- und altengerechte Verkehrsplanung

Unter dem Zielfeld Mobilitätschancen für alle Verkehrsteilnehmenden enthält
das Leitbild des VEP Beckum das Ziel einer besonderen Berücksichtigung der
Belange unter anderem von Kindern und Seniorinnen und Senioren. In der Um-
setzung dieser Zielstellung werden der kinder- und altengerechten Planung
grundsätzliche programmatische Aussagen gewidmet. Die Zusammenfassung
der Belange dieser beiden Gruppen in einem Planungskonzept ergibt sich aus
den vielfach übereinstimmenden nachfolgenden Randbedingungen und den
Maßnahmen.

12.1.1 Kindergerechte Verkehrsplanung

Ansprüche von Kindern an die Verkehrsplanung
Kinder haben bei der Teilnahme am Verkehr sicherheitsrelevante Nachteile:

- ein eingeschränktes Leistungsvermögen, resultierend aus fehlender Erfah-
rung zur Einschätzung von Gefahrensituationen,

- ein geringeres Risikobewusstsein und nicht zuletzt
- körperlicher Nachteile (Größe, Geschwindigkeit).
Um ihnen eine sichere Teilnahme am Verkehr zu ermöglichen beziehungsweise
zu erleichtern, sind die besonderen Ansprüche von Kindern an ihr verkehrliches
Umfeld in der Verkehrsplanung zu berücksichtigen.

Wichtige Aspekte eines kindergerechten Verkehrs(-ablaufs) sind dabei

- niedrige Kfz-Geschwindigkeiten und die Einhaltung von zulässigen Ge-
schwindigkeiten,

- kurze Wartezeiten an Lichtsignalanlagen,
- begreifbare Steuerungen mit möglichst konstanten Phasenfolgen sowie
- zusätzliche Querungsstellen an für Kinder bedeutenden Wegebeziehun-

gen.

Über die genannten Einzelmaßnahmen an Verkehrsanlagen hinaus sind die An-
sprüche von Kindern an ihr weiteres Umfeld in der Planung zu berücksichtigen:

- Platz für Aufenthalt und Kinderspiel auch in Straßenräumen im direkten
Wohnumfeld.

- Nahgelegene und sicher erreichbare Spiel-/Bolzplätze.
- Sichere Wege zur Kindertagesstätte und zur Schule zu Fuß und mit dem

Fahrrad.
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Für die flächenhafte, sichere Erreichbarkeit von Schulen gibt es seit Jahren das
Planungsinstrument der Schulwegpläne, die nach Bedarf aktualisiert werden.
Zudem kann das Instrument in Form von Radschulwegplänen für die weiterfüh-
renden Schulen weiterentwickelt werden.

Verkehrsplanung von und für Kinder
Die Einbeziehung von Kindern in die Planung eines kindergerecht gestalteten
Umfeldes hat sich in vielen Beispielen als gut geeignet erwiesen, um die Ansprü-
che und Wünsche der betroffenen Kinder zu ermitteln und zu berücksichtigen
und das Verständnis für verkehrliche Zusammenhänge bei den Kindern zu we-
cken. Als Beispiele genannt sei das Verkehrskonzept Haste, das als erstes Stadt-
teilkonzept in Osnabrück unter Beteiligung von Kindern durchgeführt wurde.

Verkehrssicherheitsarbeit für und mit Kindern
Ein wesentlicher Aspekt der kindergerechten Verkehrsplanung ist die Erhöhung
der Verkehrssicherheit für Kinder. Eine Vernetzung und gemeinsame Betrach-
tung dieser beiden Themen findet in einer zunehmenden Anzahl von Städten in
der Kinderunfallkommission statt.

Abbildung 109 – Broschüre der Kinderunfallkommission Kaiserslautern

Die Verkehrssicherheit ist auch der wesentliche Aspekt der Verkehrserziehung
im Kindergarten und in der Schule. Ergänzt werden diese Aktivitäten durch
punktuelle Maßnahmen – zum Beispiel für Schulanfänger – der Verkehrswacht
oder der Interessengruppen wie ADAC, ADFC oder VCD, oft mit Unterstützung
lokaler Medien.

Ein anderer häufig vernachlässigter Aspekt ist die Mobilitätserziehung in der
Schule und hier insbesondere die Vermittlung von Mobilitätsalternativen zum
Kraftfahrzeug. Am ehesten werden hier noch die Trägerinnen und Träger des öf-
fentlichen Nahverkehrs tätig, die Schülerinnen und Schülern die Nutzung von
Bussen und Bahnen nahe bringen, allerdings auch hier vor allem unter dem As-
pekt des verkehrssicheren Verhaltens in diesen Verkehrsmitteln (Projekt „Ju-
gendmarketing“ des Großraum Verkehrs Hannover GVH beziehungsweise Trai-
ningsprogramm der RegioBus Hannover GmbH).
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Ergänzt werden müssen die genannten Maßnahmen durch die Information und
Sensibilisierung der Eltern für alle genannten Aspekte. Dabei geht es zunächst
um den Elternbeitrag zur Verkehrssicherheit wie zum Beispiel entsprechende
Kleidung und Ausstattung der Kinder sowie sichere Fahrräder. Zudem sollte an
die Vorbildfunktion der Eltern appelliert werden, sowohl im verkehrssicheren
Verhalten als auch im Mobilitätsverhalten und der Verkehrsmittelwahl insgesamt
(Stichwort: Schulweg ohne Auto).

Abbildung 110 – Ratgeber für Eltern zur Verkehrssicherheit der Deutschen Verkehrswacht
(links) und zur Mobilitätserziehung des Umweltbundesamtes (rechts)

12.1.1 Altengerechte Planung

Situation älterer Menschen im Verkehr
Die speziellen Anforderungen älterer Menschen spielen in der Verkehrsplanung
verglichen mit denen der Kinder eine noch geringe Rolle. Dabei sind die älteren
Menschen die einzige zahlenmäßig langfristig wachsende Nutzergruppe: Durch
die demografische Entwicklung nimmt der Anteil der Bürgerinnen und Bürger
über 65 Jahre auch in Beckum in den nächsten Jahren zu.

Mobilität wird angesichts der zunehmenden räumlichen Trennung der Daseins-
grundfunktionen auch für ältere Menschen immer wichtiger. Die täglichen Akti-
vitäten, warum Menschen aus dem Haus gehen werden als Daseinsgrundfunkti-
on beschrieben. Dazu gehören Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgen (Einkauf)
und Erholen (Freizeit). Der Verkehrszweck wird durch den Weg zwischen 2 Da-
seinsgrundfunktionen definiert. Die Kennzeichen der Mobilität älterer Menschen
sind wie folgt zu beschreiben:
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- Ältere Menschen können nicht generell als mobilitätseingeschränkt be-
zeichnet werden. Neben einer zunehmenden Gruppe Hochmobiler wird
aber mit dem Anwachsen der Altersgruppe der Hochbetagten (> 80 Jahre)
der Anteil Mobilitätseingeschränkter steigen.

- Ältere Menschen sind vermehrt im eigenen Wohnort unterwegs, mit zu-
nehmendem Alter vorwiegend zu Fuß.

- Viele ältere Menschen kennen sich mit dem ÖPNV nicht gut aus. Sie haben
Problem bei der Information und Vorbehalte hinsichtlich der Nutzung, ob-
wohl die Wertschätzung des ÖPNV eher hoch ist.

- Die Mobilitätsprobleme älterer Menschen stehen in Konflikt zur Entwick-
lung des Verkehrsgeschehens, das durch steigende Motorisierung, höhere
Komplexität und zunehmende mittlere Wegelängen gekennzeichnet ist.

Ansprüche älterer Menschen an die Verkehrsplanung
Die Ansprüche älterer Menschen an die Verkehrsplanung lassen sich aus den
oben genannten Randbedingungen ableiten. In der Zusammenstellung wird
deutlich, dass sie einerseits – begründet durch eine generell unterstellte Mobili-
tätseinschränkung – Aspekte der Barrierefreiheit enthalten, sich aber auch zahl-
reiche Parallelen zu den entsprechenden Ansprüchen der Kinder finden lassen:

- Gute Erreichbarkeit und Erkennbarkeit von Verkehrsanlagen
- Kombination optischer und akustischer Informationen
- Stärkung des Nahbereichs, kurze Wege
- Vermeidung zu großer Komplexität der Verkehrsanlagen
- Generell niedrigere Geschwindigkeiten im Fahrzeugverkehr
- Trennung der Verkehrsarten (zum Beispiel Zufußgehende und Radfahren-

de)

Als selbständige Nutzer verschiedener Verkehrsmittel ergeben sich weitere As-
pekte:

- Anzustreben sind verständliche und übersichtliche Informationen in der
Wegweisung (insbesondere für Zufußgehende und Radfahrende) sowie in
öffentlichen Verkehrsmitteln.

- Im ÖPNV ist eine hohe Erschließungsdichte für ältere Menschen besonders
wichtig.

- Weiterhin spielt die Frage der sozialen Sicherheit zum Beispiel durch aus-
reichende Straßenbeleuchtung eine wesentliche Rolle.
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12.1.2 Maßnahmenblatt

12.2 Barrierefreiheit

Unter dem Zielfeld Mobilitätschancen für alle Verkehrsteilnehmenden enthält
das Leitbild das Ziel einer besonderen Berücksichtigung der Belange unter an-
derem von Menschen mit Behinderung. Die folgenden Aussagen zur Barriere-
freiheit gehen in der Zielgruppe über diesen Begriff hinaus und befassen sich
mit den Bedürfnissen von Personen mit Mobilitätseinschränkungen aller Art und
aller Altersgruppen.

Mobilitätseingeschränkte Personen sind:

- Bewegungseingeschränkte Personen (zum Beispiel Rollstuhlfahrende)
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- Wahrnehmungsbehinderte Personen (Seh-, Hörbehinderte)
- Menschen mit anderen Behinderungen (Sprache, Psyche)
- Schwangere, Kleinwüchsige, Personen mit Gepäck oder Kinderwagen,
- Menschen mit temporärer krankheitsbedingter Mobilitätseinschränkung
- Ältere Menschen in unterschiedlichem Ausmaß.

Mobilitätseingeschränkte Personen haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine
angemessene Teilhabe am Verkehrsgeschehen und eine bedarfsgerechte Mobi-
lität. Die Barrierefreiheit wird in § 4 BGG (Behindertengleichstellungsgesetz,
2002) wie folgt definiert: „Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Ver-
kehrsmittel [...] sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte
Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ Für den Bereich
Verkehr führt § 8.1 (2) 1 aus: „Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentli-
che Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen
und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr sind nach Maßgabe
der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten.“

Im Technischen Regelwerk finden sich bisher keine verbindlichen Standards für
alle Bereiche der Barrierefreiheit, so dass die Art, die Anwendung und die Ein-
satzgrenzen verschiedener Maßnahmen auf lokaler Ebene festgelegt und abge-
stimmt werden müssen.

Beispiele von bewährten Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum sind:

- taktile Wahrnehmbarkeit von Wegebegrenzungen (zum Beispiel Bord-
steinkante), Zielen (zum Beispiel ÖPNV-Haltestellen), Gefahren (zum Bei-
spiel Querungsstellen)

- einbau- und hindernisfreie Gehbereiche: keine in den Gehbereich ragen-
den Hindernisse ohne ertastbare Absicherung (zum Beispiel mittels Sockel,
Bodenindikator oder Tastleiste)

- taktile und/oder akustische Informationsübermittlung (zum Beispiel Braille-
Beschriftung von Bedienelementen, Haltestellenansage)

- ein visuell kontrastreich gestalteter Straßenraum ohne kontrastarme Hin-
dernisse (zum Beispiel Stufen) und Gefahrenstellen (zum Beispiel Que-
rungsstellen,)

- die Vermeidung von Hindernissen < 90 Zentimeter (zum Beispiel Poller,
Fahrradständer)

- visuell kontrastreich gestaltete und großflächige Informationen
- die stufenlose Erreichbarkeit potenzieller Ziele

keine Treppen ohne stufenlose Alternative
keine Schwellen, Spalten oder einzelne Stufen >3 Zentimeter

- moderate Neigungsverhältnisse
keine Längsneigung > 6 Prozent
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Vermeidung von Querneigungen (maximal 2 Prozent)

- ausreichend bemessene Bewegungsräume
keine Engstellen < 90 Zentimeter
keine Rotations- und Aufstellflächen < 1,50 Meter x 1,50 Meter

Die Bushaltestellen in Beckum sind nur teilweise barrierefrei gestaltet und brin-
gen somit große Einschränkungen für mobilitätseingeschränkte Personen mit
sich.

12.2.1 Maßnahmenblatt

12.3 Mobilitätsmanagement

Das Mobilitätsmanagement und das Verkehrsmanagement werden im Allge-
meinen als die strategische Ebene der Verkehrssteuerung und Verkehrslenkung
bezeichnet. Das Mobilitätsmanagement ist gegenüber dem Verkehrsmanage-
ment jedoch der grundlegendere Ansatz: Das Verkehrs(system)management
steuert bereits vorhandene beziehungsweise zumindest zu erwartende Ver-
kehrsströme des Kraftfahrzeugverkehrs und zum Teil auch des ÖPNV, während
das Mobilitätsmanagement bereits vor der Entscheidung für eine Fahrt und für
das gewählte Verkehrsmittel ansetzt.

Das Mobilitätsmanagement ist prinzipiell wertfrei hinsichtlich der Wahl der Ver-
kehrsmittel. Mit dem Leitbild des VEP Beckum ist die Ausrichtung des kommu-
nalen Mobilitätsmanagement allerdings eindeutig zu Gunsten der Förderung
der Mobilitätsalternativen zur Kraftfahrzeug-Nutzung festgelegt:

- Werteziel: Mobilitätschancen für alle Verkehrsteilnehmenden
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- Auf möglichst vielen Wegen Mobilitätsalternativen zum Kfz-Verkehr anbie-
ten

Dazu gehören auch die Verbesserung der Information über verkehrliche Ange-
bote und Mobilitätsalternativen sowie die Förderung der verkehrsartenübergrei-
fenden Nutzung (Multimodalität) der Verkehrsmittel des Umweltverbundes. Dies
entspricht im Übrigen der üblichen Interpretation des Mobilitätsmanagements
auf der Umsetzungsebene. Eine kommunale, strategische Planung unter dieser
Überschrift verfolgt daher zumeist entsprechende Ziele:

- Förderung einer effizienteren, umwelt- und sozialverträglicheren Abwick-
lung von Mobilität bei allen Verkehrsteilnehmenden und verkehrsinduzie-
renden Einrichtungen,

- Sicherung und Gewährleistung der Alltagsmobilität durch funktional äqui-
valente Mobilitätsangebote mit dem Ziel einer Verlagerung von Fahrten im
Kraftfahrzeugverkehr auf den Umweltverbund,

- Förderung eines verantwortungsbewussten Fahrverhaltens zur Reduzie-
rung von Verkehrsunfällen und Schadstoffemissionen sowie

- eine bessere Auslastung der Fahrzeuge im Kraftfahrzeugverkehr.

Als Zielprojektion eines in dieser Hinsicht optimalen Zustandes wird das Ermög-
lichen einer individuellen Mobilität

- ohne eigenes Auto,
- immer,
- überall und
- aus einer Hand

gesehen. Die Aufgabe des Mobilitätsmanagements ist einerseits das Vorhalten
und die Organisation der genannten Mobilitätsalternativen und andererseits die
Information sowie die Ermöglichung beziehungsweise Erleichterung des Zu-
gangs der potenziellen Nutzenden. Ein bedeutendes Element dabei ist die Etab-
lierung von Kooperationen zwischen Kommune, Verkehrsunternehmen, Mobili-
tätsdienstleistenden und Nutzenden.

In Beckum sollten die folgenden Mobilitätsalternativen angeboten werden kön-
nen:

- ein umfassendes, nutzungsorientiertes ÖPNV-Angebot,
- ein attraktives und sicheres Radverkehrsnetz einschließlich Abstellanlagen,

gegebenenfalls ergänzt durch Servicestellen rund ums Rad („Radverkehr
als System“),

- ein gutes Angebot für die intermodale Nutzung der Verkehrsmittel des
Umweltverbundes (Bike and Ride, Park and Ride) sowie
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- attraktive, zur Nutzung anregende Verkehrsanlagen für Zufußgehende ein-
schließlich eines städtebaulich ansprechenden Umfeldes.

Allgemeine Mobilitätsberatung
Die Information sowie die Ermöglichung beziehungsweise Erleichterung des Zu-
gangs für die potenziellen Nutzer sind die Aufgabenfelder der sogenannten
Mobilitätsberatung. Mobilitätsberatung findet heute in Beckum nur in geringem
Ausmaß statt. Verkaufs- und Servicestellen sind nicht vorhanden. Kunden sind
vielmehr auf die Beratungsangebote im Internet angewiesen. Insgesamt ist das
Informationsangebot als verbesserungsfähig zu beurteilen.

Zielgruppenorientiertes Mobilitätsmanagement
Neben den Beratungsangeboten, die eine Initiative der Kunden voraussetzen,
sollte in einem modernen Mobilitätsmanagement auch der umgekehrte Weg
beschritten werden. Eine große Erreichbarkeit aller Kundinnen und Kunden mit
vergleichbar geringem Aufwand ist durch die sogenannte zielgruppenorientierte
Mobilitätsberatung möglich. Hier werden gezielt Personengruppen mit ver-
gleichbaren Mobilitätsbedürfnissen angesprochen:

- Berufspendlerinnen und -pendler
- Schülerinnen und Schüler
- ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger und Mobilitätseingeschränkte
- Firmen, Behörden (Zielgruppe Mitarbeitende)
- Neubürgerinnen und Bürger

Carsharing
Carsharing kann als punktuelle Ergänzung zur grundsätzlichen Nutzung des
Umweltverbundes dienen. Das Prinzip greift vor allem in Gebieten mit relativ
hoher Siedlungsdichte, wo die Wege zu den Zielen des täglichen Bedarfs kürzer
sind als in ländlich geprägten Gebieten, und der Umweltverbund als Alternative
zum eigenen Pkw tendenziell besser angenommen wird. So kann beispielsweise
nach einem grundsätzlich mit der Bahn zurückgelegten Arbeitsweg bei Bedarf
noch ein größerer Einkauf mit dem Auto erledigt werden. Voraussetzung hierfür
ist jedoch, dass es – wie im Fall von Fahrradverleihsystemen – über die zentralen
Mobilitätsstationen hinaus zusätzliche Standorte gibt, wo das Fahrzeug wieder
abgegeben werden kann. In Beckum eignet sich der Busbahnhof und Bahnhof.
Wo hingegen aufgrund geringer Siedlungsdichten der eigene Pkw als primäres
Fortbewegungsmittel genutzt wird, kann Carsharing in der Regel keinen voll-
ständigen Ersatz für das Privatauto leisten. In Verbindung mit gut funktionieren-
den ÖPNV-Angeboten kann Carsharing in solchen Gebieten jedoch zur Abschaf-
fung des Zweitwagens beitragen und stellt so auch hier ein sinnvolles Angebot
im Hinblick auf klimafreundliche Mobilität dar. Denn zum einen können durch
die Nutzung gemieteter Autos die kurzen Wege im MIV reduziert werden, zum
anderen entschärft sich die Stellplatzproblematik in zentralen Bereichen, was
wiederum dem Fußverkehr zugutekommt.
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Bei der Entscheidung, wo Carsharing angeboten werden kann, spielen folgende
Faktoren eine Rolle:

- Nutzernähe (maximal 10 - 15 Minuten Zuwegung),
- Nähe zu zentralen Bereichen (verstärkte Wahrnehmung im Stadtraum als

Werbung),
- Nähe zu großen Firmen (Fuhrpark durch Carsharing zu ersetzen),
- Attraktivität des Ortes (im Zusammenhang mit der Bereitschaft, die Station

aufzusuchen),
- Mietpreise der Stellflächen.

Abbildung 111 – Mobilitätsstation mit Carsharingangebot in Bremen

Da das Geschäftsrisiko für Carsharinganbietende in Mittelstädten tendenziell
höher ist als in Großstädten, eignen sich bereits etablierte Unternehmen besser
zur Einführung des Prinzips als kleine Anbietende. Sie können betriebswirt-
schaftliche Schwankungen – zum Beispiel in der Einführungsphase - besser ab-
federn und bieten darüber hinaus angesichts ihres Bekanntheitsgrades eine
günstigere Vertrauensbasis für neue Nutzende. Gerade zur Einführung des Mo-
dells macht es Sinn, dass gewerbliche Nutzende als garantierte dauerhafte Kun-
dinnen und Kunden gewonnen werden, die zum Beispiel einen Teil ihres Fuhr-
parks durch die Teilnahme am Carsharing ersetzen. Außerdem sollte auch die
Stadtverwaltung als garantierter Nutzender und Multiplikator auftreten. Grund-
sätzlich ist davon auszugehen, dass sich ein Carsharing-Angebot nach etwa 2 bis
3 Jahren rentiert.

Im Masterplan 100 Prozent KimaBewusst22 für Beckum werden mögliche Poten-
ziale für Mobilstationen und Mobilpunkten aufgeführt. Über die bereits genann-

22 100Prozent KlimaBEwusst, Der Masterplan für Beckum, Stadt Beckum, Jung Stadtkonzepte Stadtplaner & Ingenieure Partnerge-
sellschaft, Köln, September 2017
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ten empfohlenen Mobilstationen am Busbahnhof in Beckum und am Bahnhof in
Neubeckum werden im Masterplan weitere mögliche Potenziale für Mobilpunk-
te aufgezeigt. Die Mobilstationen sollen Mobilitätsangebote (Pkw, Pedelecs, E-
Bike) und Sharing-Angebote an den genannten ÖPNV-Stationen bündeln. Mo-
bilpunkte sollen an wichtigen ÖPNV-Haltestellen oder an Orten ohne ÖPNV-
Anschluss, aber mit hohem Mobilitätsbedarf (beispielsweise in großen Gewer-
begebieten) das Mobilitätsangebot erweitern.

Mitfahrkonzepte
Das Prinzip der gemeinschaftlichen Verkehrsmittelnutzung kann nicht nur über
offizielle Verleihsysteme, sondern auch in Form von Fahrgemeinschaften umge-
setzt werden. Zur Förderung dieses Systems sollten zum einen Park and Ride
Stellplätze für regelmäßige Fahrgemeinschaften reserviert werden (ÖPNV als
Hauptverkehrsmittel, Auto als Zuwegung) und zum anderen Treffpunktpunkte
für Mitfahrgelegenheiten ausgewiesen werden (Auto als Hauptverkehrsmittel,
ÖPNV als Zuwegung). Besonders attraktiv kann dies für Bewohnerinnen und
Bewohner der dezentralen Stadtteile sein. In Beckum ist durch den Mitfahrerin-
nen- und Mitfahrerparkplatz an der A 2 bereits ein erster Ansatz in die richtige
Richtung vorhanden.

E-Mobilität
Das Thema Elektromobilität spielt sowohl im Radverkehr als auch im Individual-
verkehr eine immer wichtigere Rolle. Ursprünglich im Radverkehr vor allem von
Älteren zur Unterstützung der eigenen körperlichen Kraft genutzt, werden Pede-
lecs und E-Bikes inzwischen vermehrt auch von jüngeren Menschen angeschafft,
die hiermit ihren fahrradbezogenen Aktionsradius erweitern und so unabhängi-
ger von Pkw und ÖPNV sein wollen. Auch für Radwandernde ist die elektrische
Unterstützung, vor allem für topographisch herausfordernde Etappen, interes-
sant. Um Pedelecs und E-Bikes als klimafreundliche Pkw-Alternative für mittel-
lange Wege zu fördern und auch um der touristisch bedingten Nachfrage zu
entsprechen, bedarf es einer Ladeinfrastruktur, die neben dem Aufladen zu Hau-
se auch das gegebenenfalls notwendige Nachladen unterwegs ermöglicht. Wei-
terhin ist es sinnvoll, die Präsenz des Themas über Leihangebote zu stärken. In
Beckum gibt es bereits E-Ladestationen im öffentlichen Raum für den Pkw. Ziel
sollte es sein weitere Elektroautos und E-Ladestationen vorzusehen und diese
mit entsprechenden öffentlichkeitswirksamen Kampagnen zu begleiten.
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Abbildung 112 – E-Ladestation am Hindenburgplatz in Beckum

12.3.1 Maßnahmenblatt
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13 Zusammenfassung

Mit dem VEP 2030 hat die Stadt Beckum den zuletzt im Jahre 1993 aufgestellten
VEP aktualisiert. Vor dem Hintergrund der allgemeinen gesellschaftlichen Ent-
wicklung und neuer Innovationen war eine Weiterentwicklung und teilweise eine
Neuausrichtung der Verkehrsplanung erforderlich. Nur so konnten neue Er-
kenntnisse im allgemeinen Umgang mit der Mobilität, wie der zunehmende
Stellenwert der Nahmobilität, neue Mobilitätsformen wie Sharing-Konzepte und
neue Trends wie die Elektromobilität berücksichtigt werden.

Neue Wege wurden auch im prozessbegleitenden Beteiligungsverfahren be-
schritten. Die aus Vertreterinnen und Vertretern der Politik, der Verwaltung und
unterschiedlicher Interessengruppen zusammengesetzte Expertengruppe hat
die Arbeit der Gutachter kritisch begleitet und dabei den örtlichen Sachverstand
eingebracht. Die Arbeit der Expertengruppe hat die Empfehlungen des VEP 2030
mitbestimmt.

Im Leitbild 2030 liegt der Schwerpunkt der künftigen Verkehrsplanung auf der
Förderung der umweltfreundlichen Verkehrsmittel. Zur Verlagerung mög-
lichst vieler Fahrten und Wege auf umweltverträgliche Verkehrsmittel ist es not-
wendig, den Umweltverbund, das heißt den ÖPNV in Stadt und Region, das
Radfahren und das zu Fuß gehen in seiner Attraktivität zu stärken und zu för-
dern. Nur so ist eine spürbare Verlagerung vom Individualverkehr auf den Um-
weltverbund möglich.

- Der Wille zur Förderung des Radverkehrs und des Fußverkehrs zeigt sich
an den herausgearbeiteten Leuchtturmprojekten. Die Stadt fordert fachlich
begründet für Zufußgehende freundliche Querungsstellen insbesondere an
Kreisverkehren.

- Für die Förderung der Nahmobilität zwischen den Wohnbereichen und der
Innenstadt sowie dem Busbahnhof und dem Bahnhof wird eine verbesserte
Führung des Fuß- und Radverkehrs gefordert.

- Die zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs erforderlichen straßenräumli-
chen und betrieblichen Veränderungen werden die Nutzung des Kraftfahr-
zeuges ein klein wenig unattraktiver machen, sodass damit – über einen
längeren Zeitraum betrachtet – die gewünschte veränderte Verkehrsmit-
telwahl unterstützt werden kann.

- Die Defizite in der Radverkehrsinfrastruktur müssen behoben werden so-
wie eine attraktive durchgängige Veloroute zwischen Beckum und Neu-
beckum geschaffen werden. Nur so wird der angestrebt Verkehrsanteil von
23 Prozent beziehungsweise 27 Prozent erreichbar sein.

- Ein Schwerpunkt der künftigen Maßnahmen muss aber auch in der ver-
stärkten Öffentlichkeitsarbeit und in der Verbesserung des Images der
Radverkehrsnutzung liegen. Der VEP 2030 zeigt hier Ansätze für eine künf-
tige Radverkehrsstrategie.
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- Angebotsseitig sind im ÖPNV große Defizite insbesondere im Süden von
Beckum sowie bereichsweise im Osten von Beckum und Neubeckum zu
erkennen. Problematisch ist hierbei besonders, dass die jüngeren Neubau-
gebiete (Wohnen und Gewerbe) ohne nennenswerte ÖPNV-Erschließung
sind. Diese Erschließungslücken sollten bei der künftigen Nahverkehrspla-
nung berücksichtigt werden. Ebenso wichtig ist eine bessere Vertaktung
und Verknüpfung der Linien.

- Die Umgestaltung des Bahnhofgebäudes in Neubeckum zur einer Rad-
/Mobilstation sowie der Ausbau des Park and Ride Angebotes kann die At-
traktivität deutlich steigern.

- Im Kraftfahrzeugverkehr sollen künftig sowohl im innerstädtischen Bereich
als auch in den Wohngebieten einheitliche Geschwindigkeiten wiederzu-
finden sein. Dies ermöglicht eine einheitliche Vorfahrtsregelung und Stra-
ßengestaltung.

Der VEP 2030 ist die strategische und programmatische Ebene der Verkehrspla-
nung. Es bedarf der regelmäßigen Fortschreibung und Anpassung an die aktuel-
len Entwicklungen, wenn es seiner Aufgabe gerecht werden will. Die periodische
Evaluation der Planung ist ein notwendiger ergänzender Schritt, um den Umset-
zungsprozess zu steuern und zu begleiten. Entscheidend für den Erfolg des VEP
2030 wird aber die Unterstützung der empfohlenen Maßnahmen und Konzepte
durch die kommunale Verkehrspolitik sein.

13.1 Evaluierung und Ausblick

Der Rat der Stadt Beckum hat den VEP als Leitlinien der städtischen Verkehrs-
planung beschlossen. Damit ist die Verwaltung beauftragt, die darin empfohle-
nen Handlungsfelder weiterzuverfolgen und entsprechende Konzepte zu veran-
lassen. Besonders zu erwähnen ist dabei die Bearbeitung eines Radverkehrskon-
zeptes, in dem konkrete Maßnahmen und Kosten genannt werden sollen, um
die Ziele des VEP zu vertiefen.

Bestimmte Maßnahmen wie die Leuchtturmprojekte sind besonders wichtig, um
die Verwirklichung von Grundideen in Bewegung zu setzen. Andere dagegen
beziehen sich eher auf Spezialthemen und stehen etwas unabhängiger vom Ge-
samtansatz für sich oder sind als optionale Ergänzungen zu verstehen, die in der
zeitlichen Prioritätenreihung weiter hinten eingestuft werden können. Weiterhin
bestehen  zwischen einigen Maßnahmen Abhängigkeiten, die bei der weiteren
Planung berücksichtig werden müssen.

Wichtig ist es, dass eine kontinuierliche Evaluierung von Maßnahmen und Stra-
tegien beispielsweise in einem 2-Jahres-Rhythmus erfolgt.
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Abkürzungsverzeichnis

ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.

AGFS Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte,
Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e. V.

ARAS Aufgeweitete Radaufstellstreifen

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

DFIS Dynamische Fahrgastinformation

ERA Empfehlungen für Radverkehrsanlagen

FNP Flächennutzungsplan

GVFG Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

HBEFA Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs

HBS Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen

MIV Motorisierter Individualverkehr

NVP Nahverkehrsplan

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

ÖV Öffentlicher Verkehr

PNF Prognosenullfall

RAL Richtlinie für die Anlage von Straßen

RIN Richtlinie für integrierte Netzgestaltung

SPNV Schienenpersonennahverkehr

StVO Straßenverkehrs-Ordnung

VCD Verkehrsclub Deutschland e. V.

VEP Verkehrsentwicklungsplan

VISUM Verkehrsplanungssoftware des Herstellers PTV AG
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